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I.
Historische Abhandlungen und

Misceellen.

1) Krautheim an der Jaxt.
Mit einer Abbildung.

Diese Burg, als der Sitz eines im wirtemb. Franken reichbe—
güterten Edelgeschlechtes, ist auch für unsern Verein von besonderer
Bedeutung, und obgleich Krautheim schon seinen Geschichtsschreiber
gefunden hat, so werden wir doch Stoff genug haben, uns noch naher
damit zu beschaäftigen. Nun gibt es aber der Orte dieses Namens
mehrere, welche schon mit dem unsrigen sind verwechselt worden. Wir
wollen deßwegen mit einer kleinen Umschau in dieser Richtung beginnen.

1.) Ein Dorf Krautheim liegt heute noch im Sachsen-Weima—
rischen, zwischen Buttelstadt und Schloß Vippach. Dahin gehört
zweifelseohne der Bernhard de Crutheim, den man häufig schon
mit unsern Herren von Krautheim vermengte. Noch Schönhuth
(Krauth. u. seine Umgebungen p. 6) glaubt ihn, weil er sonst nichts
mit ihm anzufangen weiß, wenigstens für einen krauth. Dienstmann
halten zu müssen. Ein Dienstmann, ein miles, ist nun zwar Bern
hard, aber wie die betreffende Utrkunde bei Menken Script. rer.
germ. J, 679 vermuthen laßt, ein Dienstmann des Burggrafen
Theodorich von Kirchberg (bei Jena)

2.) Ein anderes Dorf Krautheim liegt nicht weit vom Maine,
zwischen Volkach und Gerolzhofen. Es ist ein sehr alter, schon anno
889 (bei einer Schenkung, welche Kaiser Arnulf cuidam ministériali
suo sideli Eponi ad Grutheim machte,in pagis Foleseld &
Isgewe) genannter Ort (Lang Baierns Gaue p.21), der soweit
wir sichere Nachrichten uber die dasigen Besitzverhältnisse haben, den
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Grafen von Kastell zugehörte, von welchen Cinzelne eben darum auch
„von Krautheim“ sich zubenannt haben sollen, weßwegen wohl Spruner
auf seiner Dynastienkarte eine eigne Dynastie hier eingezeichnet hat.
Auch der von Bamberg vertriebne Bischof Herrmann (den man eben
deßwegen für einen Kastell halten will,) hatte Besitzungen in Kraut
heim, welche er dem Kloster Schwarzach schenkte (e. 1080), in das
er sich zurückzog (Jäger, Geschichte des Frankenlands II, 68, 144).
Demselben Kloster schenkte Bischof Adelbero von Wirzburg (. c.
S. 114) 12 Morgen Weinberq in der Nahe von Krautheim. Auch
der Sitz einer kastell'schen Dienstmannenfamilie ist wohl Kraut
heim gewesen; späterhin hatte ihn die Familie der Zollner von Hall
burg inne, von welcher er (besonders das Vogtei-Lehen, s. Viehbeck in
den geöffneten Archiven J.) um die Mitte des 7ten sec. an Kastell
heimfiel (statist.-topogr. Lexic. von Franken III, 208).

Jedenfalls nun bedarf es der Crwäqung, ob wir hieher, oder
in's Jaxt-Thal den liberae conditionis vir Eberhardus de Crut-
heim versezen müssen, der nach einer Urkunde von 1169 mit seiner

Gemahlin Wismuth ein predium in Bonland (unweit Hammelburg)
an ein Wirzburger Kloster geschenkt hat. (Lang Reg.)

3.) Im Jartthale liegen heutzutage drei Orte Namens Kraut
heim, zunächst bei einander. 1) auf dem linken Jartufer das uralte
Dorf — Altkrautheim; 2) auf einer steilen Berghöhe des rechten
Ufers die Burg Krautheim mit dem Städtchen dahinter und 3) am
Fuße des Burgberges endlich „Krautheim im Thal“, ein nach und
nach entstandener neuerer Weiler. Schönhuth wäre nicht abgeneigt

c. S. 2 fy) den alten Thurm der Burg für eine Römische Warte
gelten zu lassen. Allein für solche Bauwerke so wie für entsprechende

Strassen der Römer ausserhalb des limes ist noch niemals, so viel
wir wissen, ein genügender Beweis geführt worden. Unser Thurm
insonderheit ist ganz entschieden ein mittelalterlicher Berfried, wie es

deren so viele gibt, sehr häufig von Buckelsteinen gebaut.
Im besten Falle also müßten wir uns begnügen im Zeitalter

Karls M. eine Spur von der Existenz unseres Krautheim gefunden
zu haben, wenn die villa Creizheim in Jagesgowe, anno 771
(Codex lauresh. nr. 3475) dahin zu deuten ware (Stälin J, 318).
Allein diese von vorn herein bezweifelte Annahme verwerfen wir ent
schieden. Crutheim, Krautheim ist abzuleiten von Krut oder Chrut
Kraut; das Uebergehen des ei in u-au ware ohne Beispiel. Jenes
Creizheim ist wahrscheinlich Griesheim. Zwar kommt dieser Ort
als Greozisheim und Greozheim in andern Schenkungen vor,
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jedoch im Neckargau; allein hier ist der Umlaut ei und je zulässig,

die Verschiedenheit der Gauangaben aber macht nichts, da Aehnliches
oft vorkommt und der Jaxtgau nachweisbar auch bis an den Neckar

gerechnet wurde, wie denn z. B. Jagstfeld noch, jenseits Griesheim,
im Jaxtgaue liegt (eod laur. Nr. 34810; Stälin J. c) Zudem kam

die Schenkung in Creizheim, im 3. Jahre Karls, von einem Nort-
mann; im 30. Jahre Karls aber schenkte Berthelm pro animahus
Nortmanni, S. et W. — hubam in Odenheimer marca im El—

senzgau oder in villa Reocho (Riechen ebendort). Gewiß wird
dadurch ein Ort näher am Neckar wahrscheinlicher.

Die erste sichere Erwaähnung Krautheims an der Jaxt findet sich in
den comburger Schenkungen: 1096 nämlich tauscht Graf Burkhard von
Rotenburg, für Komburg, von seinem Bruder Emhard, dem Wirzburger
Bischofe, ein: Ginishache cum omnihus appenditiis suis et in Crut-
heim tres mansos et dimidium. Etwas früher schon hatte quaedam
liberae conditionis matrona nomine Mechtilde an Komburg ge—

schenkt ihre possessiones in villis et villulis Ingelfingen, Scheu
rachshof, Lipfersberg, Belsenberg, Kriesbach, Niedernhall, Kemmeten,
Garnberg, Hevenhofen, 1) Adolotosweiler, “) Gaisbach, Morsbach,
Widdern, Kessach, Krautheim, Ober- und UnterNitzenhaufen,
Ebersthal, Gynsbach, Erlebach, (badisch) Buch, 3) Volkshausen,
(badisch) Crlach, ) Hertwigshausen; 5) ferner Nagelsberg u. Kün
zelsau mit allen Rechten, so wie auch die Vogteirechte über jene

Güter. Eine gleichzeitige Urkunde über jene Schenkung hat sich nicht
erhalten, wohl aber eine Bestätigungsurkunde Bischof Seyftieds von
Wirzburg aus dem Jahre 1145, wonach jene Mathilde in loco qui
dicitur S ein (Kocherstein) ecelesiam consstruxit eamque homini-
bus suis et prediorum suorum parte ditavit; Bischof Adilbero
aber (1085 von Heinrich IV. abgesetzt, jedoch 1090 erst gestorben,

in welcher Zwischenzeit er sich immer noch als rechtmaßigen Bischof
betrachtete und manche bischöfl Handlungen vornahm, 1088 z. B.
die Einweihung der comburger Kirche) weihte jene Kirche ein. Postea
eadem libera matrona cum omni liberalitate ad altare S. Ni-
colai donavit— einmal predictum locum Stein cum pertinentiis
suis omnibus in seiner Mark und mit einigen Weinbergen in In
gelfingen; ferner das oben Genannte. Cinem Vertrag über die

1) Ubgegangener Weiler bei Morsbach; 2) Adolfsweiler bei Kupferzell,
öde; 3) wohl der Buchhof bei Sindringen; 4) Erlach ist unbekannt, wenn

nicht jenes bei Gelbingen? 5) älterer Name des Guthofs bei Weisbach;
s.Zeitsch. des hist. Vereins fürs wirtb. Franken 1, 51.

1*
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Pfarrrechte zufolge (Wib.II,22 f.) von anno 1147 hatte Mechtildis
liberae conditionis matrona bestimmt, daß ihre Familie (lhr Haus
halt, ihre Leute) in der Kirche zu Stein das Begräbniß haben und
die Taufe empfangen dürfen. Die ganze Schenkung ist durchaus
acht; denn nicht blos hatte Komburg 1285 noch eine Propstei in
Stein (Wib. J, 180), auch in den übrigen Orten besaß es nach—

weisbar Güter, wie es denn z. B. 1319, 3. Juli Güter u. Nutzungen
in Erlebach, Krautheim, beiden Gynsbach und Ebertsthal um
142 K Heller an Wilhelm von Aschhausen verkauft hat (schonthaler
Urkunde). Räathselhaft dagegen ist die Person der Schenkerin. Kom
burger Chroniken nennen sie Mathilde Meerwaltin??! Nach Glasers
handschriftlicher Chronik von Hall wurde 1080 die Kirche zu Stein
geweiht, Mathilde selbst ging— der einstimmigen Tradition zufolge—
1099 in das St. Agidienkloster beiKomburg. Wer war sie? Die
Größe ihrer Schenkung weist auf eine bedeutende Familie hin; die
Lage der Güter aber zusammengenommen mit der Vorliebe fur Kom
burg läßt an ein Glied des — Rotenburg-Comburger Grafenhauses
denken. Ein älterer Sprosse dieses Hauses Heinricus comes— ad
Wolvingen 1042 (Stälin J, 320) scheint auf der Höhe des Ko—

cherthals (rechts von Forchtenberg, wo der Wülfinger Bach in den
Kocher fallt) einen Sitz gehabt zu haben: im Gefolge der letzten

Grafen jenes Hauses erscheinen Herren von Stetten und Künzelsau,
von Marbach und Ruchsen, wie denn Graf Rugger ante munitio-
nem Ruchesheim eine Verhandlung vornahm. Daß Graf Emhard
eben in Krautheim uud Gynsbach Güter an seinen Bruder Burkhard
vertauschte, ist schon erwähnt. Es hat somit Alles für sich, wenn
wir Mathilde der gleichen Familie zutheilen, am liebsten als Gattin
eines der letzten Grafen. Burkhard, der Aelteste, war der Sitte jener
Zeit gemaß ohne Zweifel vermahlt und da nicht selten Ehegatten bei

Lebzeiten beider sich trennten um sich einem geistlichen Leben zu weihen,

so lönnte bei ihnen dieß der Fall gewesen sein. Daß ubrigens
Rugger, der 2te Bruder, unvermählt gestorben sei, ist sicherlich nur
ein spaterer Schluß, weil man von Frau uud Kindern keine Spur
fand. Mathilde konnte deßwegen immerhin auch seine Gemahlin ge
wesen und nach seinem Tode (nach 1096) ins Kloster eingetreten sein.

Daß Rugger nach Palästina übers Meer wallte, könnte (durch irgend
welche Verwirrung einer wirklichen Ueberlieferung) der Mathilde den

Namen Meerwaltin zugezogen haben.

In beiden Schenkungen ist natürlich villa Crutheim, das
Dorf Altkrautheim gemeint. Die Frage nach dem Alter der Burg
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ist damit noch ungelöst. Denn ganz unzweifelhaft von ihr
nennt sich erst 1192 Wolfradus de Crutheim. Im Allgemeinen
wird man sagen konnen: Das Dorf (Als)trautheim ist sehr alt, alter
als die Burg; dieß beweisen die Bezeichnungen Alt K. und die

Größe der einstigen Parochie; es liegt zu fern von der Burg, jenseits
der Jaxt, als daß es aus einem Burghof könnte entstanden sein, ja
nur für den Ort im schönsten Wiesengrunde paßt der Name Kraut
heim (s. Schönhuth J. c. S. 4; die Ableitung von Rod, Reute ist
um des u nnd au willen unmöglich). Die Burg auf dem Berg
vorsprunge erhielt wohl den gleichen Namen blos, weil bei dem langst
bekannten Krautheim, auf seiner Markung *) erbaut, und reicht sich
erlich in's 11. Jahrhundert nicht zurück. Jene comburger Schenkungen
z. B. unterscheiden kein doppeltes Krautheim, ein Geschlecht dieses
Namens tritt lange nicht auf, obgleich die Herren dieser Gegent
besonders in den comb. Urkunden zahlreich erscheinen; vielmehr haben
gerade in Krautheim selbst und der Umgebung andere Herrn nicht
wenige Bestzungen, was doch am alten Stammsize eines bedeutenden
Dynastengeschlechtes nicht sehr wahrscheinlich ist. Auch daß jenseits
der Schlucht hinter Berg-Krautheim (Neuenstetten zu) ein Feld „an
der alten Burg“ heißt, läßt unsere Burg als jünger erscheinen
(Schönhuth S. 3). Die Mauerreste jedenfalls (1. e. S. 52 ff.)
gehen nicht über das 12. sec. zurück; gerade eine Vergleichung mit
der JohanniterKirche zu Wölchingen beweißt dieß am allerschlagendsten,
weil diese erst nach der Schenkung Krafts v. Boxberg 1191 entstan
den sein kann. Ein Zusammenhang mit Krautheim aber fand damals
noch nicht statt, denn Otto v. Eberstein erst schenkte den Johannitern
auch das Patronat in Krautheim, welches sein Sohn Heinrich und
etliche Enkel Febr. 1301 dem Orden confirmiren (Lang Reg.) Hie
nach sind die Angaben bei Schönhuth S. 58 und 32zu berichtigen.

Die Burg liegt am Ende der Herrschaft, da in Gommersdorf be
reits das BebenburgAschhauser Gebiet anfing; in Krautheim u. s. w.
haben fremde Herrn Besizungen und selbst der Zehnte gehörte da seit
alten Zeiten einem andern Geschlechte (den Schenken von Schupf
Limburg, wahrscheinlich ursprünglich als Wirzburger Lehen). Ja
Krautheim war nicht einmal der Siz eines Gerichtes, sondern die

*) Die Schenken von Limburg hatten den Herrn von Stetten z. B. 1506
zu Lehen gegeben, Antheil am Zehnten zu Mulsingen und 143 am gan
zen Zehnten in Dorf und Dorfmark zu Krautheim und am Burgberg.
(LimburgerLehenbuch)



Cent gehoörte zu Ballenberg, welches also der eigentliche Mittelpunkt
des Krauth. Herrschaftsbezirkes muß gewesen sein (s. Schonh. S. 35)

Alles bisherige führt uns auf die Ueberzeugung: erst im Laufe
des 12. sec. ist die Burg Krautheim erbaut und von einer edlen
Familie bezogen worden. Der eigentliche Stammsiz dieses Dynastenge
schlechtes scheint uns Krautheim nicht gewesen zu sein.

H. Bauer.

2) Aeltere Geschichte der Stadt und des
Collegiatstifts Oehringen.

Von Oberamtmann Fromm.

Oehtingen, Stadt von 3,300 Einwohnern und Residenz der
Fürsten zu Hohenlohe Oehringen, liegt im westlichen Theil von Ost
Franken an dem Ohrflüßchen, nächst der Stelle, wo zwar nicht wie
früher angenommen wurde (Hanselmann— Beweis wie weit der Romer
Macht gegangen Bd. 2 p. 80) — Arae Flaviae des Ptolem ãäus sich
fand, jedenfalls aber verbunden mit dem Vallum romanum zwischen
der Donau und dem Main, der hier vorüberzog, eine Station von
größerem Umfang angelegt war v).

Ob sich von da an Ansiedlungen erhalten haben, ist nicht bekannt;
doch war der Ort auch spater, jedenfalls schon im 10. Jahrhundert
unserer Zeitrechnung ein Wohnplatz, und konnte er überdieß, da er

urkundlich schon zu Anfang des elften Jahrhunderts eine Pfarrkirche hat'e,
sonach, weil er damit für die damaligen Zeiten der sparsameren, meist
in einzelnen Wohnplatzen vertheilten Bevolkerung schon ein Ort von
Bedeutung war, nicht erst seit Kurzem entstanden sein.

Einen Kapitelssitz hatte Oeringen zu Zeit, als im 9. Jahrhundert
die erste Kirchliche Eintheilung imBisthum Wirzburg erfolgte, nicht;
es ist also ungewiß, ob damals schon Ort und Kirche bestunden,
vielmehr finden wir es bis zur Reformation zum Kapitel Woinsberg,
das schon zu jener Zeit (im 9. Jahrhundert) als Kapitelsitz genannt
ist, eingetheilt. (Bundschuh, Lexicon von Franken III, 306- 10.)

Es gehorte zu dem ostfrankischen Koch ergau in dessen Unter
abtheilung Orngau. Daß Ocringen schon im Jahr 1037 urkundlich

) Vergl. Jaumann Colonia Sumlocenne. Tab. zu S. 111. Pauly
uber den Straßenzug der Peutingersch. Tafel Pag. 6.
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vorlommt, verdanken wir, wie wir hernach sehen werden, der damals

erfolgten Stiftung eines Collegiat — oder Chorherrnstifts daselbst,

worüber die OriginalUrkunde sich im fürstlichen Archiv in Oeringen

findet *).
Zwar ist in demselben Archiv eine angeblich noch ältere Urkunde

(wirtb. Urkun denbuch J, p. 254) mit der Jahrszahl 1020 versehen,

aufbewahrt, diese Schrift ist jedoch unzweifelhaft nicht ächt.

Im Jahr 1415 stellte der Convent der Chorherrn eine Urkunde

aus, welche besagt, es seie bei den durch Adelheid, Mutter Kaiser

Conrads, der Kirche in Oeringen übergebenen Reliquien ein Zettel

des Inhalts gefunden wurden, daß diese Reliquien ihr Sohn, der

Kaiser Conrad, von dem König in Constantinopel im Jahr 1020

zugesendet bekommen, und sie ihr, welche die Kirche gebaut, üuberlassen

habe, und daß die Adelheid selbe sofort in dieser Kirche niedergelegt

habe. Daß dieß eine reine Erfindung der Mönche war, zeigt der

Anhang A. Solche Täuschungen waren damals an der Tagesord
nung, zum Glück sind sie aber wegen der meist dabei unterlaufenen

Verstöße gegen historische Thatsachen leicht erkennbar und darum ge—

reicht es dem früheren hohenloheschen Geschichtsschreiber Han sel
mann zum Vorwurf, daß er auf den Grund ähnlicher von den

Chorherrn erfundenen Nachrichten im Stifts-Anniversarium, die mit
— ihm bekannten Urkunden in directem Widerspruch stunden und auf
den Grund Anderer, welche früher schon blindlings ebenfalls geglaubt

hatten, in seinem Werl „Abhandlung über den Ursprung
des Hauses Hohenlohe, 1751,“ die hienach bezeichneten Stifter
zur Kirche als Vorfahren der Fürsten von Hohenlohe erklärt, und

damit Oehringen und Umgegend diesem fürstlichen Hause, als eine

seiner ältesten Besitzungen vindizirt hat. Bei der Gelehrsamkeit, welche

die Hanselmam'schen Werke auszeichnet, ist erllärlich, daßman nun

fast allgemein das Cbengesagte für erwiesen annahm. Ussermann
in dem Werk Episcopatus wirceb. von 1794, p. 257, legte zuerst,

wenigstens theilweise, Widerspruch gegen ihre Wahrheit ein **) und

neuerlich findet sich gleicher Widerspruch bei Stalin Geschichte von

Wirtemberg Bd. II, S. 414
Damit aber nun endlich der Irrthum gründlich beseitigt werde,

veroffentliche ich das Ergebniß meiner hierauf sich beziehenden For—

*) Abgedruckt im Wirtb. Urkundenbuch 4, 268 und facsimilirt in Hansel
manns hohenl. Landeshoheit Band 1.

2*) Doch auch schon bei Wihel in seiner Kirchengeschichte findet man an

verschiedenen Orten Andeutung von Iweifeln.



schungen, zugleich als altere Geschichte von Oeringen, und dabei
— was die Widerlegung der Hanselmann'schen Hypothesen betrifft,
auf die als Beilagen Lit. B. ff. angeschlossenen Erorterungen mich
berufend.

Nicht im Kochergau, waren in ältester Zeit die Ahnherrn des
Hauses Hohenlohe begütert; der fruchtbarste und schonste Theil des
Innern Frankoniens, am Main und an der Tauber, war iht
anfanglicher Wohnfitz. Dort finden wir sie als die frühesten reichs—

unmittelbare, reichbegüterte Landesherrn schon zu der Zeit angesessen,

wo man eben erst anfing wichtigere Vorgange in Schriften zur Auf
bewahrung zu bringen.

Von Volkach im Mittelfranken an bis zur Tauber und zur Jaxt,
zur Seite bis gegen den Untermayn hin, zusammenhängend Herrschaft
an Herrschaft und Burggebiet an Burggebiet granzend, war ihnen
dort ein erheblicher und jedenfalls der schonste und bevolkertste Theit
Ostfrankens untergeben *). Die Besitzungen im Kochergau, viele
im Mulach- Tauber und Jaxtgau erwarben sie erft im 13. und 14.
Jahrhundert, während dagegen nun jene großentheils nach und nach
für den Stamm verlohren giengen.

In Oeringen und Umgegend wurden sie, wie die Anlagen B
Zu. 4 zeigen, erstmals in der Mitte des 13. Jahrhunderts begutert.
Die forgfaltigsten Fotschungen, die ich anstellte, gewahren mir volle
Sicherheit für diese Behauptung, und dies vorausgeschickt, fahre ich
nun mit Losung der Aufgabe fort, welche die Aufschrift dieses Auf
satzes bezeichnet.

Im Jahr 1037 stiftete Bischof Gebhard von Regens—
burg (Anhang Biu. D) nach dem Wunsche seiner Mutter Adelheid,
das Canonicat oder Collegiatstift zu Oeringen, solches zu
qleich von dem, was er und seine Mutter da besaßen, reich aus
stattend.

Er erwahnt dabei, die zur Dotation gehörige Pfarrkirche mit
ihren Einkünften seie seinen in dieser Kirche begrabenen, also damals
nicht mehr am Leben befindlich gewesenen Verwandten, den Grafen
Siegfried, Eberhard und Herrmann **), neben noch anderen
Gutern dort, zugehörig gewesen, er und seine Mutter habe diefe

*) Ich habe nach und nach zu Beschreibung der einzelnen Herrschaften, der
Familienzweige, welche fie besaßen, dann wie sie in andere Hände kamen,
ziemlich vollstandige Materialien gesammelt, die zugleich über die Her
kunft dieses hohenl. Geschlechts Auskunft geben.

»x1 Damals wurde Jedermann noch blos mit seinem Taufnamen genannt.
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Grafen beerbt, und das was neben dieser Erbschaft zur Ausstattung

in Oeringen, Hall, Niedernhall, im Ohrenwald u. s. w.
weiter von ihm beigefügt worden, haben zuvor seine Eltern (in
Sindringen aber ein gewißer Ezzo) beseffen. Es ist bekannt,

daß seine Mutter fruher an den Grafen Heinrich von Rheinfranken,
Herzog in Ostfranken, verehlicht war *), und daßin dieser ihrer ersten
Ehe der altere Halbbbuder Gebhardts, Conrad von Franken, nach
maliger Kaiser erzeugt wurde; wer aber der zweite Gemahl derselben,
der Vater des Gebhard war, dafür haben wir keine ebenso glaub
würdige Nachrichten. Verschiedene Ueberlieferungen besagen, es seie

ein Graf Herrmann in Franken gewesen, der 1004. mit ihr vermählt
worden, und 1025 gestorben seie. Von weiteren Kindern aus dieser

Ehe und von einer spateren nachmaligen Verehlichung sprechen diese

Nachrichten nicht. Auch die Urkunde von 1037 gibt darüber keine

Auskunft, außer, indem sie die genannten Grafen Cognati des Stifters
nennt, die, daß sie nicht seines Stamms, sondern nur durch weib
liche Sprossen aus demselben seine Blutsverwandte geworden waren,

und weiter ist aus ihr zu entnehmen, daß zur Zeit der Stiftung
außer dem Gebhardt und seiner Mutter, kein anderer Herr hier
begutert war.

Demnach war im Anfang des 1Elten Jahrhunderts Oeringen
und Umgegend bis zum Kocherfluß (Hall, Niedernhall, Sindringen),
den Grafen Siegfried, Eberhardt und Herrmann und den

Eltern des Bischofs Gebhardt zugehörig, und giengen mit 1037
viele ihrer Besitzungen hier und weiter nach Weinsberg und selbst

im obern Theil des Kochergaues (Geschlachten und Rauhenbrezingen
Oberamts Gaildorf) an das neue Collegiatstift Oeringen, doch unter der
Schutzvogtei des Grafen Burkhardt in Comburg und unter der

Oberherrschaft der bischoaslichen Kirche zu Regensburg üuber.

Aber auch das, was Gebhardt von seinen Gütern und Rechten
dem Collegiatstift nicht zugewendet hatte, muß von ihm vor seinem

Tod dem Bisthum Regensburg überlassen worden sein; es zeigen

dies die aus der AnlageP 8. zu entnehmenden spateren Verleihungen
nnd die nach Anlage Eu3 versuchte Uebertragung an das Reich.

Durch diese Verleihungen des Bisthums Regensburg kam Hohen
lohe (über die erste Verleihung fehlen Ueberlieferungen) in den Besitz
der Landesherrschaft über Oeringen, Neuenstein, Walden

x*) Herrmanni contracti CGhronicon p. 201. — Wurzburgische Chro
nick von Lorenz Frieß bei Ludwig pag. 484.



burg, das Stift Oeringen und die ganze Umgegend und
war schon 1286 dem Kloster Gnadenthal Einiges Andere uber
lassen worden, nachdem in der Zwischenzeit die Herrn v. Neuen
stein und v.Berlichingen mit Gütern und Rechten von Regens
burg aus belehnt gewesen waren *8). Urkundlich im Besitz von Oerin
gen finden wir Hohenlohe erstmals im Jahr 1253 zugleich aber auch
die Herrn von Weinsberg betheilt (Anlage Lit. E 4.) die dies noch
um 1400 (doch nur blos noch auf den Grund von Pfandansprüchen)
waren, da damals noch auch an sie Belehnung erfolgte (AnlageE 8. b.)

Doch scheint um jene Zeit die Gemeinschaft aufqehört zu haben,
da im Jahr 1408 von den Einwohnern dem Grafen Albrecht von
Hohenlohe allein gehuldigt wurde.—Hanselmann J. c. p. 479.

Was dabei die Zwischenzeit von 1037 an bis dahin, und das
Verhaliniß des Stists insbesondere zum St. Petersstift Regensburg
(bischoöfliche Kirche) betrifft, sosind von den Schutzvögten keine weiter
bekannt geworden, als Graf Burkhardt; wahrscheinlich ubten aber
die Grafen von Rotenburg bis zu ihrem Absterben 1108 die Schutz
herrschaft, zugleich als Gaugrafen, aus, und kamen beide Wurden
dann mit ihren Besitzungen in Folge der Verehelichung des Herzogs
Friedrich J.von Schwaben mit Agnes, Tochter Kaiser Heinrich IV.,
des Saliers, an die Hohenstaufen. (Stälin, Wirtb. Gesch. II. 40.)

Wenigstens fuhrt Wibel in seiner Kirchengeschichte den Herzog
Friedrich von Rotenburq 1157 als Stiftsschutzherrn (vergleiche

Wibel II. Codex p. 28. Urkunde von 1157) an, und daß Grafen
von Rotenburg, zwei Heinriche und Rugger, zur Zeit der
Stiftung Grafen im Mulach-Kocher- und Murrgau
waren, ist durch theils urkundliche Nachrichten, theils aus den ältesten
Rotenburger Chroniken belannt (vergl. Stälin J. c. J. 546 f.) und
ebenso ist historisch nachgewiesen, daß sie, wie unsere Stifter, an
Hall betheilt waren, und im Kochergau neben diesen ebenfalls reiche
Besitzungen hatten (l. c. II. 40.). Aus diesen Gemeinschaften und
der bemerkten Erbfolge wird man daher auf ein Verwandtschaftsver
haltniß zwischen ihnen schließen durfen. Der Uebergang Oeringens

*) Die GHerrn v. Neuenstein waren belehnt mit den Regensburgischen
Bauermaunlehen „auf dem Ohrnwald und an andern Enden,“ in
Oeringen, Neuenstein, Niedernhall, Weinspach, Obermaßholderbach,
Untermaßholderbach, Loschenhirschbach, Wuchern, Oberselbach, Kirchen
sall, Eckertsweiler, Oberorn, Kappel, Kleinhirschbach, Großenhirschbach,
Wohlmuthhausen, Zelle. Hohenlohe hatte sie von dieser Familie erkauft.
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u. s. w. aber an Hohenlohe konnte nur mit Aufgebung der Rechte

der Hohenst aufen von Seite dieser erfolgen. Da er mit der Zeit
zusammenfiel, wo Gottfried von Hohenlohe sich hoher Gunst in diesem

Hause erfreute (1. c. II, 542 — 566) und wo ihm zur Bethatigung

solcher und zur Belohnung fur seine wichtigen Dienste auch andere

Befitzungen überwiesen wurden, so ist dies Aufgeben und die darauf
gefolgte Verleihung von Seite Regensburgs leicht erklarlich. Urkund
liche, oder andere zuverläßige Nachrichten über den Zeitpunkt fehlen

uns jedoch wie schon gesagt, und auch sonst haben sich über jenes

Verhaltniß nur wenige Urkunden erhalten, die wir unter Verweisung

auf die Anlagen in Folgendem anführen: 1154 überließ Bischof
Heinrich von Regensburg dem Oeringer Stift die in der

Gegend an Regensburg heimfallenden Lehen, 1215 beabsichtigte

Bischof Conrad von Regensburg die beiden Regensburger Klöster

Obber- und Niedermünster, welche zum deutschen Reich gehörten,

gegen die Regensburgischen Besitzungen von Nördlingen und Oerin
gen, letztere einschließlich des Stifts und aller Zubehörden einzu
tauschen, und ließ sich auch Kaiser Friedrich II. darauf ein; es kam

jedoch der Tausch wegen Cinsprache der Vorsteherin jener Kloster
nicht zu Stande, sondern wurde 1216 widerrufen. 1391 seq. er
folgten die inAnlage E 8. bemerkten Belehnungen an Hohenlohe

und 1407 den 24. Nov. (Reg, bhoica XI. 425.) erneuerte Bischof
Johannes von Regensburg dem Dekan und Capitel des Stifts in
Oeringen „qui ex primaeva fundatione et ordinatione Gehbhardi

episcopi R. ad eécclesiam Ratisponensem pertinet,“ die ihm

vom Stifter am 17. August 1037 bewilligten Privilegien.
Ein weiterer Verkehr scheint nicht vorgekommen zu sein, vielmehr

stund nun das Stift unter Hohenlohe, als der Landes- und

Schutzherrschaft, beziehungsweise unter dem Diöcesan-Bischof,
bis es nach der Reformation secularistrt wurde.

Die ubrigen vor 1400 in Beziehung auf Stadt und Stift auf
gezeichneten unwichtigeren Begebenheiten übergehe ich, da ich mit
dem Vorgetragenen die mir gestellte Aufgabe für gelöst erachte.

Wer etwa hieran anknüpfend, die Geschichte Oeringens fortsetzen

will, dem muß ich die Nachholung des wenigen Uebergangenen über—

lassen. Nur darauf habe ich noch ergänzend aufmerksam zu machen,

daß in den Belehnungen wohl bei Waldenburg und Neuenstein Vesten

(Herrensitze) genannt sind, aber nicht bei Oeringen. Oeringen scheint

daher nie Residenz eines der Landesherrn um 1037, oder späater der

Grafen von Hohenlohe gewesen zu sein bis zum 15. Jahrhundert,
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aus welcher Zeit das noch vorhandene Steinhaus zuerst als eine
solche gemeldet ist.

Auch waren Burgen anderer Geschlechter nicht hier.
Dies zusammengehalten mit der Sage, (Albrecht die Stiftskirche

in Oeringen p. 2.) die Stifterin Adelheid „sy zu Winsperg uf der
Bürge, die irre waz mit dem Huse gesezzen“ und mit den Thatsachen,
daß Weinsberg schon im neunten Jahrhundert als Capitelsitz genannt
ist, zu dessen Sprengel Oeringen gehört hat, und daß zur Dotirung
des Oeringer Stifts auch Befitzungen in den nächsten Umgebungen
von Weinsberg (in Beckingen, Heilbronn, Sulzbach, Weiler, Schwa
bach, Granschen und das durch die bekannte Schlacht zwischem dem
Kaiser Conrad und den Welfen 1140 bekannt gewordene Ellhofen)
verwendet wurden, so erscheint die Annahme, Weinsberg sei der
Stammsitz der Stifter gewesen, nicht als gewagt, zumal da keine
Anzeigen für andere Sitze vorliegen. Dies führt uns aber auch noch
zu einer anderen Vermuthung, daß nemlich, weil damals das Geschlecht
der Grafen von Cahw in der Nachbarschaft neben Löwenstein und
Ingersheim auch Weinsberg besaß, unsere Stifter jenem Stamm
angehort haben durften.

Namentlich konnte ein Herr aus diesem Geschlecht der zweite
Gatte der Adelheid, einer geb. Gräfin von Egesheim, gewesen sein,
denn es wird wirklich eiiem Grafen Adalbert *) von Calw zu
Anfang des elften Jahrhunderts eine N. N. Gräfin von Egesheim
als Gemalin zugeschrieben *&;x). Diese Vermuthung ist unterstützt
durch die aus der Urkunde von 1037 ersichtliche Anwesenheit des
Grafen Adalbert von Calw und des Grafen Eberhard von
Ingers heim, desselben Stamms, bei der in Wirzburg erfolgten
Ausstellung dieser Stiftungsurkunde und damit weiter erklarlich, war
um in der in der Beil. B. 5. erwähnten Urkunde in Betrefs der
Uebergabe des Murrhardter Walds an das Stift Wirzburg
die Grafen Siegfried, Eberhard und Ezzo die Verzicht
leistung auf ihr Jagdrecht in diesem Wald aussprechen mußten, da
der Wald die Löwensteinschen Besitzungen in größerer Ausssdehnung
berührte. Und weiter erklarlich ist hienach, warum im 13. Jahrhun

*) Ein Comes Adelhert war 1000 Gaugraf in dem angrenzenden

Murrgau. Stälin ILI. 347.

xx) Stälin, Geschichte von Wirtemberg II. 567. II. 8072. — Zäger
Geschichte von Weinsberg pag. 80., und zweitens, KHeftderZeitschrift des
historischen Vereins fürs Wirtembergische Franken. p. 80.
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dert neben Hohenlohe auch die Herrn von Weinsberg mit den gedachten

DOeringenschen Besitzungen belehnt wurden, da bekannt ist, daß bei

dem Aussterben der Grafen von Löwenstein im Mannsstamm in

der Mitte des 13. Jahrhunderts von den beiden vorhanden gewesenen

Erbtochtern, die eine, Agnes, anEngelhard von Weinsberg
verehlicht ward *).

Schließlich will ich noch den Umfang des Landstrichs andeuten,

welcher 1037 und spaäter als zum Ohrenwald gehörig anzusehen war.

Die Urkunde von 1037 gibt hierüber keine Auskunft und der
selbe Fall ist es hinsichtlich derUrkunden von 1215 und 1216 und

in den verschiedenen Belehnungen, außer, daß die Belehnung von

1411 besagt: die Lehen auf dem Ohrenwald und im Orngau,
was ergibt, daß beide weder ganz zusammen fielen, noch Eines ganz

vom Andern umschlossen war; die von 1286 (E 5.) dagegen führt
Michelbach, Sollbach und Lipfersberg, als imOrnwald gelegen

auf, bei Beschreibung der eben erwähnten Bauernmannlehen ist aber

nur gesagt, auf dem Ornwald und an andern Enden. Wir sind

daher auf die Auskunft von 1286 beschrankt.

Dennoch kann man, weil die dort genannten Orte zufallig weit

auseinander liegen, auf den Grund jener Urkunde den ehemaligen

Walddistrikt annaähernd bestimmen. Lipfersberg lieqt unfern der

Stadt Ingelfingen, links des Kochers, nordöstlich des großen Herr—

mersbergers Walds, an diesen anstoßend; Michelbach, südöstlich

von Oeringen am Fuß des Waldenburger Gebirgs und Söllbach

unfern davon an der Ohr. Wenn wir nun weiter den Lauf des

Ohrflüßchens als einen ferneren Anhaltspunkt annehmen und jeden

falls die dortigen Waldungen als zum Ohrnwald gehörig, erachten,

so ergibt sich, daß dieser besonders benannte Distrikt zum Mindesten

in sich faßte die Hochflache zwischen dem Kocher und dem Walden
burger Gebirge bis Bizfeld einerseits und zwischen Goggenbach und

Baumerlenbach in der Richtung von Sudost nach Ostwest anderer

seits, also so ziemlich das nachmalige Hohenlohe-Neuensteinsche und

Hohenlohe Waldenburgsche links des Kochers gelegene Gebiet.

Deringen selbst lag somit inner des Ohrenwalds.

») Eine weitere nahe Anzeige bilden die an der Kirche uber einer Thuüre

eingehauenen Lowen, (die Steine waren schon an der ältesten Kirche.

S. Albrecht Beschr. der Stiftetirche von Oeringen. pag. 1.) da zwei

Lowen das Wappen der Grafen von Calw bildeten.
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Beilagen.

4.
Die Urkunde v. J. 1020.

Das im obigen Aufsatz berührte Aktenstück von
1415. enthalt als Abschrift einer angeblich vorgefundenen ächten Ur
kunde von 1020 auf Pergament einen Zettel angehängt, soweit er
unsere Zwecke berührt folgenden Inhalts:

Ego Adelheit, quando hoe monasterium edisicavi reliquias
hic collocavi Llas rex Constantinopolitanus silio meo Cunrado
imperatori dono transmisit, sed imperator cum cognosceret sepul-
turam meam hc parari.. ipsas michi misit reliquias. Anno MXX.

Siehe den Abdruck des Ganzen im Wirtemb. Urkunden
buch J. 254.

Abgesehen nun von dem Inhalt, welcher schon fur sich Tau
schung ergibt, weisen diese überzeugend auch außere Umständen uach:

1. Weun ein Original da war, bedurfte es keiner Abschrift und
wäre jedenfalls auch das Original aufbewahrt worden. Ein solches
findet sich aber im Archiv nicht;

2. 1020 war noch kein Kloster s) da; es wurde erst 1037
gestiftet; und nicht durch Adelheid, sondern durch den Bischof
Gebhardt;

3. die zuvor schon vorhandene Kirche war nicht durch Adelheid
erbaut worden;

4. wäre Kirche und Kloster zum Begräbnißorte der Adelheid
von vorne herein bestimmt gewesen, so würde wohl auch die Urkunde
von 1037 dieses Umstandes erwaähnen;

5. 1020 war Conrad noch nicht Kaiser, sondern erfolgte seine

Wahl als König erst 1024, und seine Krönung als Kaiser erst 1027;
6. nennt die angehangte Urkunde von 1415 in Bestatigunq

der Unkenntniß, mit welcher das angebliche Transumt von 1020
simulirt worden, die Adelheid unrichtig eine Königin und Stifterin
der Oeringer Kirche;

7. kann sein, daß der oströmische Kaiser dem Kaiser Conrad
Reliquien sandte, als er eine Gesandtischaft an ihn schickte, dies

*) Monasterium an sich heißt zwar auch allgemeiner eine Lirche, Mun
ster; doch faßten die Verfertiger der Urkunde das Wort wahrscheinlicher
im obigen Sinne.
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letztere geschah aber erst 10277 (cf. Herrmanni contracti CGhroni-
con p. 203) und 8) hatte die Adelheid die Urkunde ausgestellt und
zwar vielleicht spater, so waren von ihr die bemerkten Verstöße doch
gewiß nicht vorgekommen; auch wäre ihr bekannt gewesen, daß auf
dem Thron in Constantinopel kein constantinopolitanischer König, son
der griechische Kaiser sitze.

Hienach liegt die Fälschung des Machwerks von 1415 — gesche

hen ohne Zweifel zum Zweck der Verherrlichung der Oeringer Kirche
mit seiner geistlichen Stiftung — außer Zweifel.

B.
Urkunde vom 16. August 1037 betreffend die Stiftung und
Dotirung des Collegialstifts Oeringen durch Bischof
Gebhard von Regensburg nach dem Wunsche seiner Mut—

ter Adelheid.
Wir versuchen hier eine Zergliederung des Inhalts be—

hufs der Widerlegung der von Hanselmann hinsicht—
lich des Ursprungs des Hauses Hohenlohe insbe—
sondere in seiner Hoh. Landeshoheit, JI,p. 283 — 360 auf—
gestellten Behauptungen:

1. vor 1033 war eine Pfarrkirche (Encl. parochiana) in dem

Dorf oder Weiler (villa) Oringove;
2. dieselbe hatte mit andern Gutern vor 1037 den Grafen

Siegfried,
Eberhard

und
Herrmann

gehört, und war theilweise von diesen dotirt, hatte aber auch schon

vorher eine Ausstattung;
3. diese drei Grafen waren 1037 gestorben und hatten ihr

Begrabniß in dieser Kirche erhalten;
4. zuvor hatte Herrmann, (weil es von ihm allein geschehen,

mußten die beiden andern schon früher gestorben sein) von dem Bischof
Mainhardt zu Wirzburg, einem Grafen von Rotenburg, den der
bischoslichen Kirche (dem heiligen Kilian) gehdrigen Kirchenzehenden
zu Oeringen, von dem bis dahin dem Parochus der Kirche zur
Subsistenz 1/, angewiesen war, gegen Ueberlassung des halben Dorfs
Bedingen bei Heilbronn, nebst einem Weinberg dort, 2. Huben
in Sulzbach und 2. in Heilbronn) dann 18. Leibeigenen bei
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derlei Geschlechts erworben. Die Zeitangabe fehlt (auch eine eigene

Urkunde darüber), da aber Mainhardt von 1018 bis 1033 Bischof
war, so muß der Tausch inner dieser Zeit geschehen sein. Hierzu
gab 1037 Bischof Gebhardt (als Erbberechtigter) seine Zustimmung *).

5. Obige Pfarrkirche, mit dem was die 3 Grafen
dazu gestiftet und was zuvor dazu gehört hatte, dann den

Kirchenzehenden, welchen Graf Herrmann dazu eingetauscht hatte
und Anderes, was speciell nicht genannt, aber als unter Nachbe
merkten (6, b) begriffen aufgeführt ist, hatten Adelheid, Wittwe des

Graf Heinrichs von Rheinfranken Herzogs in Franken, und
aus dieser Ehe Mutter Kaiser Conrads, eine geb. Grafin von Eges
heim und ihr Sohn Gebhard, Bischof von Regens burg von
1036 bis 1060, von der Mutter Adelheid aus Bruder des Kaisers
Conrad II. (Herrmann. contr. IJ. 206.) von obigen 3 Grafen ge
erbt; Wann? ist nicht bekannt, doch vor dem 16. August 1037 *2*).

6. Gebhardt stiftete auf Verlangen seiner Mutter den 16.
August 1037 mit Zugrundlegung obiger Pfarrkirche und Zubehörde,
dann obigen Zehendens (5.) zu derselben ein Collegiat oder Chorherr
stift, der Dotation beifügend:

*) In einer Urkunde des Kaisers Conrad II. vom 10. Juni 1027 W. u.
B. P. 289. und Lorenz Frieß W. CEhr. pag. 485. in welcher er dem

Bisthum Wirzburg einen Walddistrikt zwischen Murrhardt, Mainhardt
und dem Kocher beim Steigerbach, Oberamts Gaildorf, als Bannforst
uberlazt, geben die Landberrn der Gegend (Provinciales) welche bis
dahin die Jagensgemeinschaft in demselben hatten, ihre Zustimmung zu
dieser Uebergabe und Bannung. GEs sind:

Héinricus comes, Ruotgerus et alius Heinricus, Heérr-
mannus, Guonradus, Ebeéerhardus, Heinricus et
ejus frater Boppo, Guntbertus, Sigiboldus, Sigifri-
dus, EZBO.

Der Herrmann, Eberhard und Siegfried mögen obige 8 Grafen (2.)
und Ezzo, der hienach vorkommende Ezzo (6, C.) gewesen sein.

v*) Herrmann der Lahme, Graf von Veringen, gestorben 1054, gibt in
seiner allgemein als zuverlaäßig anerkannten Chronik Gebhard als den

Palbbruder an, ohne jedoch den Bater zu nennen.
Was dem entgegen und dinsichtlich der spateren angeblichen 8ten

Verehelichung des Conrads und Gebhards Mutter geschrieben wird, beis. Wigelius, Hundt und Cuspinian ist daher als falsch zu er
achten.

Das Chronicon H. Cont. und das Chronic. Zwifaltense
nennt Conrad den Sohn Herzogs Heinrich.
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a) von seinen und seiner Mutter Gütern: die 4. Orte Oh reen

berg, Pfahlbach, Eichach und Ernsbach
um aliis subscriptis (s. b.) Alodiis mit allen Eingehörungen an
Leibeigenen beiderlei Geschlechts, Hofstetten, Gebauden, Aeckern, Feldern,

Wiesen, Weiden, Wäldern, Jagden, gebauten und unangebauten

Gründen, Wassern und fließenden Gewässern, Roß- und Wasser
mhlen, Fischereien, Ausgangen, Cinkünften, Wegen, Wildnissen,
Gesuchtem und Ungesuchtem mit allen daraus schaffbaren Nuzbarkei—

ten und mit dem Recht solches zu behalten, zu veraeben, zu vertau—

schen oder zu verleihen doch zu des Klosters Nutzen, wie ErGeb
hard und seine Eltern dazu berechtigt waren;“

b) die Guter, theils von ihm herkommend, theils von den 3
verstorbenen Grafen zur Kirche gestiftet, waren:

In Oringowe (Oeringen) 2 eigene Höofe und 2 nicht
nicht eigene, halb Bretesfeld, (Bretzfeld) Granzesheim, (Grant
schen) Burkhardeswiesen, (2 eingegangen) halb Ellenhoven,
(Ellhofen) halb Wilare, (Weiler) 2 Höfe in Suabach, (Schwa
bach) in Erlebach (Crlenbach) die Pfarr (Parochia) und
8 Huben oder Höfe, in den beiden Brezingen (Gschlachten
und Rauhen-Bretzingen) 21/,Huben, 3 in Selebach, (Söll
bach) * in Bergeheim, (2? untergegangen) 1/, in Niedern
hall und 2 Hofstätte, in Obernhall 5 Hofstätte, 1 Hube
in Grunden, (? eingegangen) in Pfedelbach, Mazzalterbach,
(Maßholderbach) Ettebach, (Eppach) Selebach und Niedern
hall 30 Huben. Hohenstegen (abgegangener Ort bei We—

sternach) und Ruqgartehusen (Rückertshof) ganz; in beiden

Westernbach 4 Huben.
c) Was Ezzo (also Besizvorgänger des Gebhard) an Weinber

gen und Aeckern in Sindringen besessen hatte.

d) Das Zehendrecht aller Orten — ob schon angelegt, oder

erst später angelegt werdend — in silva quae Orinwalt
dicitur.

Dieses wird besonders und im Gegensatz vom Oecringer Kirchen
zehenden aufgeführt; es ist daher unter die allodia Gehhardi zu
rechnen. —

7) Den Grafen Burkhardt von Comburg (aus dem Geschlecht

der Grafen von Rotenburg) bestellte erzum Schutz- und Schirm
herrn und warf ihm und seinen Nachsolgern ein Amt dazu zum Ge
nuß aus:

2
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die halbe viila Hall mit allen Zubehorden *æ) und 10 Talente
in villa Oringove nach dortiger x*x) Munze,

8) dann ubergab er aus Besorgniß, es mochte der Goitesdienst
eingehen, wenn das Stift in die Gewalt seiner Erben komme, das
selbe mit aller Zubehörde dem Bisthum unter der Bedingung jedoch,

daß a) die Einkünfte einzig zum Besten des Stifts verwendet b)
dessen Erhaltung überwacht, e) daß es keinem Andern zum Genuß
eingeraumt werde und d) daß dem Bisthum die Bestätigung und
Einsezung des von den Chorherrn zu wählenden Probsts oder Vor
stehers des Stifts, zustehe.

9) Verwandtischaftsverhaltniß der betheiligten Personen:
a) Herrmann, Siegftied und Eberhard, sind Cognaten des

Gebhard;
hh) Solche werden beerbt von Adelheid und Gebhard vor der

Stiftung, 1037
e) Adelheid war zu dieser Zeit Wittwe;
ch) der Vater des Gebhard, 2Zier Ehemann der Adelheid, ist

nicht genannt;
e) Einer der obigen Grafen war es nicht, weil sie alle Cog-

nati genannt sind und in der Stelle, wo der eigenen Güter des
Gebhard und seiner Mutter erwähnt ist, sieut ego et parentes
mei liberam inde potestatem habnuimus über dieß der Beweis
zu finden ist, daß der nicht mehr vorhandene Vater ein Anderer ge
wesen sein mußte.

Es sind diese elterlichen Güter in besonderem Geqgen—

satz zu den von den 3 Grafen herkommenden aufgeführt.
Auch ist, wie des Grafen Herrmanns bei dem Kirchenzehenden al
lein erwähnt wird, ein besonderer Verwandtschaftstitel nicht beigefügt;

s) auch keine Geschwister des Gebhardt konnten vorhanden sein,

sonst hätten sie als mitbetheiligt aufgeführt (ihre Zustimmung einge
holt) werden müßen;

x*) Gs scheint, der Theil von Hall, welcher links des Kochers liegt, ge
wesen zu sein, da dort Hohenlehe bis zur Zeit, wo Hall mit Mauern
umfangen wurde und seine eigene Gerichtsbarkeit erhielt (1419) die
bohe Obrigkeit und das Jaadrecht bis an den Kocher hatte, bis die
Stadt es fur das Land inner seiner Landwehr dem Haus Hohenlohe
im 15. Jahr hundert abkaufte.
Wibel Bohenl. KeG. 1. 1537, 2. 8 dann Widmanns Hall. Chro

nik und die Beschreibung des Oberamts Hall von 1847.*) D. h. hallischer.
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D) in der bei Nro. 8 erwahnten Verwahrung gegen seine Er

ben konnte Gebhardt daher nur entferntere Verwandte meinen;
h) daß damals das Geschlecht der Hohenlohe neben dem Stift

hier begutert gewesen seie, dafür finden sich keine Spuren; was wir
hernach anführen, spricht fur das Gegentheil;

i) aber auch später, also nach 1037 konnten von der Adelheid
nicht wohl mehr Kinder erzeugt werden. Ihr erster Mann Hein—
rich starb 1096, nach Andern schon 1088, nachdem sie ihm mehrere
Kinder geboren hatte, (neben Conrad ist noch ein Heinrich und eine

Schwester Judith *) bekannt) sie muß damals daher zum Wenigsten
20 Jahre alt gewesen sein, hatte sonach, wenn sie nach der Stif
tung von 1037 nochmals geheurathet hatte, zum Mindestens schon
ein Alter von 61resp. 69 Jahre erreicht gehabt.

In Bezug auf die Ehe aus welcher Gebhard stammte, findet
sich die Ueberlieferung, Adelheid habe 1004 den Grafen Hermann
aus Franken geheurathet der 4 1025, und mit solchem Gebhard er—

zeugt.
10) Verhaltniß unter welchem Gebhardt bequtert war:
Er bedurfte zu der Stiftung mit Ueberlassung der Güter, wie

die Urkunde zeigt, weder der Genehmigung des Kaisers, noch eines
Grafen, noch eines Lehensherrn, war somit in allen betreffenden
Orten wenigstens über seine Besizungen freier Herr.

Er war es insbesondere über den ganzen Orenwaldt, sonst hätte
er das Zehendrecht (so weit es nicht von der Kirche eingeführt wurde,
schon damals als ein Hoheitsrecht angesehen) uber das noch nicht
angebaute Land nicht ubertragen können.

Hiemit stimmen auch die späteren Akte des Bisthums Regens—

burg als Obereigenthümerin, überein.

O.

Die Denkmale in der Stiftskirche, nach Albrechts Be—

schreibung und Geschichte derselben, von 1837, und nach
Hanselmann.

Die Kirche ist dem Apostel Petrus und Paulus geweiht (Alb
recht S. 3) und wurde wie sie jezt ist, erbaut von 1454 bis 1491,
auch ihr dabei ein weiterer Heiliger Stephan, beigefügt. Geweiht

chaunnat Historia epise. wormat. II.p 31 — Lorenz Frieß
bei Ludewig p. 464. )



wurde sie den 5 6. und 7. May 1494. Folgende Denkmale haben
Bezug auf die Entstehung der Kirche, doch ist ungewiß, ob sie nicht
in spaterer Zeit und blos auf den Grund von Sagen gefertigt wur
den, zumal, da sie nicht in etwa erhaltenen Gewölben des alten
Bau's sondern in den Räumen der neuen Kirche sich finden:

a) im Chor rechts des Altars ein steinerner Kasten, dessen De
ckel in alter lateinischer Schrift die Aufschrift hat:

Diese Schrift besagt nichts, als daß hier Vater und Kinder,
deren Gebeine früher an verschiedenen Orten unter der Kirche be
qraben gewesen, aufbewahrt seien, wie Reliquien. Wer es war, ist
daraus nicht ersichtlich.

Die bei Albrecht S. 31 hieher bezogene Stelle aus dem Stifts
Necrolog, den 7. Juni, am Jahrestag des Grafen Herrmann ein
getragen:

„Sepultus est in tumba uhbi cum siliis suis inihi consepul-
tis exspectat novissimam tubam ad resurgendum

deutet bereits den allgemeinen Ausdruck proles um in den bestimm—
teren „der Söhne.“ Am 10. Juli, dem Jahrestag des Bischof Geb
hardt, heißt es:

„Sepultus est in tumba
in choro nostro““

doch weiß man nicht, ist der Chor der alten oder neuen Kirche ge
meint? und weiß weiter nicht, ob die alte Tumbe erhalten wurde,
oder ob sie und ihr früherer Innhalt bei dem Cinsturz des älteren
Thurms zu Grunde gieng. Und darum beweist die Innschrift gar
nichts.

Keinesfalls könntie aus ihr — verglichen mit dem Necrolog, ab
geleitet werden, daß Gebhard einer der fraglichen Söhne seie, oder
daß der Herrmann der Vater des Gebhard srie.

In der sogenannten Hohle steht ein steinerner Altar, einen

Jacet hie Pro- — lHier liegen die Kin
les Genitoris. der des Erzeugers.
Hic jacent ossa Hier liegen die Gebeine
Olim sufsossa einst begraben,
IHujus in Ecelesiae in dieser Kirche
locis ut Reéliquiae. Räumen, wie Reliquien.
Hic Genitor Hier der Erzeuger
Prolis. der Kinder.]
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großen Kasten bildend mit 2 Abtheilungen und 2 besondern Deckeln.
An den 4 Ecken stehen Engel und an der Vorderseite ist der von
zwei knieenden Engeln gehaltene Wappenschild des Hau—
ses Hohenlohe angebracht. Nach der Aufschrift der einen

Halfte würden auch hier in solcher die Grafen Eberhard und Sieg—

fried (die schon unter a) als begraben bezeichnet sind) und in der
zweiten Haälfte würden Grafen von Romaniola ruhen. Die Auf—

schrift lautet:
„Sunt hic ossa sita clarae stirpis Romulae generosorum

comitum alta Flamma ete.“
Ich will hiezu, abgesehen von Allem Andern nur bemerken, daß

vor dem 14. Jahrhundert die Hohenlohe als solche sich nie Gra—

fen schrieben und nie von Andern so geschrieben wurden. Und zu

der Bemerkung bei Albrecht (S. 44) für die erste Hälfte.
„In der vordern Abtheilung ruhen die Gebeine des Grafen

Siegfried und Eberhard Soöhne des Grafen Herrmann und
der Adelheid“

kann ich blos bemerken, daß mir bis jezt weder Urkunden, noch
sonstige glaubwürdige Nachrichten zu Gesicht kamen, daß die in der
Urkunde von 1037 vorkommenden Siegfried und Eberhard einen
Herrmann zum Vater hatten. Daß aber der dortige Herrmann we—

der ihr Vater noch Oemahl der Adelheid war und daß ferner keiner

von ihnen in naher Blutsfreundschaft zu Gebhard gestanden hatte,
das dagegen beweißt die Urlunde auf das Unzweifelhafteste.

Das Wappen wird wohl auch nicht aussehen, wie die aus der
altesten Zeit. Ohne Zweifel daher auch hier, wie bei A.oben, Mönchs
betrug. Ussermann in Episc. Wirceb. p. 257 ist derselben An
sicht. Ein Grund dazu liegt nahe. Die neuen Schuz- und Lan—

desherrn 8) mochten mit Recht nicht immer besonders freundlich ge—

gen die Chorherrn gestimmt sein und dieß diese auf die Gedanken
gebracht haben, jene mittelst derNachweise, daß die Kirche eine

Stiftung ihrer eigenen Familie seie, zu freundlicheren Gesinnungen
zu bewegen.

Jahrangabe enthält keine der Aufschriften gegen die constante
sonstige Ordnung; auch ist die Schrift aus dem 15. oder 16. Jahr
hundert;

c) Albrecht J. c. p. 48 sagt, daß Adelheid in der Gruft in

*) Man lese Wibel in seiner Hohenl. Kirchengeschichte nach und vergleiche
insbesondere dort Bd. 2. 81. die Urkunde von 1270.
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Oeringen beigesezt wurde in einem steinernen Sarg. Wann gestot
ben? ist ebensalls nicht angegeben.

In Bezug auf die Geschichte der Stifter und ihre vermeintlichen

unmittelbaren Beziehungen zu dem Geschlecht, das sich spater

von Hohenlohe schrieb, kommen hienach diese Denkmale und die ver
dachtigen, ija widersprechenden Anniversarien gar nicht in Be
tracht.

D.

Gebhard, Bischof von Regensburg, der Gründer des
Deringer Stifts.

1) Aus meinen Regensburgischen Ermittlungen anOrt und
Stelle aus den besten Quellen ergibt sich mit Bestimmtheit:

Gebhard III., Bischof von 1036 — 1060 war ein Halb
bruder (ex matre) des Kaisers Conrad II., des Saliers, dem er

im Kriege gegen die aufrührerischen Ungern wichtige Dienste leistete.

2) Cinige Haupistellen über ihn und seine Familie — aus Her-
mannus Contractus (editit Ussermanu) sind folgende:

1) ad amm. 1017.
.Gerardus comes de Egesheim in Alfatia cujus silia
Adelhaidis Conradi salici imperatoris mater fuit exHen-
rico Franconiae duce.“

2) ad annum 1024.

indé eum Cunradus senlor silius Heinrici et Adel-
heidae et patruelis ejus Conradus silius Cunradi ducis
(G. Kärnthen) ex Mathildé ad regnum praecipue adni-
téerentur habito apud villam Kambam principum con-
ventu senior Conradus rex promotus..“

3) ad annum 10386. p. 206.
„Gebhardus secundus Ratisbonensis Ep. obiüt. pro quo
tertius Gehhehardus Cunradi imperatoris eXXx matre
Adelheide frater episcopus ordinatur.“

3) Von Gebhards Mutter Adelheid erzahlt die Volkssage (val.
Albrecht J. c.S. 2.) ste habe auf der Burg zu Weinsberg gewohnt
und in Oeringen zum jeweiligen Aufenthalt beim Besuch der Kirche
nur ein klein Hauslein gehabt. Ich möchte diese Sage nicht für
erfunden erachten, zumal man in älterer Zeit keinen Hertensitz in
Deringen hatte.
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4) Die von uns verworfene Hanselmann. Genealogie Gebhards
stuzt sich, neben den unrichtigen, beziehungsweise gefalschten Oerin
ger StiftsNachrichten, auf Münsters Cosmographie und Cuspi-
nians vita Conradi salici. Zur Beurtheilung nun der Glaubwür
digkeit desMünster, der überhaupt keine urkundliche Ueberliefe—

rungen hat, will ich blos eine Stelle aus Seite 698 anführen, in
welcher er sagt, der Virngrund umfasse den ganzen Landstrich von
Ellwangen bis Widdern, wahrend den Geschichtsforschern be
kannt ist, daß dieser besonders benannte Walddistrikt nur einige

Quadratstunden um Ellwangen begriff. Dem Cuspinian aber hat
Hanselmann andere Nachrichten zugeschrieben, als er wirklich ent
halt. Ersterer berichtet:

„Sed Hermannus ex uxore Adelheide et Franconia
orientali orta genuit hunce nostrum Conradum Frauconiae
Ducem et Impératurem et Gebhardum Antfistitem Ratis-
ponensem ac Inditham siliam: Duxit autem haee Adel-
heidis primo marito defuncto alterum Hermanum Comi-
tem de Hohenlobe.“
Diese Stelle selbst wörtlich aufnehmend, sagt Hanselmann, an

sie anknüpfend, p. 304, es seie besonders bemerkenswerth und neu,

daß Cuspinian sage, Bischof Gebhard der III. seie ein leiblicher
Sohn „unsers“ Grafen Hermann gewesen.

Man muß staunen uber diese wohl gar absichtlich falsche Deu—

tung. Denn Hanselmann denkt hier an seinen Hermann von Hohen
lohe, wahrend der Text den andern Hermann zum Vater Gebbards
macht. Auch eine andere Stelle — cin Fortsezung des Beweises,
wie weit der Römer Macht gegangen, p. 394) wo er dem Bischof
Gebhard noch eine Schwester aufdringt, Hildeqgardis, und solche als
Stammutter der Hohenstaufen darstellt — beweist die Absicht der
Tauschung. Er beruft sich bei dieser Nachricht auf Sattlers Ge
schichte von Wurttemberg S. 599 und doch sagt dort Sattler, daß
diese Annahme von Hanselmann in seiner genealog. Tabelle II. ad
§. 47 in dem Werke über die Hohenl. Landeshoheit herruhre.

In jenem g. 47 nennt er aber — was als weiterer Beweis
seiner Unzuverlaßigkeit dient — den schon berührten Cuspinian an—

führend — den angeblich 1044 mit der erdichteten Hildegard ver
mahlten Stammvater der Hohensiaufen Conrad, während dieser

Stammvater der urkundlich bekannte, an eine Hildegard vermählte

Friedrich von Büren war (von Beuren bei Hohenstaufen, spä
ter von einem Staufen den man Wascher nannte, Wäschenbeuren
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geschrieben) und wahrend in dieser Familie der Name Conrad erst

spater vorkam. Siehe die Hohenstaufensche Stammtafel bei Stalin,
l. c. II. 227 und 3 und Raumer Geschichte der Hohenstaufen II.
598. Daß auch die Nachricht Cuspinians, Conrads Vater habe

Hermann geheissen, falsch ist das beweisen die schon citirten Stellen
aus der Chronik Hermanns des Contracten, eines Zeitgenossen Con
rads und Gebhards, so wie auch das Chronicon Zwifaltense aufs
unzweifelhafteste.

F
Die Verhältnisse Oehringens und seiner Umgebung, be—

sonders die Besizverhältnisse.

1) Ochringen und der Ohrenwald, Hall, Niedernhall, Sind
ringen u. s. w. liegen im Kochergau.

Als Grafen dieses Gau's sind genannt um die Zeit der Stif—

tung
1024. Heinricus — (Ilierarchia augustana II., 39); 1027

Héinricus und Rukherus. (Mon. boic. 31, XNr. 160).
1042 — wobei insbesondere ein Ort der Siiftung genannt ist

(Sindringen) Ileinricus; (Alon. boic. 29, Nr. 357).
1137, in der Urkunde K. Conrads III. in welcher er Com

burg in seinen Schutz nimmt sagt Conrad, daß er bis zu seiner Er
hebung zum Reich die Grafschaft per totum Comitatum Kochen-
ganu inngehabt habe, also bis 1137. (Reliquiae Manuscript. v.

Ludwig II, 184).
Hieraus ist Zweierlei zu entnehmen:
a) daß zur Zeit der Stiftung und zuvor keiner der Stifter Gau

graf war, und

b) daß um 1137 Herzog Conrad den ganzen Gau als kaiser
licher Landrichter unter sich hatte, daß sonach kein angesessener Lan
desherr mit eigener Gerichtsbarkeit sich indiesem Gau befand. Wä
ren die Hohenlohe hier angesessen gewesen, so hätten sie wie ander
wärts, als alte Landesherrn in ihrem Besizthum keinen Grafen zu

dulden gehabt.

.2) Im Jahre 1154 überließ — als Grundherr— Bischof Hein
rich von Regensburg für gewisse Fälle die seinem Stift heimfallen
den Lehen bei und in Oehringen dem Stift Oeringen s. Wibel
II., 24.



3) Thomas Rieds Regensburger Urkundensammlung T. II.
S. 309 und 310 enthält eine Urkunde vom 22. Dez. 1215, in
welcher König Friedrich II. dem Bisthum Regensburg die Klöster
Ober und Niedermünster, in Regensburg gegen die dem Bisthum
bis dahin zugehörigen „proprias villas Nordelingen et Orngowe“
überläßt. Oeringen ist genannt:

„Orngowe cum praepositura éejusdem loci et advo-
catia utriusque cum omni jure proprietatis sicut Eccle-
siae suae (Bisthum Regensburg) attinuerunt imperio do-
navit.

Berchtold, Herzog von Zaringen und Leopold, Herzog von Oester
reich, hatten als Reichsfursten ihre Einwilligung dazu gegeben.

Sonst müßen aber wenige Fursten gefragt worden sein, denn

in einer Urkunde vom 15. May 1216 (J. c.) widerrief nach dem

Verlangen der Vorsteherin des Niedermünsters, Tuta, auf die Vor
stellung, keine Landesherrschaft (Principatum) könne vertauscht oder

veraussert werden vom Reich, oder einer andern Landesherrschaft
einverleibt werden, ohne Genehmiqung der derselben vorstehenden

Fürsten und der Ministerialen derselben, nach der nun angestellten

Anfrage, nachdem sich

„Pper sententiam principum et subsecutionem tam no-
bilium quam baronum *) atque ministerialium et omnium
qui aderan

für die Richtigkeit jener Behauptung ausgesprochen worden, König

Friedrich II. den Tausch und blieb daher das Stift St. Peters in
Regensburg nach wie vor Oberschuzherr und Obereigenthümer der

Gebhardischen Stiftunq, wie sie die Urkunde von 1037 beschreibt,

In keiner dieser Urkunden kommt unter den Zeugen ein Hohen
lohe, oder Brauneck vor — was dafur zu nehmen ist, daß sie in
keiner Beziehung dabei bethcilt waren.

Die erste Urkunde bezeichnet unser Oeringen so unterscheidend,

daß schwer zu begreifen ist, wie Hanselmann in Verfolgung seiner

Aufstellungen behaupten konnte, es seie Ehringen im Ries gemeint,

ein Dorf 15, Stunde von Wallerstein gelegen, das nie eine Prob
stei hatte. (Verql. Lexicon von Schwaben J. 512 und Zin
kernagels Riesgau p. 71). Chring im Bisthum Salzburq,
eine bloße Hofmarkung (exicon von Baiern l, 540) konnte es

ohne dies nicht sein.

) Hier gegen so manche ir igeAnnahme eine Feststellung der Rangordnung.



Ueberhaupt gab es sonst keinen Ort der Oringove geschrieben

wurde.
4) Bis 1253 findet sich keine Spur, daß HohenloheinOeringen

irgend etwas zu suchen gehabt haätte, aber auch ebensowenig finden
sich irgend Anzeigen, daß sonst Jemand hier Hoheits- oder andere
obrigkeitliche Rechte auszuüben hatte, wonach es scheint, neben den
Schuzvögten des Stifts und dem Probst habe hier Niemand eine
Herrschaft geübt; vielleicht, daß das Bisthum Regensburg weqen
der Entlegenheit nicht der Muhe werth fand, sich um den Ort zu
bekunmern.

Eine Urkunde von 1253 (s. Hanselmann J., 410) belehrt uns
aber auf einmal, daß GotfriedvonHohenloch und Engel
hardt und Conrad von Weinsberg Herrn zuOeringen seien
und als solche zu Beseitigung der Streitigkeiten hinsichtlich ihrer ge
genseitigen Rechte eine Anzahl Herrn und Ritter zu Compromiß
Richtern bestellt haben, auf deren Entscheidung hin dann ein Ver
trag zu Stande kam, aus dem wir unter Anderem entnehmen:

a) Die hohe Obrigkeit (das Landgericht, die Landesherrschaft)
stund Hohenlohe allein zu;

b) Gemeinschaftlich dagegen waren die mittlere und niedere Ob—
rigkeit (Voqteigewalt);

c) daß der Hohenl. Laudrichter seinen Sitz nicht hier hatte, son
dern jährlich Zmal mit 32 Rittern deren jeder 2 Knechte bei sich
hatte, zu Hegung des Gerichts hieher kam;

d) daß das Stift mit seinem Eigenthum ausschließlich unter
dem Hohenl. Landvogt, d. h. unter der landesherrlichen Obrigkeit
stund;

e) daß dies der gleiche Fall war hinsichtlich der Munze und
der Juden (die in kaiserl. Grafschaften Kammerknechte waren);

s) daß Ulrich von Neuenstein ein Haus, einen Garten und
eine Muhle hier besaß und daß dessen Garten das alleinige Recht
zum Krautverkauff auf dem Markt hatte.

5) Im Jahr 1286 eignet das Bisthum Regensburg dem Klo
ster Gnadenthal

quasdam possessiones seodales nostrae ecclesiae sitas in
terminis Orenwalde · .in Lipfersberg, Selbach,
Michelbach s. Hanselmann Hohenl. Landeshoheit J., 425.
6) Nach einer Urkunde vom 7. Febr. 1272, (in Rieds Re

gensburgischen Diplomatar) ist vom Bissthum dem Burggrafen Fried
rich von Nurnberg neben Spalt und Riedfeld civitas Oringen zu
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zu Lehen aufgeiragen, unter der Bemerkung, wie solche schon

seine progenitores inngehabt haben. Dies Oeringen ist entweder

Dorf Ehringen bei Wallerstein, oder irgend ein abgeqangener Ort.
In den Regensburgischen Urkunden und Geschichtswerlen ist un

ser Oeringen nie anders als Oringove, Orngaue und Orngaw ge-

schrieben.

7) 1347 uberläßt Kaiser Carl dem Grafen Craft von Hehen
lohe zu seinem eigenen Nutzen, die bis dahin für das Reich unter
Eberhardt von Rosenberg, Vogt zu Durn, gestandenen Leibeigenen des

Reichs im Ohrnwaldt und am Kocher. Hanselmann, J e. J. p. 449.
Auch hierin liegt eine Anzeige, daß Hohenlohe noch nicht lange

hier die Landesherrschaft hatie.
8. Aus Beilage E., 3 und 4 ergibt sich, daß die Herrn von

Weinsberg und von Hohenlohe zwischen 1216 und 1253 in
den Besitz von Oeringen mit Zubehorde, einschließlich der StiftsVogtei
gekommen sind. Daß dies mittelst Belehnunq von Seite des
Bisthums Regensburg, mitunter in Folge von Erwerbungen von den

Herrn von Neuenstein und Berlichingen (die also theilweise zuvor be
lehnt gewesen sein müssen, woruber aber Nachrichten fehlen), ge
schehen, ergeben folgende Aufzeichnungen in Regensburg:

a. von Bischof Johannes Montag nach St. VeitsTags 1391,
„den edlen Herrn, Herrn Ulrich von Hohenlohe und Herrn Gottfried
seinem Bruder“ verliehen fur Sohne und Töchter „die Veste und
Stadt genannt Waldenburg, Stadt und Veste Neuenstein und die

Stadt Oehringen.“
b. 1400 die Herin von Weinsberg „mit allen Lehen, die auch

die Hohenlohe vom Stift haben“ belehnt.
Hiezu wird bemerkt, daß Ulrich und Albrecht von Hohenlohel

1400 dem Conrad und Engelhardt von Weinsberg dien!e von Oe
ringen, Waldenburg und Neuenstein für — 10,000 fl. verpfaändet

hatten. Sattlers topogr. Geschichte von Württemberg, p. 428.
c. 14411 in die Oswaldi belehnt: Vasall Herr Albrecht von

Hohenlohe für sich und seinen Bruder Gottfriedmit der k. Stadt
Ornqau, 2. Neuenstein dem Städtle, 3. Burg Waldenburg, dann
dem halben Theil aller verschwiegenen Lehen auf dem Ohrnwald und
im Ohrngau salvo jure des von denselben mit denen von Weins—

berg getroffenen Vergleichs und mit der Befugniß, auch des Hoch—

stifts Mannschaften in dieser Gegend zu verlecihen bis auf Widerruf
und voun den verschwiegenen Lehen die Hälfte haben;

d. Gleiche Belehnungen erfolgten 1420, 1429 und 1454, in



welch letzterem Jahr noch Michelbach und die von Göz von Neuen
steinund Dietrich von Berlichingen inngehabten Lehen dazu genom
men sind;

e. 1430, Frau Elisabetha von Hohenlohe geb. v. Hanau, Herrn
Albrecht von Hohenlohe sel. Wib. und Craft von Hohenlohe ihr bei
der Sohn mit Schloß und Stadt Nuuenstein und Dorf Michelbach.

f. 1643 belehnt:
Ludwig Eberhard, Philipp Heinrich, Johann Friedrich, Siegfried

Wolfgang Julius, Johann Ludwig, Philipp Max, Johann, Craft,
Jo achim Albrecht .... Grafen von Hohenlohe mit allen und jeden

vorbesagten aber seither wegen des anno 1603 seqq. vorgegangenen,

aus Mangel des päbstlichen Consenses nicht effectuirten Tractats un
ersucht gebliebenen Lehenstücken.

g. 1650, 1663 und 1665 werden 17 Grafen von Hohenlohe
belehnt von Regensburg.

F.

Advokaten (Schutzvögte) des Stifts Oehringen.
Hierüber habe ich nichts auffinden können. Wibel in s. h. Kir

chengeschichte II., 46, sagt: „Die Stifter hatten den Burkhardt von

Comberg bestellet; 1157 hatte die Schutzgerechtigkeit Herzog Friedrich
von Rotenburg (Hohenstaufen), von dem sie vermuthlich ?an IKaiser
Friedrich II. und sofort andie Grafen von Hohenlohe gekommen.“

Diese Vermuthung mag richtig sein, denn man findet die Hohen
staufen als Erben Heinrich des Saliers, dessen Stamm die 1108
ausgestorbenen Grafen von Rotenburg beerbt haben muß (der Besitz
aufeinanderfolge nach), in Franken überall in den rotenburgischen

Gutern gesessen. Bei ihrem Abgang im 13. Jahrhundert mag —
wohl mit ihrem Zuthun — die Einsetzung Hohenloh's in die Schutz
vogtei erfolgt sein; es dürfte lediglich davon die adanno 1253 be
merkte Herrschaft hergekommen sein und das spatere Besitz-Verhaltniß
im ganzen rayon sich nach und nach gestaltet haben, mit Ausnahme
dessen, was von den von Neuenstein und von Berlichingen :c. durch

Kauf erworben worden.



3. Nochmals Oehringen.

Die Vermuthung — daß Bischof Gebhard, der Gründer des

Dehringer Stiftes, dem Kalwer Grafenstamm durfte angehört haben,

ist zuerst von dem Unterzeichneten in den Wurttemb. Jahrbüchern

1847, II., S. 465 ff. ausgesprochen und eine Begrundung versucht

vorden. Umso erfreulicher ist esfür uns, daß auch einen andern

befreundeten Geschichtsforscher seine Untersuchungen auf dieses Resul
tat hingeführt haben.

Die einzige Quelle der früheren Annahme, daß Graf Hermann
der zweite Gemahl der Mutter Conrads II. gewesen und die Soohne

Siegfried, Eberhard und Gebhard gezeugt habe, — die einzige Be
weis quelle hiefur ist ein öhringer Nekrologium, das in seiner jetzi
gen Form aus ziemlich neuer Zeit stammt. Denn die Einleitung

dazu ist in deutscher Sprache abgefaßt und zwar in einem ziemlich

jungen Deutsch, wie eine Probe bei Hanselmann J., 321 zeigt. Die
nachfolgenden Angaben des lateinischen Anniversars aber weisen auf
diese Einleitung zurukt. Denn am 7. Juni heißt es: hodie ani-
versarium Hustris Domini Hermanni comitis, primi et prin-
cipalis sundatoris hujus écclesicæ, qui pro secundis nuptiis Do-
minæs regin Adelheydi sundatrici suit desponsatus — et ge-
nuit ex ea tres silios, ut SUpra in principio libri.

An eine absichtliche Crfindung und dergl. möchten wir hiebei

uicht denken. Daß die Canoniker von den Gründern ihres Stiftes
gerne Naheres zu wissen gewunscht hatten, ist die naturlichste Sache

von der Welt; da aber bestimmte Nachrichten fehlten, so fullte die

stets geschäftige Phantasie die Lücken aus und verarbeitete die weni
gen historischen Notizen des Stiftungsbriefes mit den sonstigen Nach—

richten von Bischof Gebhard zu einem Ganzen.

Die von Fromm unterstellte Rücksicht auf die spätern hohenlohe—

schen Vögte und Grundherrn tritt weniger hervor, da in dem Anni
versarienBuch selber, soweit die Cxcerpte bei Hanselmann und Wibel

Auskunft geben, Hermann und seine Söhne noch nicht als Grafen
von Hohenlohe bezeichnet sind. Diese Aunnahuie ergab sich mehr von

selbst, daman von der Geneaglogie jener älteren Besitzer nichts mehr



wußte und ebend eswegen unbedenklich die Hohenloher selbst oder doch
eine mit ihnen zusammenhangende Familie auch in die altesten Jeiten
zuruckversetzte.

Daß ECuspinians (eines Zeitgenossen von Kaiser Marimilian J.)
Angaben auf Mittheilungen aus dem Oehringer Archive sich stutzen,

nimmt Hanselmann selber an (J. 301) und ihn haben wiederum

Münster und die Späteren benützt. Wir gewinnen also lediglich kei
ne weiteren Quellen und keine größere Glaubwürdigkeit durch die

vielen Wiederholungen der irrigen Oehringer Sage.
Uebrigens hat Cuspinian die ihm gewordenen obringer Mitthei

lungen ganz anders verarbeitet, als Hanfelmann. Ihm nach hatie

Graf Otto von Worms u. s. w. einen Sohn Conrad, und dieser

wiederum die drei Söhne Siegfried, Eberhard und Hermann, von

welchen der letztere mit Adelheid (eFranconia orientali orta) den

Kaiser Conrad und Bischof Gebhard erzeugte [Historische Irrihümer
also uber Irrthümer!], während Adelheid nachher erft Hermann, Co-
mitem de Hohenlohe ehlichte, so daß also hier die Grafen des Stif
tungsbriefs noch nicht einmal gerade zu Hohenloher find, sondern

mit diesen nur eine Verschwägerung eintrat.
Hanselmann dagegen macht den Grafen Hermann zu Gebhards

Vater, Siegfried und Eberhard zu dessen Brüdern, nicht bedenkend

1. daß hiezu inder Urkunde von 1037 die Bezeichnung cognati*)
und die Unterscheidung dieser Männer von den parentes durchaus

nicht stimmt, und 2. daß wenn Siegfried und Eberhard die Gründer
zweier Hohenloheschen Linien geworden wären, Gebhard sie nicht hatte
beerben können.

Die Urkunde selbst gibt über das Verwandtischafts-Verhältniß
der drei Grafen S., E. und H. keine Auskunft; nur wird Hermann
durch die Particel atque noch einmal besonders an die mit et ver
bundenen S. und E. angeknupft, so daß es allerdings scheint, nicht
alle drei seien in einem gleichmäßigen Verwandtschafts-Verhältniß
gestanden.

Hier macht nun die älteste Oehringer Tradition den Hermann
zum Vater der beiden andern, und zwar finden wir diese älteste Tra
dation in der tumba des Chors, wo proles das Collectivwort, nur
mit Unrecht auf Gebhard allein bezogen werden koönnte.

*) Doch bezeichnet dieses Wort in der ungenauen Ausdrucksweise nicht
blos Verwandte durch weibliche Sprossen, sondern Seitenverwandte über
daupt, am wenigsten jedenfalls Ascendenten und Deseendenten.



Vielmehr lagen ursprunglich in dieser Tumba auf der einen Seite
neben Gebhard auch Siegfried und Eberhard, wie das Anniversar
deutlich zeigt, wenn es sagt:

1) Herrmannus — sepultus est in tumba — ante parro—
chiam, uhi cum filiis suis consepultus exspectat — tubam ete.

2) Sigefrid — sepultus est in tumba ante parrochiam.
3) Eberhardns — sepultus est in epitavio ante parro-

chiam.
Das heutige besondere Denkmal für die beiden leztgenannten

Söhne kündigt sich selbst als eines an, wohin translata sunt
ihre ossa, siehe Albrecht J. c. S. 44; daß aber die Jahreszahl
MCCXXXVI. entweder falsch gelesen, oder absichtlich von den Ver
fertigern gefalscht ist, das kann einem Zweifel nicht unterliezen. Denn
1) als das Anniversar in seiner jezigen Gestalt geschrieben wurde,
etwa im 15. Jahrhundert, lagen noch pater und proles beisammen;
2) die Bezeichnung der Hohenloher Grafen als clara stirps Romu-
lea, generosi comites de alta ssamma gehört einer sehr neuen
Zeit an. Wie hätte man 1236 schon sagen können Comites Ro-
manie Romanioleque (gqganz irtige Nebeneinanderstellung zweier
gleich bedeutender Namen) fuere im Präateritum also, wahrend sie

das im Jahre 1236 noch waren.
Ist aber die tumba glaubwürdiger? Offenbar auch nicht, weil

sie Gebhard zum Sohn und Bruder der genannten Grafen macht,
was die entschiedensten Gründe gegen sich hat, wie wir sahen. Es
bleibt also nur die unbestimmte Möglichkeit übrig, daß Hermann der
Vater des S. und C. gewesen. Denn seine Stellung hintenan be
weist noch nicht, daß er der jüngere müße gewesen sein. Er konnte
die Söhne überlebt haben und ebendeßwegen auch, oder als Vater
eben und Hauptbesizer den Tausch mit Wirzburg (der vielleicht bald
nach 1018 geschehen ist) allein getroffen haben. Interessant ist, daß
in der Murrharder Urkunde von 1027 (Wirtemb. Urkdbuch J. 259
— die uns leider für den Aufsaz von 1847 nur in einer falschen
Abschrift vorlag) unter den provinciales — in eadem silva (im
Murrharder Bannforst) communionem venationis hahentium —
ein Hermannus, Eherhardus, Sigifridus genannt werden. Es
stehen aber diese 3 Namen getrennt von einander, so daß üuber ei
nen verwandtschaftlichen Zusammenhang sich gar nichts, am ehesten
noch Etwas dagegen schließen läßt.

Alle drei Herren werden 1037 Grafen genannt. Fromm sucht

zu beweisen, daß sie nicht konnen Gaugrafen gewesen sein, dem aber
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steht die Erfahrung gegenüber, daß in jener Zeit die Bezeichnung

„Graf“ noch nicht zur leeren Titulatur herabgesunken war, sondern

daß auch ein Grafschaftsbezirk dazu gehörte.

In Wahrheit wird auch in der Beilae E. nur bewiesen, daß
anno 1024 — 1042 ein Henricus Graf im Kochergau gewesen,

ohne Zweifel von der Comburger Familie. Unbewiesen dagegen bleibt,

daß Oehringen wirklich in den Kochergau arhörte,
Urkundlich gränzten am Einfluß der Ohr in den Kocher der

Brettach- und Kochergau an einander und ich habe schon in den

wirtb. Jahrb. J. c. S. 165 ff. wahrscheinlich zu machen gesucht, daß
wirklich dieOhrgegend zum Brettachgau gehorte und gleich dem

Sulm- und Schotzachgau eher dem fränkischen Neckargau unterzu
ordnen ist, als dem Kochergau. Wir glauben deßwegen, daß die
Grafen S. E. u. H., deren Besizungen von Oehringen bis uüber

den Neckar hei Heilbronn sich erstreckten, wirklich Grafen im Bret
tach (OhrSulm) Gau gewesen sind

Uebrigens schließt (vgl. B. 1 b.) das Vorhandensein einesGau
grafen auch wenn er Comes heißt per totum comitatum z. B.
Kochengau, andere Landesherrn mit eigener Gerichtsbarkeit nicht
geradezu aus. Dem Grafen, als höchstem Kaiserlichen Beamten,
waren ursprünglich auch die Dynasten untergeordnet aber spaäterhin,

nachdem diese größtentheils Immunität erlangt hatten, ist bei einem

Ausdruck wie der Obige die Beschränkung selbstverständlich: soweit
eben noch gräfliche d. h. unmittelbar kaiserliche Bezirke indem be—

treffenden Gau liegen. Für den Kochergau zunächst lernen wir aus
der Urkunde von 1137 nur, daß selbiger blos ein einziges Comitat
bildete, nicht mehrere, wie mancher andre Gau.

Die weltlichen Oberherrn der qanzen Gegend von Sindringen
bis Heilbronn waren späterhin vorzugsweise die Grafsen von Kalw
Löwenstein, in deren Händen auch Weinsberg sich befand, das der
Sage nach — der eigentliche Sitz der sogen. Königin Adelheid soll
gewesen sein. Ein ansehnlicher Theil dieser Gegend war jedoch mit
dem Stifte Oehringen an das Bisthum Regensburqg gekommen, ein

Bezirk in welchem auch (die jezigen Städte) Waldenburg und Neuen—

stein lagen, sammt dem Ohrwalde. In Betreff des leztern freilich
hat die Ausdehnunqg bis zu dem heutigen Orte Lipfersberg, d. h.
über Sall und Kupfer hinüber, bis an den Rand der Kocherberge
bei Ingelfingen — gar Vieles gegen sich, und man hat deßwegen
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schon an einen geographischen Irrthum in der Urkunde von 1286
gedacht, oder auch an einen untergegangenen Ort Lipfersberg, wo—mitderName des Wilfersberg's (zwischen Michelbach und Unter
sterinbach) schon in eine Verbindung gebracht worden ist.

Daß die Grafen S. E. und H. nicht in Oehriugen selbst ihre
Residenz konnen qgehabt haben, möchten wir nicht behaupten. Viel
mehr bauten sich vornehme Herrn eine Kirche oder stifteten sie ein

Familienbegräbniß sehr gern in der Nahe ihres Wobnsizes.
Daß in spaäterer Zeit eine Burg in Oehringen nicht stand, ist

wohl richtig, bekannt aber ist auch, daß sehr haufiq dynastische Bur
gen in Klöster sind verwandelt worden und so möchten wir am

liebsten glauben, Gebhard habe seine Burg ins Oehringen den Ka
nonikern zur Wohnung uberlassen. Von einem Bauwesen sagt we
nigstens die Urkunde nichts, sondern blos congregationem cano-
nicorum institui.

Bemerkt sei gelegentlich, daß offenbar die Kirche selbst nicht erst
von den genannten 3 Grafen erbaut worden ist; denn es werden
Besizungen unterschieden 1) quibus primitus constructa fuerat,
2) quibus jam dicti comites locupletarunt, wahrscheinlich als sie

sich ebenda ihr Begräbniß erwählten, 3) welche Gebhard sammt sei
ner Mutter hinzufügte. Es bleibt somit die Zeit der Erbauung un
bestimmbar, wie auch — wer die ersten Gründer gewesen. Am
wenigsten darf in den 2 liegenden Löwen am sogen. Löwenthurlein,
auch wenn dieselben aus der alten Kirche herstammen, das Löwen—

steinische Wappen gefunden werden, welches ja in Einem uber Berge
schreitenden Lowen besteht. Die Grafen von Löwenstein selbst

hatten — soweit Urkunden zeugen — in der nachsten Umgebunq
von Oehringen keine Besizungen mehr, und auch die Herren von
Weinsberg erwarben ihre Güter in der Nachbarschaft (in Bitzfeld,
Bretzfeld u. a. m.) nicht erst durch die Vermahlung Engelhards v.
W. mit Agnes, der Tochter des lezten Grafen Gotfried III. von
Löwenstein, der noch 1277 z. B. lebte, Ihte Besizungen in Oeh—
ringen und uberhaupt in der ganzen Gegend stammten ohne Zwei—

fel von ihrem Dienstverhältnisse zuden Hohenstaufenschen Kaisern.
Die Verhäaltnisse sind wohl am plausibelsten so zu denken.
Die Erbguter Gebhards und des ausgestorbenen ihm verwand

ten BrettachGrafenhauses kamen durch seine Schenkung gro
ßentheils in den Besiz des Hochstiftes Regensburg; das Uebrige ge
hörte zur Kalwischen Grafffchaft Löwenstein (Weinsberg). Daß
Regensburg um den weitentleg enen Besiz wenig oder gar nicht sich
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sollte bekummert haben, das widerstreitet allen Erfahrungen von der

Sorgfalt, welche geistliche Korporationen allen ihren weltlichen Be—

sizungen, sei's auch in entlegenen Gegenden widmeten; und die Gu
ter des Oehringer Stiftes waren zudem sehr bedeutend. Wohl aber

erklart sich leicht wie in solchen entlegeneren Besizungen die Vogte

ihre Gewalt und Ansprüche leichter ausdehnen, wie die ritterlichen

Ministerialen ihre Lehengüter mehr und mehr in Alodien verkehren

konnten. Das Stift wurde um so unmachtiger Einhalt zu thun,

nachdem die Hohenstaufen den Kaiserthron bestiegen hatten. Denn

durch die Gunst Kaiser Heinrichs V. hatten ja die Hohenstaufen

das reiche Erbe der ausgestorbenen Grafen von Rotenburg-Kom
burg gewonnen, und mit diesem selbstverstandlich auch die Oehrin
ger Voqgtei. Ihr Kampf mit den Welfen aber und der bekannte

Erbvertrag mit Welf VI. sezte sie auch in den Besiz von Weins
berg und einer ansehnlichen dazu gehörigen Herrschaft, die Uta von

Kalw ihrem Gemahl zugebracht hatte. Natürlich konnten die Hohen
stausen auch die Oehringer Schirmvogtei nicht selbst verwalten und

da in der Verhandlung anno 1157 (Wibel II, 28) vor Kaiser

Friedrich, inAnwesenheit des Hohenstaufenschen P.dux — noch

besonders genannt wird F. advocatus noster, so qlauben wir, daß

Friedrich von Bilriet, welchem die Advocatie von Lorch und

wahrscheinlich auch von Comburg aleichfalls ubertragen war, nicht

weniger auch, in dieser Zeit, die Oehringer Vogtei verwaltet hat.
Wer folgte aber diesem Friedrich von Bilriet, nach welchem der

Mannsstamm seines Geschlechtes erloschen zu sein scheint? vergl.

Wirtemb. Jahrb. 1848, J S. 131. Wir wollen eine Hypothese wa
gen. Die Schenken von Limburg besaßen Güter in der nächsten

Nähe von Ochringen, z. B. den Kirchsatz von Bitzfeld und den

Zehnten ebenda, sowie in Verrenberg und Schwöllbrunn, zwei Or
ten die wohl zum Bezirk des Ohrwaldes durften gerechnet werden.

Als spaterhin zwischen den Hrn. von Hohenlohe und Weinsberg

Streitigkeiten entstunden über ihre Rechte zu Oehringen, da wird

Walther von Limburg,*) obqleich ein Vetter der WVeinsberge, zum

Vorsizenden des Schiedsgerichtes ernannt, wozu er besonders taugte,

wenn ihm die Verhältnisse genau bekannt waren. Wie nahe liegt

also die Vermuthung: es hatten die Hohenstaufen mit der Besorgung

x) Waliherus, antiquus advocatus uber Weinberge zu Ohrnberg

(Wibel 2, 82 f.) ist jedoch nicht Schenk Walther, sondern ein hohen
lohescher Dienstmanx anno 1270.



ihrer Rechte zu Oehringen die 2 hochbegunstigten Ministerialenfami
lien von Schüpf-Limburg und von Weinsberg betraut. Weil aber
das Obereigenthumsrecht über das Ganze immer noch dem Hftifte
Regensburg zustand, so konnte dieses villam O. cum prepositura et
advocatia utriusque dem Kaiser Friedrich II. zum Tausche anbie—
sen, d. h. also zu der theilweisen Lehensinhabung auch noch das
volle, ausschließliche Eigenthumsrecht.

Nur Afterlehenstrager waren demnach die hohenstf. Ministeria
len. Von diesen aber — scheint es, hatten die Limburger ihren An
theil spääterhin wieder abtreten müßen, vielleicht auch imZusammen
hange mit dem Aufstande Heinrichs VII. gegen seinen Vater, oder
doch später, und nun war den Hohenlohern dieser ansehnliche Vogtei
mit allen ihren Nutzungen durch Verleihung von den Hohenstaufen
zugefallen, vielleicht als Ersaz für die verlorenen italienischen Graf
schaften oder lieber für spatere Opfer in Dienst der Hohenstaufen,
weil der 1253 zu schlichtende Streit ahnen laßt, daß die Besizge—

meinschaft noch nicht lange gedauert hatte, weßwegen eben die ge
genseitigen Rechte noch nicht sicher geordnet waren. Waldenburg,
wo 1253 Gotfried von Hohenlohe eine Urkunde ausftellt, mag wohl
zu dem oehringer Vogteilehen gehört haben. Im Allgemeinen aber
ist der Vogt nicht Grundherr des Bezirkes, ausser soweit derselbe
ein Vogteilehen bildete, sondern nur oberster Richter und Banner
führer gewesen. Kein Wunder also, wenn die Hrn. v. Hohenlohe
den Grundbesiz großentheils erst nach und nach durch Käufe erwer—

ben mußten. Ebendeßwegen konnte auch die Stadt Oehringen im—

mer noch andere Grundherrn haben, neben dem Stifts- und Stadt
vogte, dem z. B. erst als besonderes Recht muß zugesichert werden,
daß „wenn er in der Stadt herbergen will der Vogt dieß thun mag,
welcher Enden er will, nur ohne der Statte Schaden.“ Ja die beiden
Schultheissen, welche — einer von Hohenlohe, der andere von den
Weinsbergen gesezt wurden, scheinen ebenfalls für gewöhnlich nur
periodisch indie Stadt gekommen zu sein, um ihren Amtsobliegen-
heiten nachzukommen, weil auch bei ihnen die Urkd. v. 1253 saqt
(Hanselmann J, 114): „Wollen die Schuldheissen in der Stadt her—
bergen, so sollen sie das thun, jeder in erster Linie bei seinen Leu
ten und dann eist in der Stadt überhaupt, wo jeder mag, doch ohne
der Leute Schaden.“

Bei solchen Verhaltnissen ist esum so glaublicher, daß nicht
die Innhaber der Vogtei und des Schultheissenamtes, sondern sonst

Jemand der eigentliche Grundherr wat in der Stadt ist um so
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alaublicher, daß nech 1272 (s. E, 6) die Burggrafen von Nürn
berq im Lehensbesiz von 54 an Oehringen waren. Am 7. Februar
1272 namlich belehnte Bischof Leo von Regensburg den Burggra—

fen Friedrich mit den Lehen, welche er und seine Voreltern bis
daher inne gehabt haben, nämlich mit dem Markte Spalt und der

Kirche daselbst, so wie mit drei Theilen eivitatis Orengeu. Wei—

ter sagt Leo, er habe kurzlich mit diesen Gutern belehnt auch Con—

rad den jüngern Burggrafen sowie die Tochter des ältern Burggra—

fen, Elisabeth die jungere, mit dem Markte Rietfelden. Die beiden

Burggrafen F. u. C. aber versprechen diese Lehen an Niemand zu

veraussern, sondern wenn sie ohne mannliche Nachkommenschaft blei—

ben, so sollen dieselben an die Regensburger Kirche zurückfallen.

Fromm macht gegen die Deutung dieser Urkunde auf unser Oeh
ringen die Schreibart Oringen geltend. Wie leicht aber loönnte die

Urkunde falsch gelesen und abgeschrieben, oder absichtlich modernisirt
worden sein, da der Unterschied nur in u und meliegt? Oringen
aber siehe z. B. bei Wibel II, 109 Zeile 8 von unten anno 1280.

Indessen, wenn uns ein älteres Excerpt nicht trugt, so steht auch

bei Ried J, 525 fi. Orengen; bei Oetter, Versuch x. II, 585:
Orengev und es hat also in dieser Hinsicht kein Einwand Raum.

Daß Oehringen gemeint sei, ist um so wahrscheinlicher, da dieses

Lehen in enqaster Verbindung steht mit der gleichfalls von Adelheid

und Gebhard gestifteten Spalter Kirche. Wir zweifeln nicht, so sieg

reich vornehmlich Oetter gegen Wibel in einem langen literarischen

Kampfe bewiesen hat, daß die villa Orngonue cum prepositura
ejusdem in der Urkd. von 1215 nicht Ehringen bei Nördlingen ist,

sondern unser Oehringen, so zuversichtlich wird sich dieß auch noch

bei der Urkd. von 1272 herausstellen, fur welche sich ein anderer

passender Ort Org. nirgends finden läßt. Ehringen bei Nordlingen
war nachweisbar in ganz andern Handen und kein regensb. Lehen;

an einen verschollenen Weiler aber durfen wir bei eivitas Or. d. h.
Stadt O. mit geordneter Stadtverfassung, — nicht denken.

Das lezte Viertel der Grundherrlichkeit berOehringen war wohl im
Lehensbesize einer ritterlichen Familie daselbst und ist mit der Zeit
erst von Hohenlohe erworben worden. Wie aber die Burggraflichen
3/, gewonnen wurden, daruber mag eine Hypothese der ferneren Prü
fung sich unterziehen. Die Burggräfin Elisabeth, welche mit Riet
felden war belehnt worden, (1274, jedoch nur eventuell, auch ihre
Schwester Adelheid, verehlichte Grafin von Castell s. Stiebner S.
186 not.) heirathete den Enkel Gotfrieds J. v.Hohenlohe, Gotfried



II. v. Hohenlohe-Uffenheim Mit ihr kam also wohl Rietfelden an
Hohenlohe? Nun finden wir es aber spaterhin doch wieder (bei
Neustadt an der Aisch) in burggraflichem Besiz, Oehringen dagegen
in Hohenloheschem. Sollten nicht die beiden Familien diese 2 re
gensb. Lehen gegen einander vertauscht haben, da auf die Weise
jeder Theil ein ungleich besser gelegenes Besizthum gewinnen mußte?
Uns wenigstens scheint diese Losung ganz plaufibel zu sein, und die
Oehringer Urkunden werden wohl auch Merkmale an die Hand ge
ben, über die Zeit seit welcher Hohenlohe nicht blos Vogtei-, son
dern auch Grundherr von Oehringen ist.

Was das Stift beirifft, so nennt Stälin bereits zwei Propste,
welche Wibel und Ussermann noch nicht kannten, Friedericus, (auch

de Prucke zu benannt) in den Jahren 1207, 1210, 1213 bei Ried
1, 294. 299. 306. Alhertus ann. 1240 und 1248. Bei Lang
Reg. 3, 441. u. 4, 63. erscheint Fridericus praepositus ornga-
wensis, ein Graf von Truhendingen 17. Nov. 1274 und 1278,
25. April Fridericus deTruhendingen, praep. ecclesiae Oren-

Sew. (s. Wib. J., 53.)
In dem Stiftungsbriefe für das Kloster Kreuzthal, von Bischof

Hermann dit. Wirzburg, ann. 1237 zeugt: Conradus, Decanus de
Oringowe s. Jager. Gesch. des Frankenlandes III, 384.

Aalen. H. Bauer.



4) Abgegangene Orte in dem Oberamtsbezirk
Mergentheim, nebst Mittheilungen über
ihre Verfassung, sowie über bauerschaft

liche Verhältnisse überhaupt.

Mit Bezug auf die in dieser Zeitschrift (Jahrgang 1847, S. 48
und 49) ergangenen Aufforderungen möge hier die Angabe der be
kannt gewordenen abgegangenen Orte in dem Oberamtsbezirk Mer—

gentheim, nebst einigen rechtsgeschichtlichen Bemerkungen über die

bauernschaftlichen Verhaltnisse inFranken, ihre Stelle finden. —
Diese Orte sind: 1) Radolzhausen, 2) Reckertsfelden (ehedem „Rei
gersfelden“, siehe Anmerkung 1), 3) Dunkenroth, 4) Schönthal, 5)
Deim buch, 6) Wessenberg, 7) Niederhausen, 8) Igelstruth (s. Anm.
2), 9) Wiseth (früher „Wisath“; Pflanzung s. Anm. 3), 10) Lau
bertsbronn, 11) Rittershof, 12) Rohhof; sodann zu einem gewissen

Theil: 13) Rödelsee; 14) Althollenbach, 15) Ozendorf (rüher
„Azendorf“ oder „Zazendorf“, s.Anm. 4), und 16) Hohenweiler.

Dazu würde endlich noch Asbach kommen, wenn dessen Lage mit

Sicher heit angegeben werden könnte. (s. Anm. 4. —
Unter den mancherlei Ursachen des Abganqs dieser Orte ist es

besonders der schmalkaldische und der dreißigjahrige Krieg, welche

die erste Stelle einnehmen. Von den einzelnen Creignissen während
des lezteren Kriegs sind hier folgende hervorzuheben: Die Kriegs
züge des Grafen Manngsfeld, sowie des Grafen Tilly durch den Be
zirk (1621), die erste Belagerung und Erstürmung der ehemaligen

ReichsstadtRothenburg a. T. durch Tilly (1631), s. Anm. 5, die
zweite Belagerung und Eroberung Rothenburgs, nebst dessen Gebiet
( „Landwehr“ genannt, s. Anm. 6) durch Pifkolomini (1634), fer
ner die Züge der Schweden, z. B. unter Sperreuter, Horn, Wran
gel (1631, 1632, 1646), der Franzosen, z. B. unter Guébriant
(1642), der Oestreicher unter Erzherzog Leopold (1645); sodann
hauptsaächlich die Schlacht auf der Hochebene von Herbsthausen (frü—

her „Herwigeshausen“, Herbrechtshausen“), in welcher die Franzo—

sen unter Turenne durch die Ligisten unter Mlercy und Werth ge—

schlagen, und nach heftigem Kampfe (s. Anm. 7) genöhtigt waren,
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ihren Ruckzug langa des Tauberthals zu nehmen. (5. May 1645;
s. Anm. 8). — Endlich muß hier noch der Verbrennung der „Land
wehr“ durch die Franzosen unier der Anfuhrung des Reunionsbren
ners Fequieur (1688) Erwähnung geschehen. —

Alle diese Kriegsereignisse waren fur die bezeichnete Gegend stets

mit Drangsalen aller Art, mit Plunderung und Verwustung, be
gleitet, so daß die größere Zahl der angeführten Weiler und Höfe
dadurch verödet wurde und abgegangen ist. (s. Anm. 9). —

Jene Verheerungen waren nämlich die Veranlaßung, daß die

seitherigen Bewohner jener Orte in den benachbarten Dörfern besse

ren Schuz suchten, indem sie entweder insgesammt in Einem solchen

Dorfe ihren bleibenden Wohnsiz nahmen, oder zerstreut in mehreren
Orten der Nachbarschaft sich niederließen, und von dort aus ihre
Feldquter bebauten. In dem einen, wie in dem anderen Fall, sowie
wenn Familienveranderungen hinsichtlich der Besizer, z. B. durch
Kauf, Erbschaft u. s. w. hinzukamen, bildeten gleichwohl jene Gu—

ter in ihrem Komplex fortwährend besondere Markungen, also selbst
stäändige Kultur- und Rechtsverbande mit eigener Verwaltung, und
behielten als solche die Namen ihrer früheren Höfe und Weiler bei.—

In dieser Hinsicht scheint eine nicht uninteressante Verschieden
heit zwischen Schwaben und Franken stattgefunden zuhaben. Wäh—

rend nämlich inSchwaben (Wurttemberq) durch eine solche Wohn
ortsveraänderung die betreffenden Grundstucke gewohnlich ihren Ei
genthumern folgten, und demgemäß aus ihrem bisherigen Markungs
verband abgelöst und Bestandtheile der Markung des neuen Wohn
o ris ihrer Eigenthümer wurden (s. Anm. 10), so war dieß in den

frankischen Gegenden, wie bemerkt, nicht der Fall. Das Markunqs
recht solcher abgegangener Orte stand zu den neuen Wohnorten ent
weder in gar keiner Beziehung, oder nur insofern in einem Verhält
niß, als die Besizer jener Markung eine Gemeinde in der Gemeinde

bildeten. (s. Anm. 11). In Franken scheint sich demnach das alt
deutsche Recht in dieser Hinsicht langer erhalten zu haben, als in
Schwaben. —

Bekanntlich war dem germanischen Recht überhaupt das Bild
liche, Symbolische, eigenthümlich. Besonders war es aber das alt
frankische Recht, das sich durch seine reiche und lebhafte Symbolik
auszeichnete. Daraus erklart sich wohl auch jene Personifizirung der

Grundstucke, gemaß welcher die Individualitat der successtven Grund
besizer verschwand und der Grund und Boden sich personifizirte.

Der Güterkomplex einer Markung erschien demnach in alterer Zeit
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gleichsam als das Rechtssubject. — Allein im Verlauf der spateren

Rechtsbildung, insbesondere durch die Entwicklung und in Folge der
Vermittlung des Stadtewesens, das in Schwaben auf eine weit um
fassendere Weise sich ausbreitete, als in Franken, verlor sich jene
Personifizirung des Grund und Bodens immer mehr, indem die In—
dividualitat der Besizer in immer großerer Selbststandigkeit hervor
trat. —

Es war dieß das Ergebniß eines theilweisen Wiederauflebens
der antiken Rechtsanschauung vom Gemeindewesen und seiner grö
ßeren Cinheit, wodurch das deutsche Element im Recht in den Hin—
tergrund gedrängt wurde. Durch diese theilweise Reproduktion des
antiken Elements, — theils aber auch aus Mißverständniß, oder
durch die verkehrt romanisirende Jurisprudenz des 17. Jahrhunderts
(s. Anm. 12), mußte in der Gesezgebung allmahlig die altdeutsche
Gemeinde (der Realverband) der modernen Gemeinde (dem Perso—

nalverband) weichen. —
Unstreitig war naämlich in früheren Zeiten die Realgemeinde und

die politische Gemeinde identisch. Denn durch die Eigenschaft des Guts
wurde das Recht des Besizers auch in politischer Beziehung bestimmt.
(s. Anm. 13). In diesem Realverband der Gemeinde lag in Fran
ken auch das Recht auf gewisse Nuzungen (sogenannte „Gemeinde
rechte“), welche, als Zubehörungen (Pertinenzien) der inder Mar—
kung liegenden Privatgüter, auf gewisse Häuser und Höfe gegründet

waren, deren Besizer ste je nach dem größeren oder kleineren Ver
hältniß der Bequterunq zu geniessen hatten. Das Recht auf den
Bezug jener Gemeindenuzungen, welche in der Theilnahme an der
Benüzung der Gemeindewaldungen, Waiden und Allmanden (dem

Nachlaß der ursprunglichen, altdeutschen, Feldgemeinschaft) bestan—

den, war mithin ein dingliches Burgerrecht, das sich auf Gewohn
heitsrecht, Statutarrecht, Vertrag (Dorfkühren), oder auch auf ein
allgemeines Landrecht gründete (s. Anm. 14). — Entgegenstehender

Ansicht istWeishaar (Handbuch des württemb. Privatrechts, 8. 308),
indem er bemerkt, daß die s. g. Realgemeinderechte in ganz keiner
Beziehung mit dem Gemeindeverband stehen, sondern aus dem Pri—
vateigenthum der Berechtigten gezogen werden. Allein so wenig die
Realgemeinderechte ein Ausfluß des personlichen Burgerrechts find,
so wenig sind sie ausschließlich ein Ausfluß des Privateigenthums,
sondern“sieberuhen auf jener eigenthümlichen, in der Geschichte des
deutschen Rechts begründeten Genossenschaftsverfassung, der Mar—
kungsgenossenschaft, wobei das offentliche Recht und das Privatrecht



— 48—
wesentlich mit einander verbunden und in einander ubergegangen

waren. (s. Anm. 15). Daher bestimmt z.B. das Statutarrecht
Eines jener abgegangenen Orte, namlich des Weilers Dunkenroth

bei Adolzhausen (früher „Ottelshausen“):
„Die Auf- und Annahme der Gemeindsleut betreffend: Sol
„che werden recipirt, wann sie ein Gemeinderecht kauflich

„oder sonst durch öffentliche und ordentliche Wege an sich ge
„bracht haben.“ —

In auffallender Uebereinstimmung mit diesen frankischen „Ge
meindsleuten“ und „Gemeinderechten“ steht aber die geschichtliche

Thatsache, daß auch in Oberhessen die Gemeindenutzung die Grund
lage des ganzen Kommunalverhaltnisses bis in die neuere Zeit (1834)
bildete.

Wer näamlich einen sogenannten „Gemeindsnutzen“ hatte, der

war „Gemeindsmann.“ Man erlangte die Eigenschaft als Gemeinds

mann durch den Ankauf eines Gemeindsnutzens. Mit diesen „Ge
meindsmännern“ in Franken und Hessen treffen aber wiederum die

„Gemeiner“ in OberSchwaben und die „Meenthaber“ im Lande

Dithmarschen, in Holstein, im Wesentlichen überein. (s. Anm. 16).—
Allein durch anderweitigen Zuwachs an Einwohnern der Dorf—

schaften, besonders durch Ansiedlung von Handwerksleuten, welche

irgend einen Zweig der sogenannten burgerlichen Nahrung, im Ge
gensaz zur Landwirthschaft, betrieben, wurde jene Rechtsanschauung

unterstügst und gefördert, durch welche auch in Franken allmählig

die Trennung der Realgemeinde von der politischen Gemeinde und

die Unterdruckung der Ersteren durch die Leztere herbeigeführt wurde,

eine Umwandlung, welche zugleich in die Natur jener Gemeindenu

zungen eingrief. Denn auch in dieser Beziehung hatte sich der Un
terschied entwickelt, daß inSchwaben (Württemberg), welches maaß
gebend fur Franken wurde, die Gemeindenuzungen sammtlichen Ge
meindeangehoörigen („Unterthanen“) zustanden. (s. Anm. 17). Der
Gegensaz im Rechte Eines Landes aber führte im Laufe der Zeit zu

der gesezlichen Bestimmung, daß zur Theilnahme an den Gemeinde

nuzungen alle aktiven Burger in gleichem Maaße berecchtigt sind,

insofern nicht einzelnen Gemeindegliedern vermöge privatrechtlicher

Titel besondere Anspruche auf eine hohere Theiln ahme an denselben

zustehen, daß aber dergleichen Realgemeinderechte wo moglich der

Ablösung zu unterwerfen seien. (s. Anm. 18). Verbunden hiemit

war die weitere Bestimmung, daß fur die burgerliche Aufnahme in

eine Gemeinde nicht der wirkliche Betrieb der Landwirthschaft, eines
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Gewerbs u. s. w., sondern blos die per onlicheBefahigung dazu
gesezlich verlangt wurde. Hiezu kam endlich durch die neueste Ge
sezgebung, daß die wenigen Ueberreste der alten Realgemeinden vol
lends aufgehoben wurden, indem jene früher selbststäändig gewesene
Markungen abgegangener Orte in andere (bestehende, oder neu zubildende) Gemeinden aufqgenommen, insbesondere dem ökonomischen
Verband deiselben einverleibt, und dadurch bisher rechtlich von ein
ander verschiedene Gemeinden nivellirt worden sind. (s. Anm. 19).—

Daher sind die oben angeführten Markungen, mit dem Verlust
ihrer bisherigen Eigenschaft, in folgende Gemeinden aufgenommen:

1) Radolzhausen, Reckertsfelden,
Dunkenroth und Schonthal — in die Gemeinde — Adolzhausen.
(s. Anm. 20).

ner Seits, und Oeßfeld, konigl. bayer'schen Landgerichts
Aub anderer Seits. (s. Anm. 22). —

13) Hohenweiler — —
einer Seits, und Niederstetten, Oberstetten und Wildenthier
bach, O.A.Gerabronn anderer Seits. —

Vergleicht man jedoch die Wurttembergische Steuergeschichte, so
zeigt es sich, daß man hinsichtlich der Grundsteuer bereits seit dem
Anfang des vorigen Jahrhunderts das deutsche Recht wiederherzu
stellen gesucht hat, und dem gemäs von dem bis dorthin üblichen
Steuersystem abgekommen ist, indem man anstan einer (Ppersonlichen)
Vermögenssteuer (s. Anm. 23) allmählig die (dingliche) Ertrags

2) Deimbuch — — —aAlthausen.
3) Niederhausen — — —LVBernsfelden

und Nassau.4) Wessenberg — — — Haagen,
Honnsbromn u. Pfizingen.5) Igelstruth — — —ygHachtel (siehe

Anm. 21).6) Wiseth — — — Lichtel, Mun
ster, Rinderfeld und Streichenthal.7) Laubertsbronn — — — Loffelstelzen.

8) Rittersho — „ — — Neubronn.9) Rohhof — — — Weickersheim.
10) Rodelse — — — VBernsfelden ei

11) Althollenbach — — — Roth einer Seits,
und Hollenbach, O.A. Kunzelsau anderer Seits.

12) Ozendorf — — — Desgleichen.
— Wermuthshausen
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steuer eingefuhrt (s. Anm. 24), und endlich, nach mehreren transito
rischen Anordnungen (1807 — 1812), als obersten Grundsaz und
als Grundlage des Ganzen festgestellt hat, daß die Güter und deren
reiner Ertrag Gegenstand der Besteuerung sind. (s. Anm. 25). Es
erscheint daher als eine Abweichung von diesem Grundsaz, und als
ein Ruückgriff zu dem verlassenen, früheren System, wenn gleichwohl
jene, bisher durch eigene Grenzen in ihrer Grundflache faktisch und
rechtlich als selbstständig bezeichneten Marlungen an den Gemeinde
und Amtskörperschaftsumlagen einer anderen Markung Theil zu neh
men haben. Denn jene Markungen bestanden bisher selbst schon als
dingliche Gemeindeverbande und hatten als solche ihre Stelle in der
Amtskoörperschaft. Wenn sie daher gleichwohl — gegen die Be
stimmung des Gesezes vom 18. Juni 1849 Art. 1. Absaz 1. — dem
ökonomischen Verband einer anderen Gemeinde — nach Art. 1. Ab
saz 3 desselben Gesezes — einverleibt werden, — was Anderes ist
alsdann wieder die Grundsteuer, als eine Vermögenssteuer? zumal
wenn es sogar nach Art 17. gleichgültig ist, ob die nachträglich zu
entrichtenden Steuerbetrage andem Amts- und GEemeindeschaden

des nachstfolgenden Jahrs in Abzug gebracht, oder „wie sonst zum
Besten der Gemeinde verwendet werden.“ — Erwägt man zugleich

die oft bedeutende Verschiedenheit, welche in der Groöße der betref
fenden Gemeindelasten auch in Zukunft allenthalben stattfinden wird,
so kann es bei einer Inkorporation zweier, oder mehrerer Markun
gen (Gemeinden) natürlicher Weise keineswegs gleichgültig sein, mit
welcher Gemeinde eine derartige Gesellschaft erfolgt. —

Auch hier also jener Streit des offentlichen Rechts mit dem

Privatrecht! Auch hier somit die Anforderung einer möglichst scho
nenden Ausgleichung und Versohnung! Dieß ist aber nach dem
Gesez vom 18. Jum 1849 in mehrfacher Beziehunq nicht der Fall,
indem dasselbe gewisse Harten enthalt, wie z.B. Art. 10, wornach
die in den Gemeindeverband einzuverleibenden Realitaten auch noch
an den Kosten der Cinverleibungsprozedur beizutragen haben. Fer
ner, wenn in Art. 1. des Gesezes der Grundsaz ausgesprochen ist,
daß derartige (unbewohnte) Besizungen aufhören, eigene Markun
gen zu sein, sofort in Art. 5. denselben die Verbindlichkeit zur Theil
nahme an den bisherigen Schulden der Gemeinde zuerkannt ist, auf
der anderen Seite aber von den Schulden und öffentlichen Lasten,

welche etwa auf den zu inkorporirenden Markungen haften, keine

Erwahnug geschieht, — sondern nur in einer Vollziehungsinstruk
tion, welche im Gesez selbst keinen Anhalt findet —, so ist der Rechts



zustand jen er Markungsbesizer in ihrer neuen Lage nicht gesichert
und wohlerworbene Privatrechte sind mit Stillschweigen ubergangen.
Denn auf welche Weise ist der bisherige, oft dem allgemeinen Nu—

zen di enende, Rechtszustand gesezlich geschüzt, wenn solche Anstalten,
welche bisher die Natur von Gemeindeanstalten hatten und deßwe
gen von der Gemeindekasse erhalten wurden, z. B.Brunnen, deren
es namentlich fast uberall an der Stelle jener abgeg angenen Orte
gibt, — in Zukunft nicht mehr in dieser Eigenschaft anerkannt wer
den wollten? Wie soll ferner dem Schafereigesez vom 9. April 1828
Art. 6. begegnet werden, wodurch auch die Inhaber unbewohnter
Markungeen die Befugniß erlangt haben, ihre Güter von der Dienst
barkeit zu befreien, jezt aber indie Lage kommen, darinn beeintrach
tigt zu werden, wenn ihre Besizung aufhört, eine eigene Markung
zu sein? Ebenso kann eine Gemeinde, welche das Schaafwaiderecht
auf einer unbewohnten Markung hat, dadurch, daß diese leztere
„nach Rucksichten der Zweckmäßigkeit“ einer anderen Gemeindemar
kung einverleibt wird, ihr Recht auf eine so eigenthumliche Weise
verlieren, daß eine dritte, bei dem ganzen Rechtsverhältniß bisher
unbetheiligt gewesene Gemeinde eine Abfindungssumme fur jenes
Recht leistet, das nicht blos zur Befruchtung der Markung der seit
her berechtigten Gemeinde, sondern besonders auch zur Erhaltung
des ökonomischen Zustands oft unentbehrlich ist. —

Auf eine solche Weise ist das Recht unter das Gesez eines, schon
vielfach angefochtenen, starren Staats-Mechanismus gestellt, und
wird zugleich so wenig der Berucksichtigung gewürdigt, daß selbst
die Vollziehungsinstruktion blos von Markungslasten (Verbindlichkeit
zur Unterhaltung oder Anlegung von Wegen, Brücken u. dergl.)
spricht, waährend hinsichtlich der Unterwerfung der neuen Erwerbun
gen unter die Gemeindeumlagen der nunmehrigen Gesammtgemeinde
markung sogar das Princip einer annahernden Entschadigung ver—

lassen, und an dessen Stelle die Herrschaft der Bereicherung des
Einen mit dem Schaden des Anderen gesezt ist. Treffend bemerkt

Dahlmann (Politik c. J.S. 234) gegen diejenigen Instituttonen,
welche nicht an die durch die Natur gegebenen und vorhandenen
Lebensverhältnisse anknupffen: So wenig alles Staatsrecht blos eine
Verschlingung von Privatrechten ist, sowenig kann es gerechtfertigt
werden, jedes Privatrecht durch ein liberales Staatsrecht zu ver
nichten. —

Kehren wir zum Schlusse noch einmal zu den oben angeführten
abgegangenen Ortschaften zurück. Naturlicher Weise war es ihnen



am Meisten moglich, sich — abgesehen von der nothwendigen ge
richtlichen und polizeilichen Beziehung zu einer anderen Gemeinde,
welche sich bei den ehemaligen Weilern um Adolzhausen sogar auf
alte Statutareinrichtung gründet — als Realgemeinden zu erhalten,

weßhalb sie auch noch ein ziemlich deutliches Bild des altfrankischen
Gemeindelebens abspiegeln. Jenes Rechitsverhältniß hat sich bis in
die neueste Zeit besonders beiNiederhausen, Dunkenroth, Radolzhau
sen und Reckertsfelden erhalten, und da von diesen Ruinen altdeut
schen Rechtslebens 3 Orte der Gesammtmarkung Adolzhausen ange—

hören, so durfte es endlich nicht uninteressant sein, Einiges Nahere
uber dieselben mitzutheilen, nach Notizen, welche der Verfasser die
ses Aufsazes der Gefälligkeit des Herrn Lehrers Hartmann daselbst

verdankt, weßhalb er Hr. Hartmann selbst erzahlen laßt:
„Zu der Gesammtmarkung des Pfarrdorfs Adolzhausen gehoren

auch die Markungen von 4, ehemals in der Nahe desselben gelege

nen, an dessen Markung grenzenden, nun veroödeten Weilern, naäm

lich: Radolzhausen, Reckertsfelden, Dunkenroth und Schonthal.
Es kann wohl angenommen werden, es habe Adolzhausen erst

durch das Eingehen dieser Ortschaften Zuwachs an Burgern und

Einwohnern erhalten, und die betraächtliche Zahl von jezt noch be—

stehenden Realgemeinderechten, namentlich bei zwei derselben (Reckerts
felden und Dunkenroth), laßt mit einiger Gewißheit schließen, daß

diese Orte nicht gerade unbedeutend gewesen sind. Das Gemeinde—

buch von 1764 zahlt bei Reckertsfelden 52, bei Dunkenroth 50 Real
gemeinderechte auf, welche auf ebenso viele ehemalige Burger dieser

Orte schließen lassen. Dagegen hat Radolzhausen nur 23 solcher
Gemeinderechte. Von Schonthal ist in dieser Hinsicht Nichts be
kannt. Diese Markung ist der Markung Adolzhausen vollstandig in
korporirt, und erscheint nur insofern als abgesondert, als die Gülten
u. dergl. Abgaben größtentheils, der große Jehnte aber vollständiq
der fursti. Herrschaft Bartenstein zugehoren, und der kleine Zehnte
einen Theil des Pfarreinkommens der Pfarrei des benachbartenOrts
Pfizingen bildet, waährend der große Zehnte von Adolzhausen an den

Staat, der kleine Zehnte aber an die fürstl. Herrschaft Langenburg
zu liefern war. — Merkwürdig ist, daß sich in jeder dieser Weilers
markungen der Brunnen erhalten hat, von welchem man mit vieler

Gewißheit auf die Lage der ftuheren Weiler selbst schließen kann.

Noch jezt ist z.B. der Schönthaler Brunnen mit seinem trefflichen
Wasser in heisser Sommerszeit der Nothbrunnen von Adolzhausen,

der Dunkenrother Brunnen aber kommt auch Herbsthausen zu Statten.—
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Wahrend nun die Marlung Schönthal größtentheils als Ackerland
bebaut ist, sind die Markungen der 3 ubrigen Weiler meistens mit
Wald bewachsen, welcher sich mehr und mehr uber das noch öde
liegende Haideland verbreitet, und den Reichthum dieser Weiler aus
macht. —

„Eigenthümlich ist esnun, daß sich die Gemeinderechte in den
3 Weilern Radolzhausen, Reckertsfelden und Dunkenroth bis auf den
heutigen Tag mit ihren Rechten und Lasten erhalten haben, und daß
die Besizer jeder Markung eine Gemeinde in der Gemeinde vorstel
len. Unter diesen Weilersburgern selbst ist aber wieder der Unter
schied, daß 1) Einzelne blos an den Allmanden, und den darqauf
stehenden Fichtenwaldungen, Antheil haben, während 2) Andere zu
gleich eine „Hubengemeinde“ bilden, in deren Besiz die — wohl äl
teren Laubwaldungen sind, so daß angenommen werden kann, die
Allmanden seien ehemals das bebaute Feld gewesen, und es sei nicht
jeder Güterbestzer auch Waldbesizer qgewesen. — So hat Radolzhau
sen gegenwärtig 23 Gemeinderechte, dagegen nur 5 Lauben d. h.
Laubholzgerechtigkeiten, welche aber wieder zu 2 und
dergl. vertheilt sind. —

„Jeder Weiler hat sich seither seine eigene Verwaltung erhalten,
wählt jahrlich seine Bürgermeister und hat seinen eigenen Gerichts-
schreiber. Der Vorstand der Gemeinde ist der Schultheiß von Adolz
hausen, und so finden sämmtliche Verwaltungen in diesem wieder
ihre gemeinschaftliche Spize. — Bei Reckertsfelden traten nach und
nach durch Kauf Theilhaber von fast allen umliegenden Orten ein.
Dieses führte zu fortwährenden Uneinigkeiten und zu gerichtlichen
Prozessen zwischen den Gemeinderechtsbesizern. Da trat im Jahre
1838 die fürstl. Herrschaft Langenburg zwischen die Partheien und
erkaufte neben 40 Gemeinderechten noch 10 von den 12 Huben.
Nur die Bürger von Staigerbach traten ihren Antheil nicht ab, und
haben ihren Antheil am Laubwald mit dem neuen Besizer abgetheilt.
Zwar besteht auch jezt noch die besondere Verwaltung und Rech—
nungs führung unter einem Bürgermeister; allein dieselbe ist in die
ser Zeit ganz unbedeutend, und es halten sich die Besizer von Ge—

meinderechten nur deßhalb noch an das alte Recht, weil sie im Falle
der Auffuhrung eines Neubaus, statt des früher empfangenen Hol
zes, 48 fl. baar als Baubeitrag erhalten.

„Am Bedeutendsten ist noch die Verwaltung bei Dunkenroth,
das von jeher mit seinen Rechten und Lasten, mit seinen Holzver
loosungen und Holzzechen im Vordergrund stand. Es besteht gegen



märtig aus 52 Genenderechten und 11 Huben, und hat die großte

Markung. Mertkwürdig ist der schöne Wuchs der Fichtenwaldungen,
welche die Haide bedecken, wo die denkwürdige Schlacht bei Herbst
hausen sich entspann und großentheils geschlagen wurde. Der soge

nannte „buchene Stock“, an der östlichen Grenze von Dunkenroth,
leitet von jener Schlacht seinen Ursprung her. General Turenne
soll namlich einen, im Walde geschnittenen, grunen buchenen Stock
getragen, hier in den weichen Boden gesteckt, und beim Beginn der

Schlacht mitzunehmen vergessen haben. Dieser Stock gieng erst vor
8 Jahren ab, und es hat die Gemeindeverwaltung Dunkenroth an

dessen Stelle einen jungen pflanzen lassen, welcher die kommenden

Geschlechter an jene Zeit harter Kriegsnoth erinnern soll. (s. Anm.
26). — Vieles Acker- und Wiesenland dieser Markung gieng im
Laufe der Zeit an die politische Gemeinde uber; daneben besizt aber

jeder Theilhaber einen Morgen Feld, und dieses Gemeindefeld mit
den Waldungen und Pachtqutern hat eine gemeinschaftliche Scha—

zungsanlage und zahlt aus der gemeinschaftlichen Kasse seine Staats
Amts- und Gemeindesteuer. Sodann hat der Weiler jaährlich 52 kr.

an die Pfarrei als Laubzehrung, und 1 fl. 30 kr. an die Schulstelle
als Besoldungsbeitraq zu bezahlen, sowie, gleich Reckertsfelden, einen

Wagen Holz an das Armenhaus zu Weickersheim abzuliefern, auch

an dem Tage, an welchem gelaubt d. h. das Unterholz im Laub
wald vertheilt, die Rechnung publizirt, neue Burgermeister gewählt
und die Pachtauüter verpachtet werden (der Tag ehemaliger großer

Zechen, — „Dunkenrother Kirchweih“ genannt —) jedem Kinde von
der Mutter Brust, bis zum 14. Jahre einen Kreuzerweck abzureichen,

woraus aber seit der Zeit, als die Kreuzerwecke so gar klein wurden,
Halbbazenwecke geworden sind, ohne daß sich die Empfäanger bisher
darüber beklagt hatten. — Nebenbei hat Dunkenroth noch den Brun
nen auf Dunkenroth mit Röhren zu versehen und zu erhalten, und
jedem Theilhaber, welcher auf den alten Bauplaz neu baut, 4 Fich
ten und 1 Eiche abzureichen. Im Allgemeinen aber entrichten die

(õden) Weiler die Gemeinde- und Amtskorporationssteuer fur sich,

und nicht als mitbetheiligt anAdolzhauser Markunq; denn sie haben

fuür sich eine gemeinsame Schazungsanlage, dagegen an den Real
gerechtigkeiten Adolzhausens keinen Antheil. Sie müßen die Wege,

Dohlen und dergl. auf ihrer Markung selbst bauen und erhaen, ja
es hat sogar Dunkenroth die Verpflichtung (nach altem Herkommen),
einen Steeg ausserhalb seiner Marlung — zwischen Adolzhausen und
Herbsthausen zu erhalten, ebenso, wie bemerkt, den Dunkenrother



Brunnen, welcher nicht allein den an Dunkenroth Betheiligten, son
dern vor Allen denSchäfereibesizern und der ganzen Gemeine Herbst
bausen zu Gut kommt. —

„Die Statute, nach welchen die (öden) Weilergemeinden ver
waltet werden, sind für sämmiliche fast gleichlautend. Folgendes sind
die von Dunkenroth:

„Beschreibung derer Gemein-, Rechts- u. Holzbesizer zu Adolz
hausen, und derer inkor porirter 12] Weiler Reckertsfelden, Dunken
roth und Radolzhausen, nach bisheriger Observanz und alten Docu-
menten renovirt im Beisein beider Deputirter, nämlich Hr. Schult
heiß Schulz und Gerichtsschreiber Laämmert dahier d. d. 15. Nov.
1764:

Algemeine Gebräuche,

welche bei vorstehendem oden Weiler Dunlenroth beobachtet werden
mußen.

J. Die Auf- und Annahme der Gemeindsleute betreffend: Solche
werden recipirt, wann sie ein Gemeindrecht lauflich, oder sonst durch
öffentliche und ordentliche Wege an sich gebracht haben.

II. Hat ein jeder Gemeindsmann diese Pflicht auf, daß wann und
wo er den Nuzen des Weilers beförbern, oder desselben Schaden
verhindern könne, Er solches thue, dafern aber seine Person nicht im
Stande, Er dergleichen bald dem vorgesezten Hr. Schultheissen an
zeige und sich dessen Beihülfe gefallen lasse.

III. Wann also ein neuer Gemeinds-Mann dieser Regul will ge
treulich nachkommen, so gibt er öffentlich Handtreue, welche ein hie
siger Schultheiß abnimmt, und den Neuangehenden, unter Anwun
schung redlicher Erfullung seiner Pflichten, der Gemeinde beisizen,
— auch solchen Neuen statt seines Antecessors inscripiren lässet.

(s. Anm. 27). Vor des Schultheissen, des Gerichtsschreibers und
beeder Burgermeister Accidenz hiebei zahlt der neu Inscripirte zwei
Maas Wein nebst 4 kr. Brod.

IV. Zum Rechnungmachen lasset ein zeitlicher Schultheiß dahier noch
zur Gegenwart obiget Deputirten ein Paar aus der Gemeind, wel
che er will, einladen.



— 51—
V. Müßen die Einnahmen aus dem Beutzettel bewiesen, —

die extraordinarien Ausgaben aber mit richtigen Scheinen belegt,
und denen jahrlichen ordinairen Ausgabsposten nachgesezet werden.

VI. Das jahrliche Ackergeld ist zwar bisher niemals einnahm
lich verrechnet, sondern solches denen 5 Deputirten statt Zehrung, die
sie in Bestreitung vieler Bemuhung beim Holz-, Aecker-, Wäßen-,
Birn- und Erden-Verbeuten haben, gelassen worden; Solle aber
künftighin Beedes einnähmlich und ausgäblich verrechnet werden, je
doch ohne Nachtheil Hrn. Schultheissen, Gerichtschreibers und beeder
Burgermeistern.

VII. Eben diese 5 haben, und zwar jeder 10 kr. Weck als
ein Ordinarium bei denen — zur Austheilung gestifteten Kinderwecke
u fi. 2. 50 kr. zu fordern, da jedes Kind, vom kleinsten der Mutter
Brust an, bis zum größten in der Schule, beim Lauben für ükr.
Weck empfangt. Und geschieht diese Austheilung 2 Jahr zu Adolz
und 1 Jahr in Herbsthausen.

VIII. Es werden auch vor beede Burgermeistere jahrlich 2 fl.
50 kr. als ein ordinarium vor ihreBemühunq verrechnet: da aber
solches ehehin mit denen Schultheissen in gemeiner theilhabender Zeh—

rung bestanden, so stehet es noch bei denen selber, ob sie solches
begeben — oder nach Abzug vor Eintreibunq fremder Gelder, wie—

der mit Theil nehmen wollen. Solches ordinarium bestehet nun
aus folgenden Posten: als 40 fr. bei Visitation der Schlage, 40 kr.
bei Bietung zum Lauben, 40 kr. bei Eintreibung fremder Gelder,
40 kr. bei Ein- und Ausstand des Amts, 10 kr. vor das Papier.
(s. Anm. 28). —

IX. Die Schazungs- und Contrihutions-Gelder werden von
330 fl. Schazungs-Anlag und 7 kr. Klein-Zins durch den Bur—
germeister, jährlich in termino Lichtmeß, zum Steueramt nach Wei
ckersheim gegen eine Quittung ausbezahlet. (s. Anm. 29). —

X. et ultimo. Jede Laub oder Hub auf Dunkenroth muß
zur Schul Adolzhausen beim jährlichen Lauben am Termino Mar-
tini 24 Heller Fränkisch, inSumma von 11 Lauben 1 fl. 22 Ir.
2hlr. Rheinisch erlegen, welches ehehin der Besizer nach proportion



seines Hub-Antheils — nun laber der Burgermeister jahrlich beim
Lauben ordentlich bezahlt und verrechnet.

Motamina:

Jedes Gemeind-Recht auf' Dunkenroth darf einen ganzen —,
und ein halbes Gemeinrecht aber nur einen halben Morgen Feldung
zu einem Acker reissen; muß aber jährlich beim Lauben an Martini
von jedem gerissenen Morgen 5 kr. der Gemeind erlegen.“ —

Dieß die Nachrichten über Dunkenroth, Reckertsfelden und Ra—

dolzhausen. Sie bestätigen im Wesentlichen die obige Darstellung
der früheren bauernschaftlichen Verhältnisse inFranken. Daher schließt

der Verfasser mit den Worten Cicero's: „Ego semper ea mente
fui, ut, quae utilia aequaque videérentur consilia de repub-
lica, afferrem: quod quidem et hoe tempore praesertim fac-
turus sum, in quo, si concordiam ahbjecta contentione et fa-
stidio inter nos confirmabimus, et ipsi incolumes eéerimus, et
alios, vel invitos, conservare poterimus.“ —

Anmerkungen.

1) Vergl. diese Zeitschrift, Jahrgang 1848 Anhang S. 12.

2) Vergl. diese Zeitschr, Jahrq. 1847 S. 47, Jahrg. 1848 S.
22 u. Anhanqg S. 2, Jahrgang 1849 S. 6.

3) Verql. geogr. statist. topogr. Lexicon v. Franken Thl. VI,
S. 227 u. 229.

4) Vergl. daruber diese Zeitschr, Jahrg. 1847 S. 47, ef. 1848,

S. 22 u. Anhanq S. 2, 1849 S. 6.
5) Das Nahere hieruber siehe in:H. W. Bensen „historische

Untersuchungen über die ehemalige Reichsstadt Rothenburg a. T.“
S. 340 flade.

6) Die Bezeichnung „Landwehr“ kommt daher, daß man zu
weilen in alten Zeiten die Gebietsgrenze, zum Schuz gegen Raub
einfälle indas Gebiet, mit einem (durch einen frischen Haag ge
schirmten) Graben, oder Wall, umgab. Was insbesondere die Land
wehr (Landhege) der ehemaligen Reichsstadt Rothenburg betrifft, so

hatte man schon fruhzeitig das Gebiet durch Graben bezeichnet. Nach
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der Erzaählung des dortigen Ehronisten Eisenhard wurde der Gränz—
graben seit dem Jahre 1433 allmahlig auch durch eine dicke Hecke
von lebendigen Bäumen (meistens Zwergeichen und Weißdorn) be—

zeichnet. Diese Hege lief an beiden Seiten eines tiefen Grabens,
und wurde von besonders dazu aufgestellten s. q. Hegemeistern (4
Hauptleuten aus dem Rath der Stadt) jsorgfältig gepflegt. Ueber—

dieß waren an 9 Stellen dieser Landwehr feste Warten (s. g. Land
thurme) errichtet, welche den Durchgang der Straßen deckten. An
anderen Orten waren die Durchwege mit starken Barrièren (s. g.
Riegeln) geschüzt. — Kaiser Marimilian J. bestätigte im Jahre 1507
das Bestehen dieser Landwehr. Dieselbe Bezeichnung gieng allmäh—
lig (wie die „sines“‘ der Römer) auch auf das hinter dieser Grenz—

wehr gelegene platte Land, im Gegensaz zur Stadt, über.— Von
dieser „Landwehr“ ist aber in Folge der neueren Staatsveranderun
gen ein beträchtlicher Theil anWürttemberg, und hievon wieder an
das Oberamt Mergentheim gefallen. Hieher gehören die Orischaften
und Markungen: Blumweiler, Schwarzenbronn, Weiler, Reutsach
sen, Burgstall, Wolfsbuch, Schmerbach, Schonach, Seldencck, Ober—
rimbach, Lichtel, Finsterlohr und theilweise Archshofen.— Was die
Namen dieser Orte betrifft, so ist Blumweiler— Blumenweiler; Reut
sachsen kommt daher, daß (nach einer Sage) durch Kaiser Karl d.
G. in diese Gegend eine Kolonie besiegter Sachsen gefuhrt, und von
diesen der Boden urbar gemacht (gereutet) worden sein soll. Deß—
wegen kommt für diesen Ort in früheren Zeiten auch die Bezeich
nung „Rixensachsen,“ „Rexensachsen“ (Königssachsen) vor; Burg
stalastrum; SchmerbachEpeckbach; Schonach Schönach; Selden
eck Höfe auf der Bergecke (von Selde d. h. hahitatio; daher Sesd
ner — Hausler, Köbler oder Köthner — nicht Soöldner, sowie der
Unterschied zwischen Seldnergütern der kleinen, und Hubengütern —
Hufen, mansus — der größeren Bauern); Oberrimbach—Zusam
menfluß von Bächen; Lichtel („Lienthal“)Thal am abhängigen Fel—

sen; Finsterlohr („Finsterlohe“)--Finsterwald; Archshofen-Autgarts
hofen (Autgart — ein Mannsname). — Die Schlösser, welche in
alter Zeit bei Lichtel und Oberrimbach gestanden, wurden schon im
Jahr 1381 von den schwäbischen Städten, die Burg bei Seldenect
aber im Jahr 1407 zerstört, als Rothenburg in der Reichsacht war
und lange Zeit belageri wurde. — Siehe überhaupt hierüber: Ben
sen a. a.O. S. 193 u. S. 415- 431. —)

Daher kommt z. B. die Bezeichnung: „Schwarze Lache“
für einen Distrikt langs der Straße von Adolzhausen nd Herbst



— 54—
hausen nach Riedbach, weil dort das Blut in Strömen geflossen sein

soll. — Eigenthümlich und im Geqgensaz gegen die neuere (schon da
mals übliche) Weise der Kriegführung war es, daß von Seiten
Mercy's und Werth's die Disposition zum Kampfe — im Walde
getroffen, und auch die Schlacht großentheils dort geschlagen wurde.
Erst in seinem späteren Verlauf zog sich jenes Drama über den

Wald heraus auf die Felder zwischen Adolzhausen, Hollenbach und
Herbsthausin. Eine weitere Eigenthumlichkeit dieser Schlacht lieqgt

darinn, daß sie zu einer Zeit vorfiel, als bereits die Friedensunter
handlungen im Gange waren, so daß das Verfahren des Haupts
der Liga, Herzogs Maximilian J. von Baiern, sowohl gegen die
protestantischen Reichsstaände als besonders auch gegen den Kaiser
Ferdinand III. schon sehr hart (auf Urkunden gestüzt) angegriffen
worden ist. —

8) Das Näahere hierüber stehe bei: Schonhuth „Umgebungen
der Stadt Mergentheim“ in „Vorzeit und Gegenwart in Franken
land“ Jahrq. 1815, S. 149- 160.

9) Zwar wurde z. B. der Weiler Wiseth schon im Jahr 1509
durch den Raubritter Melchior von Rosenberg zerstört und seither

nicht wieder aufgebaut; allein es läßt sich nicht bezweifeln, daß es

hauptsachlich der schmalkaldische und der dreißigiährige Krieg war,
wodurch die Mehrzahl jener Verödungen herbeigeführt wurden. Was
insbesondere die Umgegend von Herbsthausen und Adolzhausen be
trifft, so sollen gleichwohl die dortigen Kirchenbucher Richts über die
Drangsale des dreißigjährigen Kriegs enthalten, was um so auffal
lender ist, als dieser in allen Theilen Deutschlands mit unbegranzter

Wuth geführte Krieg gerade durch jene Schlacht in der naächsten

Nahe Adolzhausens (Dunkenroth, Radolzhausen, Staigerbach, Re
ckertsfelden und Herbsthaufen) seine lezte Hauptkatastrophe erhielt! —
Wenige Wochen nachher (12. Juli 1645) wurde z. B. auch das,
nicht weit von da entfernte, große Pfarrdorf Oberwittstadt, jezigen

Bezirksamts Krautheim, in einem Seitenthal der Jagst, durch die
Sachsen-Weimaraner niedergebrannt und zerstört.— Die, oben im
Texte angefuührte Bemerkung, welche aus einer Mergentheimer Pri
vatchronik stammt, wird ubrigens bestätigt durch das Pfarrbuch der
benachbarten Gemeinde Wachbach, worinn vor und nach der Schlacht
bei Herbsthausen angegeben ist, daß Sengen und Brennen, Plün
dern und Morden an der Tagesordnung war: „wodurch die Ein
wohner wunderbarlich von einander zerstreut worden. Insbesondere
ist es aber eine geschichtliche Thatsache, daß wahrend der erwahnten



Schlacht sogar Adolzhausen nebst Herbsthausen in Flammen gerieth
und selbst beinahe in Asche gelegt wurde.“ Vergl. Schönhuth, a. a.
O. S. 118, 119, 158; Denselben in „Krautheim sammt Umgebun
gen“ 1846, S. 83.

10) Siehe: Weishaar „Handbuch des Württemb. Privatrechts“
8. 283. not. e, und Sattler „alteste Geschichte von Württemberg.“
S. 92. —

11) Wegen Niederhausen, Dunkenroth, Radolzhausen und Re
ckertefelden siehe den obigen Tert. Wegen Jgaelstruth siehe Schön
huth „Umgebungen von Mergentheim“ S. 145. Ferner hat es im
Oberamt Gerabronn und Kunzelsau bisher eine Reihe abgesonderter
Markungen abgegangener Orte gegeben. Siehe diese Zeitschr., Jahrg.
1847, S. 49, 50. Ebenso besteht z. B. noch jezt als abgeschlossene
Markung die zerstörte Orischaft Fuchsstatt bei Rothenburg a. T.
(Vergl. Bensen, a. a.O. S. 456). Endlich gehört besonders auch
hieher noch die Markung Ossing, in der Nahe der benachbarten frän
kischen Stadte Uffenheim und Windsheim, worüber Zöpfl „deutsche
Staats- und Rechtsgeschichte“ Bd. II. Abthlg. 2, S. 302, folgen
des Nähere aus dem Bamberger Tagblatt von 1842 mittheilt: „Auf
der Ebene der südlichen Krautostheimer Hügelkette des Landgerichts
Hohenlandsberg, zwischen der Krautostheimer, Herbolzheimer, Hum
prechtsauer und Rudesbrunner Markung befindet sich ein Distrikt
von beilaufig 512 Tagwerken, der besonders abgesteint ist, unter
dem Namen Ossing. Dieses Feld wird von den genannten 4 Ort
schaften gemeinschaftlich besessen, ohne zu einer derselben Markung
zu gehoren. Jedem der 4 Dörfer werden 128 Tagwerke zur Be
nuzung zugetheilt. Da aber der Distrikt nicht durchaus gleich gutes
Erdreich hat, so wird derselbe alle 10 Jahre auf's Neue unter die
4 Gemeinden vertheilt, um auch im Besize des guten und schlechten
Erdreichs zu wechseln. Aus jedem dieser Orte werden nun 4 Nach
barn als besondere Gerichtsmanner des Ossing aufgestellt, welche zu
sammen das Sechszehnerqewicht bilden. iese versammeln sich in
gewissen Zeiten auf dem Ossing und schlichten hier die vorgefallenen
Angelegenheiten, welche den erwähnten Distrikt betreffen.“ —

12) Eine solche Korruption des Verfassungszustands fand z. B.
im Lande Dithmarschen (in Holstein) statt. Aus dem, im 17. Jahr
hundert geschriebenen, Kommentar zum Dithmarscher Landrecht von
Giesebert, welcher das Dithmarscher Gewohnheitsrecht eigentlich gar
nicht vorttägt, kann man entnehmen, wie die damalige, verkehrt ro
manisirende Jurisprudenz diese Verhaltnisse auffaßte und sich zurecht
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legte. Siehe: Michelsen „Von der bauernschaftlichen Meentverfas
sung in Dithmarschen,“ Zeitschrift für deutsches Recht von Reyscher

und Wilda, Bd. VII, S. 98. —
13) Siche „Gaupp „Die germanischen Ansiedlungen c. im rö

mischen Westreich.“ Breslau 1844, S. 263. —
14) Vergl. Hohenlohe'sches Landrecht von 1738, Tit. 19, 8. 3.

und Thomas „System aller fulda'schen Privatrechte.“ Fulda 1788
— 1790, Bd. J. S. 209. —

15) Ganz bezeichnend wird dieses Rechtsverhaltniß von Zopfl
charakterisirt, indem er a. a. O. S. 304 bemerkt: „Die Markgenos
senschaft erscheint als ein eigenthümliches, dem römischen Recht völlig
fremdes Rechtsverhältniß, auf welches daher auch, besonders was
den Besiz und die Nuzungsrechte anbetrifft, die sinqularen römischen
Grundsaze üher universitatesgar nicht angewendet werden können.

Es erscheint vielmehr die Marktgenossenschaft als eine besondere Mit
telstufe zwischen der römischen universitas und societas, indem je
der Marlgenosse ein bestimmtes, regelmäßig mit der Größe d. h. der
Vollständigkeit oder Theilung der Hofe im Verhaltniß stehendes Nu—

zungsrecht an der Mark, jedoch kein Klagerecht auf Theilung der
Mark selber hat. Umgekehrt galt vielmehr der berechtigte Hof so sehr

mit der Mark verbunden, daß man bei einer Veraußerung desselben

den Markgenossen ein Naäherrecht (Marklosung) einräumte.“ — Siehe
zugleich: Reyscher „das gesammte wutttemb. Privatrecht.“ 8. 246,
not. 12. —

16) Siehe: Michelsen a. a. O. S. 108 -110. —
17) Siehe Kommunordnung von 1758, Kap. 3, Absch. 3, 8. 3,

Absch. 4, 8. 4, Absch. 8, 8. 2, Absch. 6, 8. 7, Absch. 7, 8. 8, Absch.
2, 8. 16, Absch. 2, 8. 17, §. 21, Nro. 4. — Auch: Hezel „Reper
torium,“ Bd. J. S. 4. — Keine Ausnahme von obiger Regel macht
die Landesordnung von 1567, Tit. 82, 8. 30, und Kommunordnung
Kap. 3, Absch. 6, 8. 9. Denn wenn Jene bestimmt „daß Keiner
seinen Pferrich ausser und ab seiner Markung sezen, noch brauchen

soll,“ so ist dieß die Folge des imvorangegangenen 8. 29 angeführ—

ten Motivs: „Als auch bei unseren Unterthanen, des Pferrichen
halber, je zu Zeiten Unrichtigkeit und Ungleichheit begeben und zu—

getragen, daß die Armen vor den Vermöglichsten nicht genießen mö—

gen: Wollen und befehlen Wir, daß an jedem Orth, so es anderst
die Gelegenheit daselbst erleiden kann, um den Pferrich gelöet, oder
sonst mit einer anderen gleichmäßigen Ordnung gehandelt, deren
sich der Billichkeit nach, Niemands beschwehren möge.“ — Die
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Kommunordnung aber bestimmt J. c. „Der Pförch ist Enweder
im Aufstreich zu verleihen, Oder, wo dieses nicht fur räthlich erach
tet würde, nach dem Steuerfuß, Oder nach der Anzahl eines jeden
Burgers habenden Ackerfeldes, wie solches jeden Orts herkömmlich
ist, Oder künftig gut gefunden werden wird, auszutheilen.“ —

18) Verql. Gesez vom 4. Dez. 1833, Art. 18 u. 49 -54.
19) Vergl. Gesez vom 18. Juni 1819. — Bei dieser Veran

lassung wirft sich wieder die Frage auf: ob der Bauernstand Träger
des „erhaltenden Princips“ ist, oder nicht? Vergl. hierüber: He——

gel „Rechtsphilosophie,“ S. 399; — Montesquien „Vom Geiste
der Geseze,“ Buch 18, Kap. 2 (die Fruchtbarkeit des Landes ist
ein Pfand der Treue.““, und Dahlmann „Politik c. J, S. 266.
C,„Im Einzelnen laßt sich wohl allmählig zur Einheit hinlenken; aber
hier durchgreifen, und — sei's einer geographischen, oder geometri
schen, oder politischen Theorie zuLiebe — Ein durchlaufendes Prin
cip erzwingen wollen, hieße den GOlauben an unveränderliche Ver
hältnisse auch da erschüttern, wo sonst der einfache Sinn bei steti
gen Ordnungen gerne beruht.“. — Die Beanwortung jener Frage
wird ubrigens zugleich von der Frage über die mehr oder weniger
ausgedehnte Parzellirung der Grundstucke abhängen. —

20) Hiernach ist die Angabe in dieser Zeitschrift, Jahrg. 1847,
S. 50, zu berichtigen, indem Reckertsfelden und Dunkenroth bei
Adolzhausen liegen, und ausschließlich diesem Orte, imOberamtMer
gentheim angehören. —

21) Hiernach ist die Angabe in dieser Zeitschrift, Jahrg. 1847,
S. 51, zu berichtigen, indem Igelstruth ausschließlich zu Hachtel, im
Oberamt Mergentheim, gehört. —

22) Schon in der Mitte des 16. Jahrhunderts wurden zwischen
dem Hochstift Wurzburg und dem Deutschen Orden Verhandlungen
darüber geflogen, ob Rödelsee Würzburgisch (Oeßfeld) oder Deutsch
herrisch (Bernsfelden) sei, bis im Jahre 1594 ein Vergleich zu Stande
kam, wornach sich die Landeshoheit je in zwei aleiche Theile theilte.
Allein bei dem Vollzuge dieses Vergleichs kam Deutschorden zu kurz,
indem es sich ergab, daß die Vermessungen nicht richtig waren. Dieß
hatte neue und langwierige Verhandlungen zur Folge, bis endlich
von Bayern, als dem Rechtsnachfolger des Hochstifts, der Grund
saz der Gleichheit anerkannt, und (1833) vollzogen worden ist. —

23) Siehe: Sattler „Geschichte der Grafen von Wurttemberg,“
Fortsezq. 4,S. 160, wo zu einer Urkunde vom Jahr 1405 bemerkt
ist, daß man damals bei der Besteuerung der Guter sein Augen



merk nicht auf den Ort, wo sie gelegen, gerichtet habe, sondern auf
die Person, welche solche besessen. Vergl. J.J. Moser „Von der
Landeshoheit in Steuersachen“ Kap. 4, S. 485- 487. —

24) Vergl. Steuerinstruktion vom 24. Januar 1713 und 19.
April 1728. —

25) Vergl. auch Schönhuth „Umgebungen von Mergentheim.“
S. 160. —

26) Noch vor wenigen Jahren fand die Aufnahme eines Ge
meindsmanns in folgender Weise statt: Die Verhandlungen wurden
im Wirthshause beim Glase Wein gebalten. Wollte nun Jemand
auf den Grund eines Gemeinderechts als Burger aufgenommen wer
den, so hatte er in der Hausflur zu verbleiben, bis der jeweilige
Bürgermeister ihn dem Vorstand (Schultheiß) gemeldet und für ihn
um Einlaß nachgesucht hatte. Der Schultheiß ließ nun den Ange
meldeten einladen. Dieser trat sofort ein, mußte aber so lange stehen
bleiben, bis er verpflichte war. Trat er uneingeladen ein, oder
nahm er Plaz, ohne vorher dazu die Erlaubniß zu haben, so ver
fiel er ineine Strafe von 1 Viertel d. h. 2 Maas Wein, welche
der Ausschuß sich zu Gemuth führte. —

27) Lezterer Tarif erhielt mitdem ausgedehnteren Rechnungs
und Schreibereiwesen eine Abanderung. —

28) Die ganze Weilergruppe um Adolzhausen, sowie dieses an
sehnliche Pfarrdorf selbst, stand früher unter der Landeshoheit von
Hohenlohe-Weickersheim. —

Geschr. im Marz 1851. Mz. Sz.



5) Lohr und Krailsheim.

Orte des Namens Lohr *) sind ziemlich häufig; im fränkischen
Wirtemberg allein kommen drei vor.

Eines von diesen 3 Orten nun ist höchst wahrscheinlich in alten
Zeiten der Siz eines hochedeln Geschlechtes gewesen; von einem der
selben wohl hat sich näher jener Crafto de Lare, der Oheim Kon
rads von Krautheim, genannt, der im Anfange des 13. Jahrhunderts
einigemal erwähnt wird z. B. 1245 s. Wibel II, 531.

Wir wollen nun versuchen Gewißheit zu erlangen, welches Lohr
gemeint ist und zugleich die Geschichte der betreffenden Orte soweit
als nothig erlautern.

1) Am bekanntesten ist die Stadt LohrLare am Main, in der

Grafschaft Rieneck, und es weisen wirklich einige Spuren dahin, als
nach dem Size des krautheimschen Crafto de Lare. a) Widmann
z. B. sagt in seiner Hällischen Chronik geradezu: „Etliche meinen

Krautheim und RineckseiEin Ding“; b) beide führen ja auch das
selbe Wappenschild, 12mal bandartig queer gestreift. c) Ein Eber
hard von Krautheim besaß (Munchner Regesten 1169) Güter zu

Bonland (an einem Seitenbache der Wern), also in der nächsten

Nahe der Grafschaft Rineck; d) zu Rineck dagegen gehörte die Herr
schaft LaudaGrunsfeld im Taubergau, anstossend an Borberg, nicht
weit von Krautheim entlegen. Doch alle diese Wahrscheinlichkeits
gründe sind ohne Werth. Bei der Einfachheit jenes Wappens hat
seine Wiederkehr bei verschiedenen Familien nichts Auffallendes und
beweist um so weniger, da wir die vielleicht abweichenden Farben
der Krautheime nicht kennen. Gerade aber auf diese Wappenähn

*) Die aältere Form des Namens ist Lare, wie auch jezt noch das Volt
vielfach Lahr sagt. Etyhmologisch ist der Name ehemals von einem thu
ringischen Goten Lahra abgeleitet worden (s. Falkenstein, nordgäui—

sch Alterthümer 1, 40). Grimm 3, 488 glaubt ein deutsches Wort an
nehmen zu durfen mit der Bedeutung: Wohnung, Haus, so daß Lare
der Dativ Singularis wäre (Vergl. Vensens Rotenburg S. 426).
zu dem eint Praposition hinzuzudenken ist.



lichkeit stuzte sich ohne Zweifel die Vermuthung der alten oberfläch
lichen Genealogen und Chronikanten, es sei Ein Geschlecht. Die be
wahrte Geschichte lehrt uns eigene Grafen von Lohr kennen z. B.
Ludeéwicus Comes de Lare (natürlich mehrere Personen gleiches

Namens) 1124, 1144, 1150, 1193 bei Gudenus Cod. dipl. I, 63,
157, 196, 325. — die mit Krautheim in keinem nachweisbaren Zu
sammenhang stehen und wie gesagt — graflichen Standes sind, wie
weder die Boxberge noch die Krautheime. Lauda und Grunsfeld
kamen erst im 13. sec. aus der Hand eigener Dynasten an die Rie
neke und gehörten nie den Krautheimen (s. Schriften der Alterthums
und Geschichtsvereine zuBaden und Donaueschingen II, 1, S. 63ff).
Die Besizung Eberhards v. K. läßt sich jedenfalls auch auf ganz

andere Weise erklaren z.B. als ein erheirathetes Gut, wenn über
haupt dieser E. v. K. nicht gar einer andern Familie angehörte.

2) Ein Lohr, Lohrhof liegt im Oberamte Mergentheim, bei

Frauenthal. Sehr frühe wird dieser Ort genannt. Schannat tra-—

dit. suld. p.280: Erkanbertus Episcopus et soror ejus tradi-
derunt sancto Bonifacio hbona sua in Gollachgewe, quidquid
in villa Lare super ripam fluminis Steinacha proprietatis ha-
buerunt. Ebenso schenkt J. e. S. 122. Adelger de Gollahegewve,
in pago Gollahagowe, in loco qui dicitur Larehosen. Später
schenkten Hberae conditionis vir Gumbertus de Ekkehurghoven
(Equarhofen) et conjnx Christina, mutato seculari habitu, ad
ecclesiam Sct. Stephani (in Würzburq) predia sua in Harbach,
Lare, Auernhofen, Gülchsheim, Hottingen, Rotelsee (abgegangner

Ort bei Bernsfelden), Küzbronn u. a. m.; Münchner Regesten ammno

1119. Dieser Gumbert aber — sammt dem Adelger ohne Zweifel,
gehörte wohl dem Geschlecht der Gollachgrafen (von Bertheim) an,
unter welchen auch 1018 ein Gumbert genannt wird. Noch spater

finden sich wiederum Theile von Lohr in weltlichen Händen, beson
ders als Reichslehen im Besiz der Hohenloher, von welchen Got
fried v.Brauneck seinen Antheil an das Kloster Frauenthal verkaufte
ann. 1277 (Wib. J, 69), nachdem 1264 (dt. et act. Herbip. 18.
Juli) mit seiner Crlaubniß (er siegelt) Friedrich v.Archshofen (mi-
les) c. ux. Hedwig bona sua in Lare demselben Kloster vermacht

hatte Langs Leg. 8, 229). Hier ist also — auf dem fortan klö
sterlichen Grund und Boden, ohne Spuren einer Burg — für ein
edles Geschlecht deLare kein Raum.

3) Cin Dorf Lohr liegt im Gebiete der Reichsstadt Rotenburg
a. Tauber. Hier bekam Kloster Komburg Besizungen 1090. Der
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Ort, selbst gehorte jedoch zu den graflich Rotenburg'schen, spater

hohenstaufenschen Besizungen ihrer Landvogtei Rotenburg und bildete

naher einen Bestandtheil der Vogtei Insingen (Bensens Rotenburg

S. 468. 470) wohin der Ort auch eingepfarrt war. Die Familie
der Kuchenmeister hat Guter daselbst besessen. Ein vestes Haus ist
allerdings zu Lohr gestanden, auch nannte sich davon ein eigenes

ritterliches Geschlecht das im 14. sec. nicht selten genannt wird, bis
weilen mit dem Beinamen Screke oder Schrecke, wiederholt auch —
Schenk. Winterbach in seiner rotenb. Geschichte führt 1319, 1320,
1365 einen Walther Schenk, Ritter zu Lohr; Dom. Waltherus
dietus Schenke miles de Lohre an (II, 262, 271) und auch die

Münchner Regesten nennen z. B. 1329, 25. Mai einen Walther
der Schreck, Ritter, aber auch 1333, 4. Jan., einen — Walther
der Schenk. Verdankt dieser Namensunterschied blosen Schreib oder

Lesefehlern seinen Ursprung? Dann würde eine — auch weiter noch

wichtige Urkunde bei Winterbach II, 223 f.) entscheidend sein, wo
nach 1249 Friedrich v. Kesselberg an Lupold von Nordenberq alle
seine Ansprüche auf die curia inRode et decima in Nordenberg
abtritt — testibus: Crafto de Lohr pincerna; Sifridus de Lohr
ete. 1261 resiqnirt Engelhard v.Bebenburqg dem Lupold v. Norden
berg omnia hona in villa Buch coram testibus Hermanno scul-
teto, Graftone de Lohr, Alberone de Kirnberg, Berchtoldo
de Diepach. Aus etwas früherer Zeit endlich nennt Jung (Mis-
cell. I, 9) im Gefolge Gotfrieds v. Hohenlohe (1218 -55) die Craf-
to de Lore, Kymo de Bernheim, Lupoldus et Heinricus frat-
res de Rotenburge etce.

Somit hättenwir gegen die Mitte des sec. 13 ein bekanntes

Lare nicht blos sondern auch einen Crafto von da. Dennoch aber

kann dieß unser Crafto de Lare, vir nobhilis, nicht sein; dieses

Lohr ist nicht der Siz eines Dynastengeschlechtes. Denn der Ort
selber ist, wie wir bereits hörten, eine Pertinenz der Rotenburger
Landvogtei gewesen und in seinem unbedeutenden, 1381 zerstörten

festen Hause saß nur ein ritterliches Geschlecht niederen Adels. Ganz
den grundherrlichen Verhältnissen angemessen scheint Craft v. Lare
ein Hohenstaufenscher Ministeriale gewesen zu sein. König Heinrich
mußte seine Genehmigung geben alss1233 (13. Febr. in Nurnberg)
die Schwiegermuter Craftonis de Lare zwei Güter in Veitsaurach
und Kapsdorf an den deutschen Orden verkauft hatte. Unter den

Zeugen steht Kraft ebenfalls mitten unter den Ministerialen. Test-
Ludowicus de Osfenheim. Lupoldus scultetus de Rotenbure,



Schade de Lare, Crafto de Lare, Alwie scultetus, Pberwi-
nus de Rotenburc, Conradus butignlarius de Nurnbere ete.
Mon. boic. 30, 206. In das Gefolge Gotfrieds v. Hohenlohe wird
er gekommen sein, als diesem 1250 Rotenburg und Gebsattel ver
pfandet wurden, und vielleicht suchte Gotfried den neuen Diener
durch das Ehrenamt eines Schenken umso inniger an sich zu knupfen.

Raum für einen Dynastensiz gewährt erst 4) Lohr in der Nähe
von Krailsheim. Dort liegt im Parochiebezirke von Weschgertshausen,
über dem Thale eines der Jart zufließenden Bächleins der Weiler
Lohr, welcher unstreitig aus dem Vorwerke einer ehemaligen Burg
entstanden ist, deren Ueberreste noch jezt zu sehen sind und früher
„Altenlohr“ genannt wurden. Die Burg scheint bedeutend gewesen

zu sein: der noch jezt sogenannte Vorhof umfaßt 5 Morqgen. Auch
gehorte zu der Burg ein hinreichendes Besizthum, wie überhaupt die

Umgegend Raum füur eine Dynastie darbietet. Somit steht nichts
entgegen, hieher unsern Crafto de Lare zu versezen. Der Siz sei
nes Bruders in Clingenfels bildet auf dem Wege von Krautheim
her einen Stüzpunkt und das Vorkommen eines H.de Crewlsheim
neben Kraft spricht von vorneherein für diese Combination, ausser

welcher uberhaupt keine andere denkbar ist, da ein weiteres Lohr in
unsern Gegenden sich nicht findet. Die nahere Nachweisung freilich
ist schwer, weil die ältere Geschichte Krailsheims und der Umgegend
ganz im Dunkeln liegt. Wir mussen deßwegen versuchen, ob nicht
einige Aufklarung wenigstens irgendwie sich gewinnen läßt. Krails
heim s) gilt gewöhnlich für eine ursprungliche Besizung des Sct.
Morizstiftes inAuasburg *8) s. Stalin II, 746. Wirllich zählt eine
papstliche Bestatigungsbulle vom Jahre 1183 unter des Stiftes
Besizungen auf — in franconia Chrowelsheim etc. Allein solche

Aeusserungen von Bestätigungsbullen sind nicht so buchstäblich zu

fassen, daß nothwendig der ganze Ort im Besiz des Stiftes müßte
gewesen sein. Man sagte lieber etwas zuviel als zuwenig. Daß

*) Dieser Name findet sich sehr verschiaden geschrieben und gedruckt: 1280
Crowelsheim, 1292 Crävelsheim, 1310 Crawelsheim, 1312 Crevelsheim,

1323 Crailsheim u. Crewelsheim, 1324 Kreulsheim, 1831 Crailsheim,
1335 Krewlshaim, 1886 Kreuwelsheim, 1388 Kreulsheim, 1399 Krewls
heim u. Krewelsheim u. s. f.

**) Wie das Stift zu dieser Besizung kam ist nicht naher bekannt. Ohne
Zweifel nicht durch die reichen Schenkungen des Grafen Konrad v. Bolz
hausen 1062 sondern durch die Stifter gleich, Kaiser Heinrich II. und

seinen Bruder Bischof Bruno zu Augsburg 1019 —20. Besizungen sol
cher Manner konnen nirgends auffallen.



wirklich nicht ganz Krailsheim gemeint sein konnte, scheint die Ur
kunde von 1289 zu beweisen, durch welche das Morizstift universas
possessiones, boua, jura, jurisdictiones, quae in opido Gro-
welsheim *) et circa idem opidum et in terminis suis pos-

sedit, — verkaufte um 1300 8 Heller, einen für die ganze Stadt
und Markungqe:c. offenbar viel zu geringen Preis. Die Kaufer wa
ren Ludwig VIII. und Conrad III. Grafen von Oettingen; die fol
gende Geschichte zeigt, daß die Oettingen nicht unbedeutende Besi—

zungen in der Umgegend hatten, insbesonders nun qanz Krailsheim
mit seinem Bezirke und die Burg Hohenhardt nebst ihrem Gebiete.

Graf Konrad III, der Schrimpf genannt, gab im nachsten Jahr
hunderte, ohne Zweifel bei seinen ersten Konflicten mit Kaiser Hein
rich VII, alle seine Besizungen in den Schuz der Herzoge von Baiern
und Pfalzgrafen bei Rhein, Ludwig und Rudolf. Diese stellten je
doch durch eine Urkunde vom 29. März 1310 Alles zuruck, darun
ter die oppida Kraw elsheim et Hohenhard, nil juris in eisdem
reservando. Sie furchteten wohl in die drohende, am 12. Mai
desselben Jahrs wirklich ausgesprochne Reichsacht mithineinaezogen zu

werden. (Vergl. Ludwig, Reliq. manuscr. XII, 604) Troz jener

Verzichtleistung scheinen jedoch, nach Schrimpfs Fall die Baiernher
zoge ihre Anspruche wieder hervorgesucht zu haben, während Fried
rich von Orstreich Krailshein und Hohnhard als Reichsgut in An
spruch nahm s. Hanselmann J, 433. Die beiden Gegenkaiser, Fried
rich und Ludwig der Baier suchten namlich jene Herrschaften zum

Besten ihrer Sache zu verwenden. Friedrich verlieh Kr. u. H. 1314

an Kraft von Hohenlohe als Lohn für seine treuen Dienste. Kaiser

Ludwig dagegen scheint seinem Anhänger Ludwig v. Hohenlohe 5000

Pfd. Heller ebendarauf angewiesen zu haben, und bei seiner Ueber
macht in dieser Gegend konnte Kraft nicht in den Besiz seines Lehens

kommen. Als derselbe aber 1323 die Farbe wechselte*x*) und zum

*) Die GEtymologie dieses Namens hat schon Vielen zu schaffen gemacht.

Uns scheint er zunächst aus einem Personen-Namen entstanden zu sein,

wie so viele andre Ortsnamen. In den Münch. Reg. erscheint noch 1337,

23. Nov. ein Conrad der Creul u. 1349, 15. Juni. Ruger der Grawl
von Haugoltsbach. Die Echreibart Crawelsheim, Croöwelsheim, Creuls
heim ist aber die älteste. Auch kehren ähnliche Ortsnamen sonst wieder

z. B. unweit Weil derStadt lag ein KLröwelsau (1395) s. Martens krieg.
Ereignisse S. 91. Einen Hans Crowel aus adelichem Geschlecht 1385

s. O A.Beschr. Urach S. 184.
**) Wir rkonnen uns nicht versagen hier eine Urkunde auszuziehen, welche

vielleicht den Beweis liefert, daß die östreichischen Brüder auf Krafts
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Lohn seines Uebertritts auf K. Ludwigs Seite die Belassung der von
Kaiser F iedrich empfangenen Vergabungen sich ausbedung, da galt
es denn, ihn auch in den Besiz von Krailsheim u. s. w. einzusezen.

Wir hören deßwegen daß Ludwig v. Hohenlohe zu dem Versprechen
vermocht wurde (in einer Urkunde vom 11. Sept. 1324 in Lang's
Reg) den Burgstall zu Lar und den Markt Kreulsheim nebst dem
Dorfe Hohnhard dem Kaiser und seinen Kindern gegen 5000
Pfd. Heller wieder frei geben zu wollen, wahrend 1323 schon Kai
ser Ludwig dem Cdeln Manne Kraft v. Hohenloh (zunachst wohl
theilweise nur) Krewelshen die Stat und Lare mit all dem, das da
zu gehört, für 2000 Pfd. versezt hatte, so lange zu niessen, bis Er
oder seine Erben dieselben wieder löäsen Hanselm. J. 435. Wirk
lich scheint auch die Pfandschaft Ludwigs v. Hohenlohe schnell ab
gelost worden zu sein, während Kraft v. H. wiederholt neue Sum
men auf Lohr uud Kreilsheim angewiesen erhielt und die Belehnung
empfieng; die Belehnunq, wie gesagt, nicht vom Reiche, sondern
von Pfalzbaiern, wie schon jene Formeln „dem Kaiser oder seinen
Kindern,“ „Er oder seine Erben“ zeigen. Natürlich war es dem
Baiernherzog und Kaiser leicht geworden, die Ansprüuche seines
Hauses vor denen des Reichs geltend zu machen (cf. Hanselm. J,
448 oben). Nun hatte K. Ludwig 1329 abgetheilt mit den Söhnen
seines Bruders. Obgqleich die Theilungsurkunde inden Munch. Re
gesten vom 4. Auqust 1329 Krailsheim nicht nennt, so muß doch
dieser Ort unter diejenigen Lehen gezählt werden, welche von beiden
Linien hälftig sollten besessin werden. Denn 1331 am 26. Febr. be
kennt Kraft v. Hohenlohe, daß er von den Pfalzqrafen Rudolf und
Ruprecht die Hälfte von Lohr und Kreilsheim zu Lehen trage (Lu
nig corpus jur. seud. II, 1263). Kaiser Ludwig aber schlug 1332
seinem lieben Marschall K. v. Hohenlohe noch 2000 Pfd. auf Chrauls

Treue nicht eben felsenfest gebaut hatten, und welche zugleich die alt
bergebrachte habsburg'sche Politik zeichnet; Vgl. Hormahr, Tyrol 2, 897
f. Karl, Konig von Frankreich u. Navarra verspricht— gemäß der mit
Herzog Leopold v. Oestreich eingegangenen Verbindung —, im Falle er
mit Zustimmung des Herzogs zum romischen König erwählt worden, —
denselben in den Besiz der (KReichsvogteien) Schwyz u. Unterwalden
zu sezen.

Ferner —: wenn die Grafen Eberhard v. Wirtemberg, W. von
Montfort, J. v. Helfenstein, Kraft von Hohenlohe u. a. m. den dem ge
nannten Herzog und seinen Brüdern geleisteten Eid der Treue brechen,
so will Karl dieselben in seine Gnade nicht aufnehmen, ohne des Her
zogs Beistimmung. Gegeben den 27. Juli 1824.



heim, Veste, Land und Gut und was dazu gehört (Hanselm. II, 137).
Er selbst belehnt auch Kraft (den jüngern) 1344 mit „Kraulsheim
Burq und Stadt halb und was dazu gehört,, Hohenhard Burg u.
Dorf und was dazu gehört, die von uns und dem Herzogthum
Baiern zu Lehen gehn und rühren (Hans. J, 448), und vorher schon

hatte sein Sohn Herzog Stefan, Kraft dem altern Burg u. Stadt
K. halbe zu einem rechten Mannlehen verliehen den 5. Juni 1336,
gegen das Versprechen dem Kaiser ode seinen Söhnen mit 45 Helmen
zu dienen 2 Jahre, jedes Jahr einmal.

Diese Verleihungen, nach langerem Besiz, hatten ihren guten
Grund; einmal war es zunachst blose Pfandschaft gewesen, dann
aber hatte der hohenloh. Besizstand uberhaupt Anfechtungen zu er
leiden. Lohr und Krailsheim waren, wie wir bereits wissen, im Be
siz der Grafen von Oettingen gewesen, zulezt im Besize Konrads
III. Gegen ihn ließen sich seine eigenen Vettern 1311 in einen Al
lianzvertrag ein mit dem Bischofe v. Eichstätt der zum Zweck hatte,
wenigstens einen Theil der Familiengüter ihnen zu sichern. Was
namlich von seinen Besizungen erobert wurde sollte getheilt werden
und die Grafen die eine Halfte vom Stift Eichstädtzu Lehen em
pfangen. Ein Theil der Güter des Aechters war in dritte Haände
gekommen. Konnen wir glauben, daß Graf Ludwig IX. gutwilliq
solchen Entfremdungen zugesehen habe? Nein — daß der wankel—

muthige Kaiser Ludwig gerade mit öttingen'schem Erb die Hohenlohe
köderte mag die Oettinger Grafen veranlaßt haben, selbst auch die
Parthei zu wechseln und aufdie österreichische Seite zu treten. Hatte
doch Graf Ludwig auf Lohr noch ganz besondere Ansprüche. Schon
Konrad der Schrimpf trug diese Burg von der Abtei Ellwangen zu
Lehen; durch seine Aechtung fiel sie natürlich hein. Die Abtei ver
pfandete aber selbiges Lehen um 500 Pfd. Heller an Graf Ludwig
IX. und seinen Bruder. Nichts desto weniger hatte Kaiser Ludwig
wie wir sehen, Lohr sammt Krailsheim an Ludwig von Hohenlohe
verpfandet, die ottingenschen Lehens und Pfandansprüche mißachtend,
und nachdem der Oettinger vollends auf die andere Seite uberge
gangen war, konnte Kraft v. H. um so ungenirter Besiz ergreifen.

Democh regten sich, als die Zeiten ruhiger wurden, die alten
Ansprüche wieder und Kraft sah sich genöthigt den Kaiser anzurufen,
um in seinem Besiz und Pfandrechte ihn zu schüzen. Es kam nun
unter kaiserl. Vermittlung zu Augsburg ein gütlicher Vergleich zu
Stande in folgender Weise:

Kraft v. Hohenlohe gibt dem edeln Manne Graf Ludwig sen.
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von Oettingen 5)0 Psd. Heller an der Losung des Bergs zu Lawr
(Ganselm. Il, 138); dem Abte von Ellwangen aber verspricht er,

er wolle ihm den Berg zu Lawr und was dazu gehört um die 500
Pfd. wieder zu lösen geben. Auch wenn durch eingezogene Kund
schaft noch mehr Lehen an den Taq kämen, die Graf Konrad selig

von Ellwangen gehabt, so sollen dieselbigen wieder erstattet werden,

je 1 Pfd. Geldes um 8 Pfd. Heller u. s. w. geg. 31. Marz 1336.
Dagegen stellte Ludwig sen. von Oettingen eine Urkunde aus (im

hohenl. Archiv), worinn er bekennt, daß er mit Kraft v. Hohenlohe
um alle Mißhellung ausgesöhnt sei. Für sich und seine Erben so

wie für seines Bruders Söhne tritt er alle Rechte ab an den Berqg

zu Lawer und die dazugehörigen Guter, welche sie bisher vom Abt
und Gotteshaus zu Ellwangen gehabt; dt. am gleichen Tage. Kai
ser Ludwig aber bestätigte ebenfalls am gleichen Tage diese Ueber
einkunft zwischen dem Abte Kuno von Ellwangen, Graf Ludwig von

Oettingen und Kraft von Hohenlohe über den Berg zu Lawr und
die dazugehörigen Lehen. Die 500 Pfd., welche Kraft Entschadi
gunq zahlen mußte, schlägt er diesem als weitere Pfandsumme auf
den halben Theil der Stadt Krailsheim, zu all dem Geld das er

schon darauf habe. Es ist dabei nur auffallend und wahrscheinlich
ein ohne Ludwigs Wissen von der Reichskanzlei begangener (Ehrlich
keits-) Irrthum, daß Krailsheim als Reichspfandschaft bezeichnet

wird, während doch Ludwig als Herzog von Baiern die Lehens
herrlichkeit ansprach und bald nachher wiederum übte (cf. Hanselm.
II, 138). Die bairisch-pfälzische Lehenschaft blieb bis 1405, wo
(Kaiser) Rupert von der Pfalz Krailsheim, das pfalzische Lehen, den

Burggrafen eignete. Krailsheim sammt Lohr war namlich inzwischen
in andere Hände gekommen. Weder die pfalzbaierischen noch die

ellwangschen Pfandschaften waren abgelöst worden, bald aber kamen

die Hohenloher Grafen in vielfache Geldverlegenheiten und sahen sich

genöthigt einen schonen Theil ihres Besizthums zu verpfänden, so z.

B. Krailsheim sammt Langenburg unb Ilshofen 1384 an 6 Reicho
städte. Zulezt nach mehrfachem Verpfänden und Wiederlösen, wurde
am 20. Febr. 1388 Krailsheim, Burg und Stadt sammt allen Zu
behörden, um 11,700 fl. rheinisch an den Landgrafen Johann von
Leuchtenberg*), ferner das Dorf und Amt Roßfeld u. s. w. verkauft,

*) Aus Veranlassung dieses Verkanfs wurden auch die Lehenschaften der
Pfarreien zu Kr. u. Munster umgetauscht zwischen Gottfried und Ulrich
u. Friedrich von Hohenlohe. Kirchherr zu Crewlsheim war damals (1888)
Heinrich Schrock von Bechstetten.



Landgraf Johann aber überließ Krailsheim sammt mehreren andern
hohenl. Pfandschaften 1399 den Burggrafen Johann und Friedrich
von Nurnberg, in deren Besiz denn auch Krailsheim sammt Alten
lohr geblieben ist bis 18006. Vom Zehnten besaßen immer die Herrn
von Krailsheim das Stift Ellwangen ebenfalls ein Vierttheil.

Blicken wir auf diese urkundliche Geschichte zuruck, so ergibt sich
1) daß Lohr und Krailsheim eng zusammengehörten. Gewöhnlich
wird Lohr ausdrucklich genannt neben Krailsheim (3. B. 1323: K.
und Lara mit allem was dazu gehört), in der Urkunde von 1324
steht es sogar voran: „Der Burgstall zu Lahr und der Markt K.“
Einigemale jedoch ist es übergangen z. B. in dem Kaufbriefe vom
20. Febr. 1388 und wird in diesem Falle indem „was zu Krails
heim gehört“ mit begriffen. Dieß zeigt sich besonders deutlich in den
beiden Kaufbriefen vom 29. Jan. u. 7. Mai 1399, wo das erste
mal „unser Schloß Krailsheim mit dem Burgstall zu Altenloer und
„mit Allem das zu K. u. Altenloer gehört“ genannt wird, das 2te
mal aber blos „Krailsheim Burg und Stadt u. s. w. mit allen Zu
gehorungen,“ Oberflachlich betrachtet scheint Krailsheim der Haupt
ort zu sein, Lohr dagegen eine unbedeutende Besizung, da es nur
um 500 Pfd. Heller verpfäändet wurde. Gehen wir näher ein, so

zeigt sich daß hier nur von der Burg selbst und ihrer eigenen Mar—
kung, von dem Schloßqute also die Rede ist. Für ein solches ist
der Werth immerhin ansehnlich (rach dem hohenl. Lagerbuch von
1357 gehorten mehrere Hölzer z. B. die Udolzhalde, die Hart, das
Holz am Motzeleberg u. s. w. dazu;), zumal da die Burg selbst in
Trümmern lag; denn 1324 wird,derBurgstall zu Lar genannt, und
1336 ist gar nur vom Berge zu Lawr die Rede. Daß Ellwangen
hofft ausser diesem Schloßgut noch andere Lehen auffinden zu kön
nen, beqründet die Annahme es sei Grund zu der Vermuthung da
gewesen, daß noch mehr Besizungen früher unmittelbar zu Lohr ge
hört haben. Somit wird der Punkt immer bedeutender. Belannt
aber ist daß gar manchmal eine Burg für sich zu Lehen aufgetra—
gen wurde (denn an ein aufgetragenes Lehen ist doch wohl allein
zu denken), ohne den etwa damit verbundenen Amtsbezirk ebenfalls
lehenbar zu machen. Auch zu Lohr kann deßwegen seiner Zeit eine

Herrschaft gehört haben und zwar scheint uns daß gerade Krails
heim einen Theil dieser Herrschaft bildete, nicht aber ursprunglicher
Hauptort des späteren Bezirkes war. Ist ja doch Krailsheim ge
rade bis 1289 großentheils eine geistiche Besizung gewesen und es

befindet sich daselbst nur ein unbedeutendes festes Haus in welchem
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das seit den ersten Decennien des 13. sec. vorkommende ritterliche
Geschlecht dieses Namens saß, während die Herrn von Hohenlohe
erst, wie eine Sage meldet, einen angemessenen Siz in der Nahe
sich gründeten, die Schöneburg, von der noch Spurenzu sehen sind.
Urkunden erwähnen, so weit uns bekannt ist, diese Burg nicht; da
gegen wenn früher nur der „Markt“ Krailsheim genannt wurde,
so finden wir 1388 zum erstenmale das Schloß K. erwähnt; 1399:
„Burq und Stadt.“ Der Ort Kr. heißt noch im 14. sec. bald

Markt, bald opidum; das volle Stadtrecht schenkte erst Kaiser Lud
wig 1338 (Hanselm. J, 445). In Betreff der altern Zeiten hat sich

die Ueberlieferung erhalten (Corpus hist. brandb. dipl. III, 101.)
die Stadt habe nur aus 8 Baurenhöfen bestanden, welche theils
nach Diefenbach, theils nach Altenmunster eingepfarrt gewesen. „Da
von noch heutigs Tags die Feldlehen, deren 33 sind, herkommen.

Etlich derselben sind dem Stifte Ellwangen (s. den Vertrag 1336)
lehenbar, welches auch einige Gülten zu fordern hat, die üuübrigen

der Herrschaft Brandenburg.“ In keiner Weise ist also Grund vor
handen, Krailsheim für den alten Mittelpunct eines Bezirkes oder

gar fur einen Dynastiesiz zu halten. Entschiedene Spuren dagegen

lassen dieß von Lohr vermuthen, wovon notorisch ein edles Geschlecht

sich nannte. War nun aber diese Burq frühe schon zerstört worden
(vielleicht im13. sec. noch, da 1336 schon der blose „Berq,“ nicht
einmal der Burgstall mehr genannt wird), so mußte naturlich fur
die dazugehörige Herrschaft ein anderer Hauptort gesucht werden
und hiezu eignete sich ganz besonders das aufbluhende Krailsheim k)
in seiner günstigen Lage zumal gegenüber von dem abgelegenen Lohr.

Daß der zerfallene Burgstall doch aber immer noch neben Kr. ge
nannt und unter den Zubehorden hervorgehoben, selbst auch noch

vorangestellt wird, das gibt den deutlichsten Beweis für die thema
lige Bedeutsamkeit der Burg als eigentlichen Hauptorts der Herr
schaft, zu welcher nach dem Kaufbriefe von 1388 auch Leute und

Güter, Dörfer, Weiler und Höfe, Gülten, Renten und Zehnten,
Geleite und Umgelte, Gerichteund Fälle, Kirchsäze u. dral. Lehen
schaften und Mannschaften gehörten, ausdrücklich auch ein Wildbann
auf 2 Meilen im Umkreis. Schon hiemit ist Stoff genug füur eine

*) Bei Winterbach (Gesch. v. Rotheriburg 2, 228 f. wird 1249 ein Sifri-
dus de Lohr aenannt, in den Regesten Langs 8, 19 ann. 1232 ein

Sifridus de Crawelsheim. Im Gefotge der Grafen von Oettin

den is 1202. Albertus de Craevelsheim Lang , 513.
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Dynastie Lohr vorhanden, deren Umfang freilich nicht näher ange
geben werden kann. Manches von den spateren Besizungen dermilitesGeschlechter inGoldbach, Burleswagen, Neidenfels, Re—

chenberq u. s. w. mag ursprünglich Lohr'sches Lehen gewesen sein,
vielleicht hieng das hohenlohesche Lehen in Burlschwaq selber (Hans.
L, 440) von Krailsheim-Lare ab. Dagegen haben wir kein Recht
den ganzen spatern Centbezirk von Krailsheim hieher zu übertragen.
Wie derselbe notorisch die Herrschaft Flügelau in sich aufgenommen
hat und das Amt Hohenhardt, so scheint er sich auch gegen Nord
westen sehr ausgedehnt zu haben. Eine Linie von Waldthann etwa an
die Jaxt unterhalb Crailsheim und dann die Jart hinauf mag am
ehesten das ursprüngliche Gebiet von Lohr abgranzen (s. Zeitschrift
des hist. Ver. für das fränk. Wirtbeg. J. 39.) Sofern jedoch die
Herrschaft Hohnhardt wiederholt in engster Verbindung mit Krails
heim vorkommt und gemeinschaftlich, auf die gleiche Weise, in hohenl.
Häande gelanqte, liegt die Vermuthung nahe, daß diese Besizung auch
fruher schon mit Krailsheim zusammengehort hatte, wenn gleich mit
gesondertem Bezirke.

Daß Lohr den Grafen von Oeitingen gehorte, ehe sie ganz Krails
heim erworben hatten, beweist wohl eben die Urkunde von 1289,
worin ein miles von da, ein DRchenhardus de Laer (Lawer,
Loer) in ihrem Gefolge erscheint. Anch bei Falkenstein antiq.
nordg. eyst. Cod. Dipl. S. 89 und Oetter Versuch u. s. w.
II, 85 wird im gleichen Jahre ein Ekhardus de Lar im
Gefolg der Oettingen urkundlich genannt. Kaiser Rudolf macht ei—

nen Vertrag zwischen dem Bischof von Eichstädt und Graf Ludwig
jun. von Oettingen über einen Burgbau bei Ohrnbau: — —

Ut antem majoris securitatis éssicacia caveatur super or-
dinationis nostrae decretum, Ludovieus senior de Oettingen,
Conra dus dapifer, Henricus de Reichenbach, (an der Wernitz)
Ekhardus de Lar, Mainvardus de Stainheim (zwischen Dillin
gen und Höchstett), Conradus de Lentersheim pro ipso L jau-
miore fidéjussoria cautioneé intercesserunt in soldum: dt. apud
Rotenhurg 1289.

Hiemit haben wir nun auch die Bekanntschaft eines ritterlichen
Geschlechtes von Lohr gemacht, dem unstreitig auch Ekkehardus
et iterum Ekke de Laer, Conradus de Laer ejusque soror
Margaretha de Huzla angehören, welche neben Hermanus et Ul-
ricus de Warherg, Henricus de Rotenburg ete. als edificato-
res des Klosters Sulz (an der Sulz, oberhalb, Feuchlwangen) in

0
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einer spätern Notiz auf dem Rücken einer Urkunde von 12910 genannt

werden. (Ug. Reg. 4, 501 u. Cod. hist. brandb.) Irrthumlich
bezieht dieß Ussermann (ep. wire. S. 499 f.) auf die erste Grun
dung des Klosters uber welche es an Nachrichten fehlt, ausser daß

im Kloster selbst von alten Zeiten die Ueberlieferung lebte und den

Brand der Documente überdauert hatte, es sei von den Herrn v.

Warberg gestiftet und fundirt worden (Cod. h. brand. III, 234).

In jener Notiz ist edisicatio gewiß buchstäblich zunehmen; zum

Wiederaufbau des 1260 abgebrannten Klosters trugen jene Manner
bei, unter denen Ulrich v.W. als man die verbrannten Urkunden

wieder herzustellen suchte (Langs Reg. 1260, 9. Angust) die Schen-
kung eines Patronatrechtes durch seinen Vater Kraft confirmirte (J.

c. III, 161.). Ekkehardus et iterum Elke de Laer — sind

wohl Vater und Sohn gleiches Namens; ein Enkel alsdann mag

Eckardus de Lore sein, welcher 1326 mit seinem sororius dictus

Weldener dem Kl. Sulz den Teckenhof, in des Klosters Nähe, um

66 Pid. Hallet verkaufte, welchen Hof sie von Burggraf Friedrich
von Nurnberg zu Lehen trugen. Schwestern des leztern konnten auch

Otiliga und Agnes de Lore sein, 1805 Nonnen in Sulz (I. c.

IV, 202 f. 169) — In spatern Zeiten, 1381 lebte Elisabeth von

Lore, Seitzen v. Eilrichshausen, Vogts zu Lowenfels Wittwe, —

aber wer will entscheiden von welchem Lohr sie stammte! Ebenso

die Schonthaler Brüder 1305: Hartmann u. Gotfried v. Lohr Wib.

II, 181 u. Conrad v. Lore 1305 u. 10, Wib. II, 181, 182. Es
isi sogar zweifelhaft ob diese Männer überhaupt ritterl. Geschlechtes

waren. Da mindestens seit Anfang des 14. Jahrhunderts die Burg
Lohr zerstort war, so ist gar nicht unwahrscheinlich, daß die betref
fende Burgmann enfamilie allmahlig von einem neuen Wohnsiz auch

einen andern Namen fuhrte.

Wie die Grafen v. Oettingen in den Besiz Altenlohrs gekommen

sind? welche edle Familie die alteste bekannte Besizerin von Lohr

gewesen ist? Die Erorterung dieser Fragen mussen wir uns fur eine

andere Gelegenheit aufsparen.

H. Bauer.



) Stammsiz der Herrn von Hohenlohe. —
Pfüzingen.

Unser Heft II (1848) hat die Genealogie des edeln Geschlechts
der Herrn und Grafen von Hohenlohe gegeben, beginnend mit dem
Anfange des 13. Jahrhunderts.

Die vorhergehenden Geschlechisfolgen hat der Verfasser, in sei
ner Anordnung von Stälin etwas abweichend, in den wüurttemb.

Jahrbüchern 1847, II richtigzustellen versucht, und zwar ergab sich
— soweit die bekannten Namen mit einiger Sicherheit an einander

zu reihen sind — folgendes Schema:

Konrad I. von
Weickershein und sein Bruder Heinrich I.

Konrad I1I1I. v Albert Heinrich III. von
Hohenlohe von Weikersheim Weikersheim 1195.
x fruhe. 1182. 1195. v. Hohenlohe 1192— 1209.

von Hohenlohe Stammvater des fort1189— 1209. blühenden Geschlechtes.

Vermuthungsweise hat der Verfasser an dieses Edelgeschlecht von
Weikersheim die Dynasten von Pfutzingen angeschlossen, von welchen
ein paar Brüder auftreten in der Aten Hälfte des 12ten Jahrhun
derts, namlich (s. Würtemb. Jahrb. J. e.S. 140 ff.) Conrad 1156
— 1168, Heinrich 1165 — 1170. Vielleicht ein dritter Bruder,
leicht moqglich aber auch ein Sohn ist Albert von Pfützingen, Cano
nicus in Wirzburg 1171 und um den Anfang des 13ten sec. (Lang
Reg. 2, 60); jedenfalls für einen Sohn des einen Bruders wer—

den wir halten müssen den Beringer v. Pf., der 1180 genannt wird.
Fur einen Familienzusammenhang der beiden Edelgeschlechter von

Pfützingen und Weikersheim spricht: 1) die Lage des Ortes Pf.

1153 — 1170. 1153.

Konrad LI. von Heinrich II. von
Weickersheim 1166. Weickersheim 1153, 1166 ff.
1166— 1183. gen. v. Hohenlohe 1182.s



(mit Spuren einer alten Burq) mitten in den ältesten Stammbesi
zungen der Hohenloh-Weikersheimer, 2) die Gleichheit der gebräuch
lichen Namen und 3) das Zurüuckfallen von Pfützingen an Ne Ho
henlohe, welche durchaus als die Besizer der ganzen Umgegend er
scheinen.

War nun aber der Verf J. c. geneigt die Herrn v. Pfutzingen

für eine Weikersheimische Nebenlinie zu halten (etwa von Heinrich
J. abstammend) so spricht eine — für unsere Provincial-Geschichte
ausserst wichtige — Hirsauer Urkunde *) von 1103 gerade für das
umgekehrte Verhältniß. Hier tritt nämlich als Zuuge auf: Gundelo
de Pfussech mit seinen Söhnen Bernger et Conradus.

Wer also die Familienidentität derHerrn von Weikersheim und
Pfützingen (eine Stunde von W. geleqen) irgend für wahrscheinlich

hält, wie denn uns wenigstens Alles hiefür zu sprechen scheint, —
der muß nun Pfützingen für den Stammsiz und Weikersheim fur
die jüngere Linie erklären,— abstammend von jenem Conrad 1103,
welcher durchaus für den Vater der Brüder Conrad und Heinrich
1153 ff. zu halten ist. Durch das Zwischeneinschieben einer weite
ren Person würden wir entschieden zu viele Generationen für das
12te sec. erhalten.

Dagegen ist möqlich und nicht unwahrscheinlich, daß zwischen

den ältern Bruder — Bernger de Pfussech 1103 — und die

Brüder Conrad u. Heinrich von Pfutzingen 1156— 68. 11683— 70
ein Glied hineinfehlt. Jedenfalls steigt mit dieser Nachweisung ein

für urkundlich beglaubigt anzusehender Zusammenhanqg der Hohen
loheschen Genealogie bis zum Anfang des 12ten Jahrhunderts hin
auf, bis zu einem Zeitpuncte also, den wenige edle Geschlechter mit
Sicherheit zu überschreiten vermögen.

In den „Schriften der Alterthums- und Geschichtsvereine zu

Baden und Donaueschingen“ II, 1 (1818) S. 71 hat der Verf.
auch noch die unsichere Vermuthung einer Verschwägerunq zwischen

den Herrn von Pfützingen und denen von Zimmern (bei Grunsfeld)
und Gamburg **) gewagt. Das Auffinden eines Beringer de Pf.
schon 1103 lehrt nun aber, daß dieser Vorname nicht erst durch eine

*) Vergl. Abthl. II, B in diesem Hefte.

**) Gine Urkd. betreffend den silius Berengeri de Gamburg von
1178 findet sich Lang Reg. 1, 301. Der l. e. 8, 375 ann. 12711genannte

Théodericus de Gamhurg, novi monasterii canonicus, gehort
einem ritterlichen Geschlechte au.



solche Verschwägerung von den Herrn von Pfützingen aufgenommen

worden ist. Wollen wir die diesen beiden Familien gemeinschaftlichen

Namen einer Aufmerksamkeit würdigen und dazu nehmen, daß die

Hohenloher sehr alte Besizungen in Bütthard, Königshofen c. also

in der Nähe von Zimmern hatten, während in der Nähe von Pfu—

tzingen ein paar Orte Namens Zimmern (Herren- und Vorbach-3.)
liegen, so könnte man am Ende an einen Familienzusammenhang der

Pfützingen mit den Zimmern denken, mit einer nachweisbar sehr
alten Familie.

Denn zu ihr, in welcher die selteneren Namen Sigeboto und
Dragebodo vorherrschen, gehorte ganz gewiß jener alte Sigeboto.
der eine Schenkung in Tuhergowe, in villa Grunefelden, ge
macht hat s. Wibel II, 6 nach Schaunat. Demselben Geschlechte aber

durfte vielleicht zugetheilt werden ein Tragahoto aus der Gegend
von Wirzburg, von welchem eine Urkunde v. 9. Juli 903 *) redet
in Eccardi Francia orient. II, 897. Doch wie es sich immer

hiemit verhalten möge, jedenfalls paßt Pfützingen trefflich zum ur—

sprünglichen Sitze der Weikersheimer Edelfamille; es laq sehr geeiq
net mehr im Mitielpunkte des ältesten Stammgebiets, das von Wei
kersheim nach Niederstetten hin und wahrscheinlich bis Bartenstein
sich erstreckte, wahrend nachst anWeikersheim, in Rettersheim und
Röttingen selbst wieder selbstständige Tynastenfamilien saßen, ebenso in
Mergentheim, jeden falls noch imAnfang des 12. Jahrhunderts. Kreglingen
scheint sich damals in Gräflich Rotenburgischen Händen befunden

zu haben, theilweise anKomburg verschenkt. Zuqleich gehört wohl
in dieselbe Zeit derWirzburger Ministeriale Wipertus de

) Ludwig Rex schenkt Bischof Rudotf von Wirzburg inpago Goz-
felda, in comitatu Chuonradi — Prozzoltesheim (Prossels-
heim, ein paar Stunden nordöstlich von Wirzburg) et Frichinhusa
(Frickenbausen bei Ochsenfurt, amMain) Solos homines, quihonae
memoriae Tragapotonem, sidelem nostrum, de villaProz-
zoltesheim occiderunt, ab hac donatione excipimus.

Act. Tarasse.
Es muß wohl de villa P. nicht mit dem Namen Tragepoto, sondern

kann auch mit Solos homines zusammen genommen werden. Hier
empfiehlt fich gerade diese Auffassung, denn eben bei der Schenkung von
Prosselsheim soll eine Ausnahme gemacht werden. — Vielleicht derselbe

Dragebodo zeugt unter mehreren Grafen in einer Lorscher Urkunde

vom 20. Mai 805 f. Codex Laur. I, 97.
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Wicharthesheim, welcher durch die Hande Rugers von Bütthard
et aliorum conservorum suorum (Sancti Kyliani)s) was er in
Weikersheim besaß ans Kloster Komburg verschenkte s. Wibel 3, 36.
Wirtb. Urkdbuch J, 404.

Daß Weikersheim nicht von uralten Zeten her Mittelpunkt einer
Dynastie gewesen ist, erhellt noch aus einem andern Umstande. Es
ist weder am Orte selbst noch in der Nähe eine alte Gerichtsstaätte
gewesen. Vielmehr erlaubte erst Kaiser Karl IV. ann. 1360 (Gla-
fey Coll. anecdot. S. 126) dem Cdeln Kraft v. Hohenlohe, daß
die Bürger von Weikersheim nicht mehr indem Dorfe zu— Hol
lenbach ihr Recht suchen und daselbst zu Recht stehen müssen, daß
vielmehr in Weikersheim selbst Stock und Galgen aufgerichtet werde.

Doch sollen die Bürger zu Hollenbach fürbaß ewiglich bei allen ih—

ren alten Rechten und guten Gewohnheiten bleiben, die sie bisher
gehabt.

Weikersheim selbst ist in den ältern Zeiten Fuldaisches Lehen ge
wesen, wohl durch die inEberhards Summarien (cf. Wibel 2, 5)
erwahnte Schenkung eines Marcuart, welcher nach Fulda vergabte

in villa Vuichartesheim — quicquid proprietatis habuit — an

Feldern und Wäldern, Wiesen, Häusern und Leibeigenen.
Nun wird uns aber von demselben Marcuart de Tubergewe

(Comes dagegen heißt er nie, wahrend sonst die Manner dieses
Standes ausdrücklich als Comites bezeichnet werden) gemeldet, er

habe theils allein, theils mit seiner Gemahlin Perthilt nach Fulda
noch weiter geschenkt:

— eine Kirche und alles Eigenthum in den 4 Weilern (villae)
Stetten (— Niederstetten), Lautenbach, [Vorbach-) Zimmern und

Oberstetten, wo die Kirche steht; ferner alles Eigenthum in Ober
stetten und in Groningen und im Mulachgau, Grund und Boden
sammt den eigenen Leuten.

Wenn wir dieß ins Auge fassen und bedenken, daß die hier ge
nannten Ortie vorzugsweise dem eigentlichen Stammgebiete des Pfu
tzingen-Weikexsheimer Dynastenhauses angehören, so muß sich von
selbst die Vermuthung aufdrängen, der genannte Marquard sei der

alteste erwahnte Angehörige dieses edlen Geschlechtes.

Einen Dienstmann von Pfützingen finden wir dagegen spä
terhin ann. 1294 u. 95 genannt in zwei Urkunden, wodurch Wi

*) Sich erlich mit Unrecht sezt ihn Schonhuth unter die Dynasten v. W.
s. Heft 8, 8. 2.



pert von (Jagst-) Hausen dem Kloster Seligenthal eine Schenkung
machte. Dabei zeugt Conradus Phuseche oder Gunradus de Phu-
sechee s. Gudeni Cod. dipl. III, 724. 726.

H. Bauer.

7) Grafen von Velberg.

Nach den Urkunden im Iten Bande von Jagers Geschichte des
Frankenlandes hat Bischof Hermann von Wirzburg ann. 1225 in
seiner Wahlcapitulation dem Kapitel versprechen müssen u. a.: cast-
rum in Frankenberg, quod Conradus de Ense violenter de-
lnet, wieder an das Stift bringen zu wollen, und ebenso auch

seodum Comitis de Velberg, quod etiam idem C. de Ense
detinet (. c. S. 345).

In dieser Urkunde des Wirzburger Hochstiftes, bei Erwähnung
eines Herrn von Entsee (siche die nächste Miscelle) —, ist es ge
wiß die naturlichste Annahme von der Welt, daß wohl auch der

Comes de Velherg demselben Bisthum, derselben Gegend ange
horen werde, und wirklich findet sich ja auch ein Velberg, als Mit
telpunkt einer kleinen Herrschaft, mit stattlichen Spuren eines ansehn
lichen Burgsizes, — nemlich das heutige Stadtchen Vellberg bei

Hall.
An der Richtigkeit dieser Deutung kam mir wenigstens beim

Lesen jener Urkunde kein Zweifel, es entstand nur die Schwie'igkeit,
wie dort ein eigenes Grafengeschlecht Plaz finden solle? Denn zu

der bezeichneten Zeit sind die Besizoerhalinisse der Umqgegend schon

ziemlich vollstandig bekannt und ein ganz neues Grafenhaus könnte

unmoqlich meteorahnlich auftauchen, nur um alsobald wieder im tief
sten Dunkel zu verschwinden.

So drängte sich denn die Ansicht von selbst hervor, der ge
nannte Graf von Velberg werde wohl einem der längst bekannten
Grafengeschlechter iener Gegend angehören und nur von einem neu—

gewahlten Wohnsiz einen abweichenden Namen tragen.
Dabei ließ sich denken an die Grafen von Lobenhausen und —
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an jenes Haus, das etwas später nicht selten in Urkunden erscheint

und von der Burg Flugelau den Namen tragt.
Um nun Andern umothiges Kopfzerbrechen zu ersparen und eine

so nahe liegende falsche Auffassung fur die Zukunft abzuwende i,
ist esgewiß nicht unzweckmäßig, wenn ich hier die inzwischen — zu
fallig eigentlich — gewonnene bessere Einsicht mittheile.

Jener Comes de Velberg nämlich ist ein baierischer Graf v.
dem Grafenhause Véllhurch, vessen Lang in Baierns Grafschaften
S. 187 gedenkt. Daß mit diesem Geschlechte die Familie der Herrn
von Entsee in näherer Verbindung gestanden, beweißt eine Urkunde

in Rieds diplomatischem Coder sür Regensburg J, 280 v. J. 1198.
Dort heißt es nämlich: Comes Ulricus de Velburch, abrenun-
tians omni juri, quod habuit in castro et predio in Helfenbere,
quod Wirnto in posessione habet, — donavit idem ad Epis-
copatum Ratisp.

Zugleich wird ein Vertrag abqgeschlossen: Dominus Alhertus
de Antse soll dem Grafen Ulrich von Vellburg, durch Wirntos
Vermittlung, überlassen was einst Graf Otto, Ulrichs Vater, an der
genannten Burg besessen. Weiter soll Dom. Albertus dem Grafen
VU. Ersaz geben für soviel Guter, als er selbst dem Wirnto zu Le—

hen ubertrug, soviel nemlich des Grafen Vater bei seinen Lebzeiten
besessen hatte. Es soll deßwegen Wirnto — ratione laudamenti
— tantum de bonis Domini Alhberti von Entsee ad usus comi-
tis (v. Vellburg) defendere, quanto ipse fuerat per manum
Dom. Alberti inbenesiciatus, bonorum scilicet, que Comes Otio
dum viveret possidehat.

Es hatten, wie es fast scheint, die Herrn von Entsee gewisse

Erbschaftsrechte inAnspruch genommen und theilweise mit Gewalt
in Vollzuqg gebracht, welche man ihnen nicht zugestehen wollte. Viel
leicht war die Mutter der beiden Bruder Albert und Conrad v. Ent
see eine Grafin v. Vellburg gewesen.

Bei dem vollstandigen Mangel an jeder andern Nachricht von
einem frankischen Grafen deVelberg; bei der nachgewiesenen Ver
bindung der Dynasten von Entsee mit den baierischen Grafen von
Vellburg aber wird wohl kein Zweifel bleiben können, daß Einer
dieser Grafen ein wirzburgisches Lehen inne gehabt hatte, das von
Conrad v. E. ohne Zustimmung des Lehensherrn war in Besiz ge
nommen worden. H. B.



S) Die Dynasten von Entsee. (EDntsee, En-
Ss, Entsche, Antsace u. a.)

Entsee, ein Dorf 2 Stunden von Rotenburg a. T., rechts von
der Straße nach Wirzburg, hatte ein auf einem weithin schauenden

Hüuel gelegenes Schloß, welches der Siz eines eigenen Dynasten
geschlechtes gewesen ist. Bensen in seinen „historischen Untersuchun
gen über Rotenburg“ glaubte (S. 71 et. 450 ff.) schon c. 1172 sei

— nachdem wie Wernizers Chronik meldet, dieses Edelgeschlecht aus
gestorben, die ganze Herrschaft als Reichslehen aus den Händen der

Hohenstaufen in den Besiz einer hohenloheschen Linie gelommen.

Dieß scheint entschieden irrig zu sein; die Hohenlohe haben aller
dings Entsee erworben, allein erst imsec. XIII.; bis dahin gehö
ren wohl die Herrn von Entsee, welche häufig auftreten, der alten

Familie dieses Namens und Stammes an.

Wir geben hier Anfange von Regesten.

1125 erhielt die ecelesia St. Johannis in Honge zu Wirz
burg ein privilegium contra advocati Regenhardi de Ense gra-
vationes in hona ecclesiae in pago Badengove, namentlich in
Konigshofen, Woltshausen, Herchsbeim, Rittershausen, Hopserstadt,

Gnoistadt, Hohenstadt, Ochsenfurt, Acholshausen, Eichelsheim; ein

Privilegium, welches König Heinrich 1234 bestätigt hatGangReg.
2, 235. Mon. boie. 30, 223 ff)

1136 hat Eberhard (oder sollte es eine Person sein mit dem

ebengenannten Reginhard) de E. Wirzburgische Güter, welche dem

Markgrafen Adelbert gehört hatten, widerrechtlich imBestz (Lang
Reg. l, 145).

1144 zeugt Conradus de Ense in der Urkunde Kaiser Kon
rads fur das neu errichtete Kloster Lochgarten Wib. I, 21 dt. Lorch.

Derselbe Conradus de Hense ist advocatus ecclesiae in Tuckel-
hausen (bei Ochsenfurt) Lg. R. l, 277.

1165 zeugt Conradus de Enshe in einer Urk. Kaiser Fried
richs J, dt. Wirzburg (Jäger, Gesch. Frankenlands 3, 325. Mon.
boic. 29, 376.)

1165 wird bei Rucklin ein Bertold und Conrad von Entsee ge
nannt und
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1168 fuhrt auch Fries einen Berthold v. Entsee auf.
1171 machen Hedwig und Bertha, mit Einwilliqung ihrerBru

der Conradi militis (Ritter) deEndsehe et Adelberti custodis
in Wirzhurg, — eine Schenkung (cf. Lang Rg. 1, 277) und
dieser Albert v.E. wird auch sonst noch bei Fries als Wirzburgi
scher Domherr genannt (1169).

1192 erscheint Alhert v. Ensee (bei Fries S. 531) neben
den Brudern Heinrich und Albert von Hohenlohe (Wib. 3, 537).

Haufiger tritt ein Albertus von Entsee auf seit Beginn des
13ten sec.

3. B. 1201, 1206, 1212, 1213 in den Mon. boic. 29, 505.
530. 552. 31, 481. 30, 11.

Derselbe erscheint inBöhmers Kaiserregesten

1206, 15. Febr. zu Wirzburg, bei K. Philipp;
— 8. Marz zu Boppard e
1207, 15. Jan. zu Frankfurt
1209, 18. Aug. in Italien apud curtem Valeam bei Otto IV.
1213, 26. Febr. in Nurnberg bei Friedrich II.
— 30. Dez. in Speier
Vielleicht ein jüngerer Albert v. Entsee zeugte
1221, apud Barum, bei Friedrich I. (Aa. de Antse). Hans.

1, 392
1225, Conradus de Ense; siehe die vorangehende Miscelle.
1226, als Walther v. Langenburg seine Veste Langenburg dem

Stfit Wirzburg lehenbar machte (Jager, J. e. 3, 352) T. Alhertus
de Ense nobilis.

1228 zeugt derselbe in einer andern wirzb. Urkde. (Ic. S. 355).
1230 Gonradus et Albertus fratres de Ense, zeugen bei

einem Wirzb. Vertrage mit Kastell (1. c.S. 358).
1234 im November, PFogie in Italien, bei K. Friedrich J.

(Böhmer u. Mon. b. 30, 228. 31, 561).
Dazwischen hinin hatte dieser Albert v. E. nohilis vir, nebst

seiner Gemahlin Hedwig sein castrum Pnise c. pert. für 150 Mark
Silbers dem Bischof von Wirzburg zu Lehen aufgetragen ann. 1231,
bald nachher aber uberließ er einen Theil der Burg an Wirzburg
eigenthumlich, ein Theil. sollte gemeinschaftlich sein, der Rest ihm ver
bleiben s. Jäger J. c. 3, 365 ff. vgl. Fries (S. 558) u. Lang Reg.
2, 199.

Diesen Vertrag hielt jedoch A. v. E. nicht, sondern sezte sich

gewaltsam in den Besiz auch des nun Wirzb. Theils seines Stamm



schlosses, weßwegen er 1232 von Friedrich V. in Acht erklart wurde
Gager 3, 369. Mon. b. 30, 201. Lang Reg. 2, 211).

Von nun an verschwinden die Spuren vongdiesen Edelherrn de
PEnise und schon 1258 erscheint in einer hohenloheschen Urkunde bei

Hanselmann 1, 419 ein Heinricus de Enthsee mitten unter hohen
loheschen Dienstmannern und Reisigen..

Es ist deßwegen, weil die Hrn. v. Hohenlohe späterhin Entsee
allerdings im Besize haben, sehr wahrscheinlich daß sie in der Zwi
schenzeit diese Herrschaft erworben hatten. Vral. uber die spatern

Schicksale derselben Bensen J. c.S. 451, wo nur ann. 1300 für
Albert „v. Entsee“ zu lesen ist — vvon Hohenlohe. Denn von Entsee
haben sich die Hrn. v. Hohenlohe nie genannt.

Die Stammtafel der Edelherrn v. Entsee mag folgende sein:

Reginharcus oder Eberhardus, 1125, 1136.
—

Conradus IL. Bertholdus Albertus I.
1144- 71. 1165-68. Canoniker u. Custos

Alhertus II. 1169. 1171.
1192- 1213.

Alhertus III. Conradus II.
h. Hedvig 1225- 30.
1221- 1234.

H. Br



II.
Urkunden und Ueberlieferungen.

A) Urkunden zur Geschichte von Lohr und
Krailsheim.

Nro. J. Anno 1289.
Degenhardus praepositus, Heinricus Decanus totumque

capitulum écclesiae St. Mauritii civitatis augustae c.

cons. Wolfhardi augustenxis ecolesiae electi et con-
firmati — nobilibus viris Ludewico et Conrado, Co-
mitibus de Otingen, siliis quondam nobilis viri Conradi
Comitis de Otingen universas possesssiones suas et bona,
jura, jurisdictiones quae ipsorum ecclesiae in opido
Crôwelßheim et circa idem opidum et in terminis
suis possdedit, pro mille et trecentis libris hallensis
monetae vendunt. Hujus pecuniae solvendae sidejus-
sores dantur nobiles viri: Ludewicus C. senior de
Otingen et Fridericus silius ejus, Hiltebrandus mar-
schalcus de Biberbach, Cunradus jun. Spaeto, Cuur.
de Linburch, Heinricus de Richenbach, Meinwardus
de Steinheim, DRchenhardus de Laer milites ete.

Dat. et actum Werde auno 1289, (19. Juni).



Nro. 2. Anno 1310.

Nos Rudoljus et Ludovicus Dei Gr. Comites pal.
Reni, duces Bavariae unanimiter — Castrum Steins-
berg, oppidum Hiltspach c. pert. et oppida dicta Kra-
welsheim et Hohenhard, nec non omnia et singula
alia castra, munitiores et bona immobilia in Worma-
ciensi et herbipol. dibcesibus vel extra sita nobis per
nobilem virum Conradum comitem de Otingen tam causa
defensionis quam alia qualitercunque donata et in nos
translata — nec non et omnia jura, actiones, impeti-
tiones quascunque, quae nobis in eisdem compeétere
possent quoquomodo eidem Conrado Comiti deOtin-
gen, suis heredibus et successoribus redonavimus et
restituimus et legitime redonamus et in ipsum, suos

Act. et dt. Monaci 1310, 29. Marz.

Nro. 3. Anno 1336.
Wir Kiaft v. Hohenlohe thun kund — daß wir dem erbarn

geistlichen Herrn Abte Kuno — und seinem Gotteshause zu Elwan
gen wieder sollen geben zu lösen den Berg zu Lawr um 500 Pfd.
und furbaß mehr alle die GOut, die dazu gehören (als die Kund
schaft, die wir und unser lieber Oheim Graf Ludwig der altere von
Oettingen darüber genommen haben, erfährt) was Graf Konrad se
lig von Ottingen von der genannten Abtei zu Elwangen zu Lehen
gehabt hat: die sollen wir ihnen auch wieder geben, je 1 Pfd. Gelds
um 8 Pfd. Heller. Und deß hat der Abt gute Macht, den vorge
nannten Berg und Gut wieder zu lösen, alle Jahr zwischen Weih—
nachten und dem weissen Sonntag, und wir sollen ihm die wieder
geben zu losen, als sie der vorgen. Graf Ludwig von Oettingen
pfandweise von der gen. Abtei herbracht hat. War auch ob die
Kundschaft erführe daß die Holzmarke und der Bau und die Seeen
zu dem genannten Berg gehörten und Lehen wären von Elwangen,

heredes et successores libere transferimus — ac eis-
dem reuunciamus — nil juris nobis in eisdem reser-
vando.



so sollten sie stehen in derselben Losung der 500 Pfd. als der Berg
zu Lare. 1336, Donnerstag vor Palmsonntag.

Nro. 4. Anno 1388, 20. Februar.

Wir Ulrich und Friedrich von Hohenlohe Gebrüder belennen

schuldig zu seyn dem Landgrafen Johann v. Leuchtenberg dem altern

11,700 rh. fl. Wir verpfanden dafür „Unser Schloß Kreulsheim,
Burg und Stadt mit Leuten, Guten, Gülten, Renten, Zehnten, Ge
leiten, Ungelten, Dörfern, Weilern, Höfen, Gerichten, Fällen, Kirch
satzen —, mit Fischwassern, Seen, Holzern, Wiesen, Aecckern, Lehen
schaften und Mannschaften und mit allen andern Zugehörungen und

unsern Wildbann 2 Meilen Wegs um Krailsheim im Kreise.“ Auch

soll der Landgraf lösen durfen die Güter welche sie früher schon von

Kreilsheim versezt haben. — Sie verpfänden ferner das Dorf und

Amt Roßfeld u. j. w

Nro. 5. Anno 1398.
Ulrich v. Hohenlohe verkauft fur sich und seine Erben an die

drei Reichsstaäädte Rotenburg, Dinlelsbuhl und Hall: — Kirchberg,
Burg und Stadt, und Hohenhard die Veste und dasselbig Amt
mit seiner Zubehorde, dazu Ulshofen und dasselbig Amt mit seiner

Zubehörde — und dazu Alles das, was zu denselben Schlossern

undt Aemtern Kirchberg, Hohnhatd und Ulshofen, zu ihnen allen

und zu ihrer jeglichem besonders und darein gehört an Doörfern, an

Weilern, Höfen, Gütern, an eignen Leuten— an Gerichten, Steuer,
Fischwasser, zuDorf und Feld, zu Holz, Wasser und Waid u. s. w.

mit allen Rechten, Diensten, Fallen, Renten, Gerichten, Haupt
recht und mit allen Herrschaften, Gewohnheiten und Zubehörden.
Auch das Geleit zu Ilshofen und Hohnhard und zum Wille. Ihre
Einwilligung geben Hr. Jörg Bischof zu Passau, Frau Anna von

Hohenlohe, Hr. Conrads v. Weinsberg Gemahl, des obgenannten

Hr. Ulrichs von Hohenlohe Bruder und Schwester.

Nro. 6. Anno 1399, 29. Jauuar.
Wir Johann Landgraf zum Leuchtenberg und Graf zu Hals

bekennen — daß wir zu kaufen gegeben haben: den Fursten Herrn



Johann und Hr. Friedrich Burggrafen zu Nurnberg — unser Schloß
Crailsheim mit dem Burgstall zu Altenloer und mit allem das zu

Crails heimund Altenloer gehort, das wir innegehabt und genossen

haben; und die Vesten Werdeck mit aller Zugehörung und Flügelau,
Roßfeld, Plofelden, Gerabrunn auch mit allen ihren Zugehörungen,
und den See zu Rodt.

Die obgenannten Stadt, Vesten und Amt Crailsheim und auch

Werdeck das Haus und Amt, und Amt Flügelau, Roßfeld, Plofel
den und Gerabrunn mit allen ihren Zugehörungen, Gerichten, Bän
nen, Halsgerichten u. Zehnten u. Kirchsazen und mit eigenen Leuten und
andern Leuten und Gütern die dazu gehören, Stein, Acker, Wiesen,

Weingarten, Weyher, Muhlen und Muhlstätt, Hölzern u. Wäldern,
Wildbann, Zollen, Umgelden und Gelaiten, Wunn und Waid, Was
ser und Wasserläufen, Fischwaid, Stock und Stein — ob und unter
der Erden nichts ausgenommen — um 26,000 rh. Gulden.

Nro. 7. Amo 1399, 7. Mai.

Wir Johann der älter, Landgraf zu Leuchtenberg und Graf zu

Hals bekennen, daß wir — redlich verkauft und zu ewigem Kauf
gegeben haben — den Burggqrafen von Nuürnberg — die Schloß
Crailsheim, Burg und Stadt, Flugelau und Roßfeld und die Vesten
Werdecke und Pilriete — mit allen Zugehörungen und den Wild
bahn 2 Meilen Wegs um Crailsheim in dem Krais und dazu den

See, Gericht und Kirchsaz zu Roth a. S. u. s. w. Und dess sol
len und wollen wir sie währen, versprechen und vertreten an aller
Statt, fuür freies, lediges Eigen ohne Gefahrde. Dazu — die Veste

Lobenhausen mit ihren Zugehörungen — um 26, 000 fl., der wir
von ihnen gänzlichen und gar gericht und bezahlt seyn.

Und die obgenannten Schloß — Crailsheim Burg und Stadt,
Flügelau, Roßfeld, die Vesten Werdecke, Pielriete und Lobenhausen
mit allen Zugehorungen sollen die Burgqrafen haben und Wir Land
graf Johann und unsere Erben nimmer mehr keinerlei Ansprach ha
ben ewiglich.



so sollten sie stehen in derselben Losung der 500 Pfd. als der Berg
zu Lare. 1336, Donnerstag vor Palmsonntag.

Nro. 4. Anno 1388, 20. Februar.

Wir Alrich und Friedrich von Hohenlohe Gebrüder belennen
schuldig zu seyn dem Landgrafen Johann v. Leuchtenberg dem altern

11,700 rh. fsil. Wir verpfänden dafür „Unser Schloß Kreulsheim,
Burg und Stadt mit Leuten, Guten, Cülten, Renten, Zehnten, Ge
leiten, Ungelten, Dörfern, Weilern, Höfen, Gerichten, Fällen, Kirch
satzen —, mit Fischwassern, Seen, Holzern, Wiesen, Aeckern, Lehen
schaften und Mannschaften und mit allen andern Zugehörungen und
unsern Wildbann 2 Meilen Wegs um Krailsheim im Kreise.“ Auch
soll der Landgraf lösen dürfen die Güter welche sie früher schon von
Kreilsheim versezt haben. — Sie verpfänden ferner das Dorf und

Amt Roßfeld u. sj. w.

Nro. 5. Anno 1398.
Ulrich v. Hohenlohe verkauft für sich und seine Erben an die

drei Reichsstadte Rotenburg, Dinlelsbühl und Hall: — Kirchberg,
Burg und Stadt, und Hohenhard die Veste und dasselbig Amt
mit seiner Zubehörde, dazu Ulshofen und dasselbig Amt mit seiner

Zubehörde — und dazu Alles das, was zu denselben Schlössern

undt Aemtern Kirchberg, Hohnhard und Ulshofen, zu ihnen allen
und zu ihrer jeglichem besonders und darein gehört an Dörfern, an

Weilern, Höfen, Gütern, an eignen Leuten— an Gerichten, Steuer,
Fischwasser, zuDorf und Feld, zu Holz, Wasser und Waid u. s. w.
mit allen Rechten, Diensten, Fällen, Renten, Gerichten, Haupt
recht und mit allen Herrschaften, Gewohnheiten und Zubehörden.

Auch das Geleit zu Ilshofen und Hohnhard und zum Wille. Ihre
Einwilligung geben Hr. Jörg Bischof zu Passau, Frau Anna von
Hohenlohe, Hr. Conrads v. Weinsberg Gemahl, des obgenannten

Hr. Ulrichs von Hohenlohe Bruder und Schwester.

Nro. 6. Anno 1399, 29. Jauuar.
Wir Johann Landgraf zum Leuchtenberg und Graf zu Hals

bekennen — daß wir zu kaufen gegeben haben: den Fursten Herrn



Johann und Hr. Friedrich Burggrafen zu Nurnberg — unser Schloß
Crailsheim mit dem Burgstall zu Altenloer und mit allem das zu

Crails heimund Altenloer gehort, das wir innegehabt und genossen

haben; und die Vesten Werdeck mit aller Zugehörung und Flugelau,
Roßfeld, Plofelden, Gerabrunn auch mit allen ihren Zugehörungen,
und den See zu Rodt.

Die obgenannten Stadt, Vesten und Amt Crailssheim und auch

Werdeck das Haus und Amt, und Amt Flügelau, Roßfeld, Plofel
den und Gerabrunn mit allen ihren Zugehörungen, Gerichten, Bän
nen, Halsgerichten u. Zehnten u. Kirchsäzen und mit eigenen Leuten und
andern Leuten und Guütern die dazu gehören, Stein, Acker, Wiesen,

Weingarten, Weyher, Muhlen und Muhlstätt, Hölzern u. Wäldern,
Wildbann, Zollen, Umgelbven und Gelaiten, Wunn und Waid, Was—

ser und Wasserläufen, Fischwaid, Stock und Stein — ob und unter
der Erden nichts ausgenommen — um 26,000 rh. Gulden.

Nro. 7. Anno 1399, 7. Mai.

Wir Johann der älter, Landgraf zu Leuchtenberg und Graf zu

Hals bekennen, daß wir — redlich verkauft und zu ewigem Kauf
gegeben haben — den Burggrafen von Nürnberg — die Schloß
Crailsheim, Burg und Stadt, Flugelau und Roßfeld und die Vesten
Werdecke und Pilriete — mit allen Zugehörungen und den Wild—

bahn 2 Meilen Weqs um Crailsheim in dem Krais und dazu den

See, Gericht und Kirchsaz zu Roth a. S. u. s. w. Und dess sol
len und wollen wir sie währen, versprechen und vertreten an aller
Statt, für freies, lediges Eigen ohne Gefährde. Dazu — die Veste
Lobenhausen mit ihren Zugehörungen — um26, 000 fl., der wir
von ihnen gänzlichen und gar gericht und bezahlt seyn.

Und die obgenannten Schloß — Crailsheim Burg und Stadt,
Flügelau, Roßfeld, die Vesten Werdecke, Pielriete und Lobenhausen
mit allen Zugehorungen sollen die Burgqrafen haben und Wir Land
graf Johann und unsere Erben nimmer mehr keinerlei Ansprach ha
ben ewißlich.



) Einiges aus dem
COdexX HrTSaugiensis.

Der bekannte von dem litterarischen Verein zu Stuitgart her
ausgegebene Codex hirs. enthaält Einiges, das fur unser Franken

von großer Wichtigkeit ist. Wir verbinden damit eine Notiz der

Kl. Reichenbacher Traditionen.

Erchenbertus de Rotingen schenkte dem Kloster Hirsau (nach

Khuen, Coll. sc. II, 57) zwei Theile von Husen und die Kirche
daselbst ganz, sammt dem Widdumsgute, mit allen Rechten und zwei

Huben in Husfelinhart.
Erckinbertus de Rutingen, saqt der codex hirs. (fol. 32)

— schenkte uns 15 Huben zu Kelwersshusen *æ). Sein Sohn
Diemarus überqab sich selbst mit allem was er von seinen Eltern
geerbt hatte, dem Kloster (Hirsau). Eine hierüber ausgestellte Ur
kunde sagt: Ein Ritter von Röttingen (miles quidam de Rutin-
gen) Namens Diemar, der unter den ersten Kriegshauptleuten (ca-
pitanei principes) in der Provinz Ostfranken (Osterfranka) durch
Abstammung und Besiz in keinem kleinen Ansehen stand und sein

Vermögen nach seiner Eltern Tod in voller Freiheit und ruhiger Si
cherheit besessen hatte; diesee Mann — zum Heil seiner Seele —
ubergab nicht blos Alles, was ihm gehörte, dem Kloster Hirsau —
sondern entschloß sich auch selber in ihre Gemeinschaft einzutreten und
so Gott zu dienen (militare).

Die Grundbesizungen aber, welche er schenkte, und die Leibei
genen sind folgende: In Röttingen an der Tauber in Ostfranken,
in der Grafschaft Mergentheim, wo er sich vorzugsweise aufhielt —
1 salisches Land, 7 Huben und 1 Weinberg. Die übrigen Huben im
gleichen Orte (villa) haben inne, eine Richolff, eine Rihmunt,
eine halbe Adalhert, eine gehört zur Kirche sammt einer zweiten,

welche derzeit in Besiz einer gewissen Frau ist. Der gen. Richolft
hat auch eine Hube in Nasaha **x). Die Huben dieser Manner
gehören nach deren Tod auch uns. Für nachsolgende Huben sind

*) Kalbertshausen, ein Dorf dei Haßmersheim a. R.
**) Nassau.



uns (dem Kloster) die Leute dienstbar, welche dieselben erblich inne
haben: in Röttingen die Söhne Ravenolds 3 Huben und 2 Müh—
len, Megingoz 2 Huben in Rottingen, 3 ad Strute x). Engelward
3 Huben in Röttingen und in Lutenbach *æx) 10 Huben angebau
tes Land und Wald und eine Muhle; Sinebrecht 1 Hub in Rottin
gen; Helprecht O Huben ad Mannheim) und seine Söhne 4 Hub
in HittenheimD, er selbst mit den Söhnen seines Bruders 2 Hu
ben inOffenheim). Andere Guter liegen inRietheim 9), Nasaha 5),

Strute 6), Biherarin?) Argirsheims) Hoferstat). Bei Rint-
bach 10) 103 Huben Ackerland und mehr als 100 — Wald. In
Brunnen 11) 23Huben, inBennendor) 15 Huben, inOchsenfurt 12)
4 Huben salischen Lands nach der Rechnung der ostfrankischen Provinz,
und 2 andere, wo man 60 Morgen auf die Hube rechnet, so daß nach

diesem Maaß 6 Huben sind, wo bei uns 12 gezahlt werden.InOch
senfurt haben wir einen Schiffshafen d. h. eine Fähre (Var), welche 8
SchillingeWirzburger Munze zahlt; beiRitenowa 14)20Huben und vieil
Wald; bei Alpwinesdorff5) 31 Huben; bei Carentzheimi 3
Huben, die Halfte eines salischen Landes und 1 Weinberg; bei an
dern umherliegenden Oertchen (villulas) 10 Huben.

Von all dem gehoren uns zu beliebiger freier Verwendung die

Guüter in Röttingen, Alpwinsdors, Bennendorf, Bronnen, Krenz
heim, Rietenau. Alles Uebrige hat Diemar Dienstleuten zu Lehen
gegeben (elientibus in beneficia). Diese Dienstleute aber mit den

Gutern sind dem Kloster sammt den übrigen Leibeigenen, beiderlei

Geschlechts, durch unwiederrufliche Schenkung uberlassen.

Damit aber die testamentarische Schenkung sicher und unange
tastet bleibe, sohat Diemar, nach weisem Rath, ehe er die Kutte
anzog, nach der villa Rietheim einige Vornehme des Reichs (regni
principes) und viele Bekannte und Freunde zusammen berufen, un—

ter welchen die angesehensten waren: Graf Gebhard von Mainz, Graf
Engelhard von Lobenhausen und sein Sohn Walther, Graf Hein
rich von Rotenburg, Graf Bruno von Wertheim 7); auch Abt Geb
*) Struth.
**) Laudenbach.
1) ?Mannbof dei Caftell? 2) Huttendeim bei Markt Seinsheim. 8) uf

fenhein. 4) Rietheim, auch Riedenheim gen. 5) Nassau. 6) Etruth.
7) Bibereren. 8) Ergersheim. 9) Hopferstadt. 10) Nieder-Rimbach.
11) Neu-? Queck? Eberts-? Hons-? bronn oder Bronn. 12)? ...
13) Ochsenfurt. 14) Rietenau bei Backnang. 15) ? ... 46) Krenz
heim bei Grunsfeld.

7) Wenn nicht die Abschrift, wie wir glauben, falsch ist Pet Bertheim.
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hard war anwesend mit einigen Brüdern. Mit Zustimmung und
Zeugniß aller Anwesenden geschah dann die Uebergabe jener Güter
an den Abt und Fluch und ewiges Verderben soll den treffen, der
die Schenkung antastet. Das geschah 1103, am Sonntaq den 18.
Januar. Die Zeugen aber, welche nebst einer großen Menge Volks
dieß Alles gesehen und gehört baben sind:

Die 4 vorgenannten Grafen,
Ebo und sein Sohn Goswinus de Mergentheim;
Gerunc de Rutingen (Röttingen) und
2 Sohne seines Bruders, Richmunt und Adelbert.
Embrich und sein Bruder Conrad von Raihersheim; (Ret

tersheim bei Weikersheim.)
Gundelo von Pfussech (Pfutzingen bei Weikersheim)
und seine 2 Söhne Bernger und Conrad.
Buceco von Corba; (Korb bei Jagsthausen).
Burckart von Uffenheim (Uffenheim, bairisch)
und seine zwei Sohne
Heéeinrich und Gumprecht von Buchenbach; (Buchenbach an

der Jart im OA. Kunzelsau).
Udalricus und sein Bruder Hartheroeh von Eskendal (Eschen

thal im OA. Oehringen).
Gumprecht und sein Bruder Meginwart von Eckebruck

(Equarhofen bei Frauenthal)
und seine 2 Söhne Adelhoch und Burckart;
Rauénolt von Wiblessheim (Wiebelsheim bei Windsheim).
Sigeloch de Custulare (Kustenlohr bei Uffenheim)
und sein Bruder Marquart.
Adeéloch von Dieffen (abg. Burg bei Neustadt a. d. Aisch)
und sein Sohn Adeéloch
Reginolt von Cubenheim (Kuppenheim bei Rastatt)
und sein Bruder Wignant;
Héeinricus von Harthach; (Harbach bei Equarbofen).
Heinricus von Hildenheim; (? Hüttenheim bei Markt Seins

heim).
Rugger von Hirsslanden; (Hirschlanden bei Leonberg)
Otio von Wingerssheim; (Wingersheim im nördl. Elsaß)
Adelbero von Slierstat; ?

Eberwin von Zimbren; (Zimmern im Zabergau)
Wolffram von Glatebaen; (Glattbach bei Vaihingen)
Otker von Burhach; (Burbach bei Frauenalb)
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Wigpret Volemar von Dagsteten; (Ober-Dachstetten bei

Windsbeim)
Adeélolt von Isinbretssdorf?
Fridrich von Bilrietn; (abg. Burg bei Kroffelbach)
Hartmann, Hartwig, Heinrich,
Salecho von Sintprechtsshusen; (Simprechtsbausen OA.

Kunzelsau)
Ausserdem meldet noch der Cod. hirs.— Strute gabHerr Die-

mar seinem ritterlichen Dienstmann Rudolf zu eigen, wir haben es
aber nachher gekauft. — Auch hier kann nur Diemar von Röttingen
gemeint sein.

Endlich nennt der Cod. hirs. auch noch einen frater Hugo
de Rutingen.

Geba conversa et comitissa de Osterfranken schenkte dem Kl.
Hirsau viele Güter, welche sie mit ihrem Geld erkauft hatte (einmal
mit einem Zuschuß von Abt Bruno). In Frubrechtshusen aber
schenkte sie 12Huben, welche ihr als ein Erbgut zugehört hatten.
Doch bat sie, das Kloster möchte dieses Besizthum ihrem Bruder
Goswin uberlassen um 30 Mark Silbers, was auch geschah.

Endlich schenkte Geba auch noch Kleinodien und kostbare Kir
chengerathe sowie zwei Weinberge, einen inOwensweiler (wo mit
ihrem Geld auch 7 Huben und ein Viertheil der Kirche erkauft wurde),
einen in Fruhrechtshusen (wo liegen diese 2 Orte?).

H. B.

O) Eine Aschhauser Urkunde.

Conradus de Aschehusen, liberae conditionis homo, schenkt
dem Kloster Schönthal curtim suam in Gummerdorf (Gommers
dorf bei Krautheim) enm omnibus attinentiis, pro animae suae
suorumque remedio, und verfüqt ne quisquam heredum — eéean-

dem usurparet. — Testes: major prepositus Gotefridus, Die-
tericus prepositus de Onoldesbach, Conradus prepositus de
Frohurk, Heéeinriens de Nuenbure; Laici: Boppo de Irminol-
teshusen, Rupertus de Darn, Siboto de Zimbere, Alho de
Cottenheim. Ex ministeérialibus: Eccehardus scultetus, Die-
tericus deHohenberc, Rugerus de Hohenberg, Engelhardus
de Bibelrieth, Adelhun, Nidunc et all. Anno MCAXOIV.



Als Conradus de Asch. liberae conditionis homo wird der
selbige bezeichnet in der nachträqglichen bischöfl. Bestätigungsurkunde
von 1214, in welcher unter den Zeugen erscheint Heinricus magi-
ster coquine, Richalmus hacho u. s. w.

D) Verschiedene klösterliche Urkunden.
1) Frauenthal.

Nos Godefridus et Couradus fratres de Hohen-
loch pro salute nostra et nostrorum monasterium femi-
narum cisterciensis ordinis in predio nostro fundavi-
mus cui nomen vallis dominarum imposuimus.— Sciant
igitur universi quod ego CGhodefridus et uxor mea Ri-
chenza, ego quoque Conradus et uxor mea Petrissa,
dicti de Hohenloch, pari voluntate et unanimi con-
seisu universa predia nosstra — in Enbkerspechen et
Munsteren — donavimu. Testes — fratres do-
mus teutonicorum Heinricus de Honloe preceptor —
Ulricus de Durne et Heinricus de Nideche. Domi-
nus Wolfradus de Crutheim, Albertus de Rotensels,
Conrad Ubelin, Conrad Lehe etc. auno MNCOCXXXII.

2) Monheim Gm Hichstadtischen.)
Ego Fr. Volmarus, Commendator domus theut.

per Franconiam, et Fr. Eberswynus, Commendator in
Mergentheim, notum facimus. quod bona sita (in)
Stupach quondam — conventui deMowemeim attinen-tia.. consensu Dom. Kunegund ahbatissaer. et
D. Hiltebrandi Ep. Eystett. ad fratres nostros Mer-
gentheim sunt devoluta. In restaurum, singulis an-
nis. Commendator domus de Mergth. — dabit Con-
ventui de Mowenheim carratam*) vini melioris. de
vinea quae dicitur Seze (7) aut equivalentem.....
Act. 1276, mense martio, apud Mergentheim.

e) Grater wurde dieses „ewige Fuder Vein“ um 145 fI. abgelost.



3) Gnadenthal.
In nomine Domini amen. Ich Adelheid, Herrn Ludwigs

Witwe von Backnang eines Bürgers zu Hall, thue kund, daß ich
mein Gut zu Steinbach uff dem Walde an Gnadenthal geben han,
nach meinem Tod zu einem Seelgeret, mit der Bedingung, daß man
nach meinem Tod von derselben Gült 3 Pfd. gebe zu meiner Jahrs
zeit und meines Wirths, Herrn Ludwigs (um Brod und Wein und
Fisch); 1Pfd. meiner Tochter Ottilie und 1 Pfd. Gerbirge meines
Bruders Tochter. Was noch ubrig bleibt soll meine Tochter Adel
heid haben zu bessern die gemeine Nothdurft. Im Uebertretungsfalle
soll Schonthal das Gut an sich ziehen. Es siegeln — der Abt von
Schonthal und die Abtissin von Gnadenthal. Zeugen: Mein Herr
Bruder Heinrich von Wurzburg und mein Hr. Bruder Conrad der
Capellan. Zu Gnadenthal meine Frau Gutte, die Priorin, meine
Frau Petrisse von Dörzbach und meine Frau Jutte die Schenkin und
die Kusterin Frau Hildegard und Bruder Gerlach.

Diese Urkunde ist ohne Datum, fallt aber ungefähr in die Zeit ums
Jahr 1280; denn bei Wib. 2, 87 wird ann. 1277 dieselbe Adelheidis, re-
lHeta Ludewici de Baggenang genannt. Vor dem Bvaller Scqhuld
heifsengerichte werden ihr eben die Guter in Steindach zugesprochen.

4, Komburg.
Anno 1279. Nos Rubertus de Durne prositemur — quod

lis que vertebatur inter ven. D. Abbatem de Kamberg et
Conradum militem de Nagelsherg super piscatione in Ingel-
fingen amicabiliter est densa quod D. Ahbas nec per nos,
nec per Conradum militem sustinebit impedimentum quale-
cunque super ipsa piscatione sed libere et quiete possidebit
in perpetuum. Et ad hujus evidenciam presentem literam
jussimus conscribi et donavimus Do. Abbati in testimoninm,
sigillo meo communitam.

Dt. apud Forchtenherg Anno MCCLXX nono, feria sexta
ante Galli.

Anno 1305. Ego Conradus de Nagelsperg recognoses
puhlice — me veéelle et debere me tradere et donare Mech-
tildi uxori meae legitime triginta marcas argenti donatione
nuptiarum, quae vulgariter dicitur Morgengab, pro qua pecu-
nie summa, una cum voluntate honorabilis Domimi, Domini
Abhbatis monastéri in Komberg bona suhscripta — videlicet
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sex jugera vinearnm in monte Spiß et torcular ibidem cum
pomeério prope torcular, quae titulo seodi ab ipsa ecclesia pos-
sideo et hactenus possedi, — eidemM. uxori meae titulo pig-
noris dono et trado per presentes quousque summa XXX
marcarum a me vel ah heredibus meis plenariter fuerint per-
soluta. Wipertus de Nagelsberg a predicto Domino Abbate
in feodum reécipiet antedicte Mechtildi meae uxori, nomine
ipsius, titulo curatoris, post mortem meam portando et con-
servando. In quorum omnium robur et evidentiam sigillum
honorab. D. H. Ahbatis Monasterii inKomberg — apponi
procuravi — Datum Anno MICCCV feria sexta post festum
beatorum Petri et Pauli app.

Anno 13 18. Nos Conradus Abhas totusque Conventus
in Kambergk — cum nos et monasterium nostrum preméere-
mur *) debitorum oneribus nec non voragine quantumlihet
usurarum eêt cum aliunde non possemus dicto incommodo sub-
venire, vendidimus an das Kloster Schönthal mansum nostrum
in Westernhusen, qui vulgo Bachsteins Gut appellatur.

Amno 1336. Ich Walther, Schuldheisse gen. von Heymen
hausen und Elsbeth meine Schwester verkaufen Bruder Walther von
Künzelsau, Munch zu Kamberq, ein Pfd. Geldz und 1 Fastnachts
huhn auf unserm Lehen zu Heymenhausen; Wir han gebeten den
Abt von K., daß er sein Insiegel dazugebe wann ihm dasselbe Gut
vor gilt ein Pfd. Wachses zu Zinse. Wir han auch gebeten unsern
Leibherrn Wilhelm ein Ritter von Stetten, zu siegeln ... 1336 am
Tag vor St. Urban.

5) Schönthal.
Xos Krafto de Hohenloch — Rukerus scultetus noster in

Ingelvingen bona sua in Hern uthhusen et Eschenawe ven-
didit an das Kloster Schönthal cum consensu nostro. Testes:
Conradus dets. deNydenawe miles, Rudigerus de Länden-
auwe, Wernherus de CGrewlsheim, Mangoldus dets. Fuirlin,
Heinricus dets Ronlin, Heinricus dets Oechilin ete. cives in
Hallis, Conradus et Waliherus fratres, dicti deHermuthhau-
sen. Ann. 12090.

*) Die Noth war so groß, daß der Konvent 1319 den Beschluß faßte auf
ein paar Jabre das Kloser zu räumen und gaffreun dliche Unterkunft
in andern Klostern zu suchen.
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G) Unterlimburg.

Consirmatio Joannis Episcopi Herbipolensis, qua quae-
dam bona pro sustentatione quarundam matronarum in inclu-
sorio sub castro Limpurg constitutarum per quosdam Deo de-
votas dudum data (quae quidem hona per successum et ma-
litiam temporis adeo fuerant diminuta et extenuata, quod
nulla matronarum earundem inibi ulterius valuerit commode
sustentari) de consensu nobilissimae Dominae Elisabeth, re—

lictae quondam felicis memoriae Domini Friderici, Schenk de
Limburg, ac Domini Conradi ejus nati primogeniti, patro-
num dicti inclusorii — ad benesicium eécclesiassticum simplex
sacerdotale in capella oppidi Geylendorf subh parochia Mun-
stern per Elisabeth et Conradum ejus silium éerectum ac pro
parte dotatum, transseruntur et uniuntur, ab ipsa capella et
capellano ipsius in perpetuum possidenda.

Anno 1417.
1433 werden die Pfarre zu Munster und die Fruhmesse zu Buh

lerzell in die Kirche zu Geildorf transferirt.



III.
Alterthümer und Denkmale.

1) Belsenberg und die in seiner Nähe liegen
den Ruinen der Capelle zum h. Kreuz

von Pfarrer v. Biberstein.

Das gegenwärtige Pfarrdorf Belsenberg in einem engen zwi
schen Ingelfingen und Künzelsau in's Kocherthal ausmundenden
Seitenthale gelegen, ist anerkanntermaßen ein sehr alter Ort, und
scheint in den ältesten Zeiten ein Punkt gewesen zu sein, von dem
aus kirchliches und christliches Leben in einem weiteren Kreise aus
gieng. Gegenwärtig gehören zu der Pfarrgemeinde nur noch die
auf der Ebene zwischen Kocher und Jaxt gelegenen Orte: Hermuth
hausen, Steinbach und Ohrenbach nebst den beiden Höfen Siegelhof
und Rodachshof. In alten Zeiten gehörte aber nach eincr Urkunde
vom J. 1307 auch Ingelfingen und Niedernhall darzu.

Graf Kraft von Hohenlohe schenkte nach dieser Urkunde dem
Stift Oehringen das Patronatsrecht uber Belsenberg mit seinen Fi
lialien, nemlich Ingelfingen und Niedernhall nebst den dazu gehöri—
gen Gütern*x), (et cum siliabus ejusdem scilicet in Ingelvin-
gen et in inserioris Hallis ecclesiis). Indessen scheint die Tren
nung dieser beiden Filialien von der Mutterkirche in Belsenberg schon
bald nach dieser Zeit erfolgt zu sein.

Im Jahr 1335 wird in Ingelfingen, 1336 in Niedernhall eine
Fruhmette gestiftet xk). Dieß war wohl nur der Anfang zur Bil
dung einer selbststandigen Kirchengemeinde inbeiden Orten. Zum

*) S. die Urkunde bei Wibel 2, p. 256.
25) S. Wibel 1, p. 155 u. 170.
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ersten Mal erscheint Ingelfingen in einer Urkunde vom J. 1346 als
eine selbststandige Pfarrgemeinde*æ)) Es wird nach dieser Urkunde

der „ecelesia parochialis Ingelsingen“ (Pfarrkirche J.) vom Pabst
Clemens VI. ein Ablaßbrief gegeben, und vom Bischoff Albert von
Wurzburgq bestätigt, wonach allen denen, die an gewissen Festen die

Kirche zu Ingelfingen besuchen, in Testamenten oder sonst der Kirche
Geld, Silber, Gewander oder Gefasse oder was sonst für Bedürf
nisse schenken würden, ein Ablaß von40 Tagen bewilligt wird; dem

dann der Bischof von Würzburg noch weitere 40 Tage hinzufugt.

Es laßt sich daraus schließen, daß es sich damals darum handelte,

die neu gegrundete Pfarrkirche erst inAufnahme zu bringen, sowie

auch ihr selbst einige namhafte Einkünfte zu verschaffen. Wie ist nun
aber Belsenberq, die Mutterkirche solcher durch ihre Lage viel mehr
begunstigten Orte geworden, die dem wohl damals schon schwach

bevolkerten Oerichen an Volkszahl gewiß immer überlegen waren?
Dieß ist die Frage deren Lösung hier versucht werden und die zu
gleich einiges Licht uber das Dunlel verbreiten soll, von dem die
Anfange des Christenthums in dieser Gegend bedeckt sind. Die Be
deutung Belsenbergs in kirchlichen Dingen kann nicht in ausserkirch
lichen Verhältnissen seinen Grund gehabt haben, sondern muß wohl
in irgend einem kirchlich hervorragenden Verhältniß des Oertchens
begrundet gewesen sein. Dieß scheint unabweislich. Was das ge
wesen sei, darauf maq uns nun das folgende hinleiten.

Woher der Name Belsenberg? Wibel leitet ihn von den a
herum befindlichen Felsen und Bergen,“ ab und denkt also es habe

ursprünglich Felsenberg geheissen. Allein abgesehen davon, daß eine

Veränderung des Ramens Felsenberg in Belsenberg sehr unwahr
scheinlich und ohne Beispiele ist, ruht diese Vermuthung nicht ein
mal auf einem thatsachlich richtgen Grunde; denn wiewohl man von
Bergen in dem stillen und abgelegenen Belsenberg reichlich umgeben

ist, sieht man doch diese Berge nirgends mit Felsen gekront, und wie
steinigt sie auch sein mogen, so fallt doch nirgend etwas in die Au
gen das Felsen ähnlich sieht, denn so kann man doch nicht die vie—

len und langen Steinmauern heissen, die die Bebauung des Bodens
nach und nach zu Tage gefördert hat.

Vielmehr scheint nun aber der Name des Orts mit seiner her
vorragendsten und ältesten Merkwürdigkeit, seiner uralten kirchlichen
Bedeutung in einem engeren Zusammenhang zu stehen; was nicht

*) G. Wibel 83, p. 80.



— 94—
nur an sich schon wahrscheinlich ist, sondern wofur sich auch be
stimmte geschichtliche Anhaltspunkte vorfinden. Am Fuße der rauhen
Alp nicht weit von Tubingen liegt das Oertchen Belsen, dessen Kirche
ein uraltes heidnisches wahrscheinlich römisches Heiligthum ist, das
aber schon im 8. oder 9. Jahthundert in eine christliche Kirche um
gewandelt wurde. Noch findet man an der Kirche in eingemauerten
Steinen deutliche Ueberreste von dem alten Belenus, — Baals —
oder Bel'odiensteæk. Der Name Belsen rührt dort entschieden von
dieser ursprünglichen Bestimmung des alten Kirchleins her. Ist es
nun an und füur sich schon bedeutsam, daß Belsenberg fast den glei
chen Namen hat, einen Namen, der sonst nicht vorkommt, so viel
bekannt ist, und möchte man demnach geneigt sein denselben aus der
aleichen Quelle herzuleiten, so wird das fast zur Nothwendigkeit,
wenn man bedenkt, daß es auch eine wenigstensin die ältesten christ
lichen Zeiten zurückweisende kirchliche Bedeutung für eine weitere Um
gegend hatte, die sich wohl auch nur aus einem alten vielbesuchten
und verehrten Heiligthum herleiten laßt, das, wie das nicht selten
geschah, eben an die Stelle gesezt worden war, wo der alte heidni
sche Gözendienst fruher sein Wesen besonders stark getrieben hatte.
Unter diesen Voraussezungen erscheint es als ein schon gewichtiges
Zeuqniß fur diese Ansicht, daß bei Wibel aus einer Urkunde von
1235 (zugleich der ältesten indes bei Wibel der Name des Orts
vorkommt) **) ein Zeuge aufgefuhrt wird, der sich unterschreibt:
Herricus de Béelzeberc. Die Meinung ist nun zwar nicht, daß
hier dieselbe Wortbildung sei, wie in dem biblischen Beelzebub, denn
die Silbe 2e in Beelzeherc ist wohl teutschen Ursprungs und ist
eigentlich ein Verhalinißwort das zu herc gehört, aber daß der Name
von emem alten Baalsheiligthum hergeleitet werden durfe, das in
diesen Bergen einst gestanden habe, und daßer in den ältesten christ
lichen Zeiten entstanden sei, ist nun doch wohl keine zu gewagte Ver
muthung mehr.

Die zunächst sich aufdringende Frage ware nun: sind denn Spu
ren eines solchen Heiligthum's vorhanden? Mauerüberreste oder sonst
etwas, das auf einen römischen Götzendienst hinwiese, sind hier, so
viel bekannt noch nie gefunden worden; aber wenn demnach ein rö
*) Bei Kupferzell is ein Weiler Belzhag (Belshag, Belshain) ferner ein
Ballenberg (Balinberce) im Badischen. Auch diese Namen weisen auf den
Gott Bal, Bel hin. S. Crautheim u. s. Umgebung v. Schonhuth. G.
112. Anmerk. von O.Sch.

**) W. 2, p. 858.
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misches Heiligthum schwerlich vermuthet werden durfte, so konnte es

ia ein teuisches gewesen sein, da unfsere teutschen Voreltern ihre Got
ter nicht inTempeln anzubeten pflegten, aber dennoch auch bestimmte
Derter hatten, die geheiligt waren. Fragt man sich nun, wo denn
etwa dieser Ort gewesen sem moge, so hat man hiebei wohl nur die
Wahl zwischen der Stelle, wo die gegenwärtige Kirche steht, und
der, wo die Ruinen der alten Capelle zum h. Kreuz sich befinden.
Die Kirche liegt imThal unten mitten im Ort auf der von den bei
den hier sich vereinigenden Bachen gebildeten Landspitze. Eigenthum
lich ist ander Bauart dieser Kirche nur das, daß der Thurm auf
der Westseite derselben steht, sonst verräth sie kein hohes Alterthum,
und scheint jedenfalls spater überbaut und auch mit einem Chor ver
sehen worden zu sein. Wann das Alles geschehen ist, daruber ist
nichts bekannt; vielleicht daß in den Oehringer Archiven Nachrichten
daruber zu finden wären.

Zu der Capelle zum h. Kreuz gelangt man, wenn man den

Berq, an dessen Fuß die Kirche liegt, nordwestlich vom Ort, besteigt.
Sobald man nicht mehr ferne von der Höhe ist, dawo man in ge
ringer Entfernung den Siegelhof vor sich liegen sieht, eröffnet sich
eine Einsenkung des Gebirges, die etwa 100 Fuß und darüber breit
sein maq, und rückwärts von einem steilen unbesteigbaren Felsenkranz
eingefaßt ist, von dessen Fuß bis zur höchsten Höhe des Gebirges
es etwa noch 50 Fuße sein mögen. In östlicher Richtung ist diese
Einsenkung offen, in westlicher aber zieht sich der Felsenkranz rings
herum, so daß er eine etwa 200 Schritt lang sich ausdehnende sack
artig von Felsen eingeschlossene Flääche des Berges bildet. Einen ei
genthümlichen Eindiuck macht dieß Platzchen, es findet sich kein ähn
liches inder ganzen Umgegend. Am Eingang dieses Ortes, da wo
er sich östlich öffnet und die Flache offen in's Thal hinuntersieht, lie
gen die Ruinen der alten Capelle. Sie bestehen gegenwärtig noch
aus einem eiwa 4 Fuß hohen und ebenso dicken Gemäuer, das an
den meisten Stellen noch durch einen steinharten Mortel verbunden
ist, und aus einigen großen, meist aber aus kleinern Steinen zge
mauert ist. Die Langenausdehnung beträqgt etwa 90 Fuß und er
streckt sich von West nach Ost. Die Breite beträgt im Schiff 30
Fuß, der etwas schmälere Chor mit etwa 24 Fuß in der Breite,
nimmt in der Lange nur wenig unter der Halfte des Ganzen ein,
etwa 42 Fuße. Am Ende des Chors, der östlichen Spitze der Ca
pelle, bildet die Grundmauer die Halfte eines regelmaßigen Sechs
ecks, jedes Eck hat noch einen Pfeilervorsprung. Sollte hier viel
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leicht ein Thurm gestanden haben? Merkwüurdig sind an der sudli
chen Mauer des Schiffs der Capelle zwei runde etwa Arms dicke

vöcher, die durch die Mauer durchgehen; ihr Zweck scheint nicht klar,
obqleich die Leute in Belsenberg qglauben, sie hätten ehemals zum
Beichtehören gedient. Sie sind kaum 3 Schuh über dem Boden.

Wenn und Wie die Capelle in diesen traurigen Zustand des

Zerfalls gekommen sei, darüber meldet weder Eeschichte noch Sage
etwas, sowenig als uüber ihre Erbauunq. Daß der Zerfall allmäh—
lig, etwa in Folge der Reformation geschah, konnte vielleicht darau's
geschlossen werden, daß eine der auf hiestger Kirche befindlichen Glo—
cken von der h. Krenzkapelle herrührt, sie ist ubrigens nicht mehr
in ihrer ursprunglichen Gestalt, sondern mußte, was sich alte Leute
noch erinnern können, wegen eines Sprunges eingegossen werden.
Noch lange muß dieß Heiligthum aber in katholischen Gegenden hoch
verehrt gewesen sein, denn noch lange und noch zu Menschengeden
ken fanden sich katholische Wallfahrer dabei ein. Ja selbst in ent
fernteren Gegenden scheint es seinen Namen fast besser als in der
nachsten Nahe bewahrt zu haben, denn es ist vor wenigen Jahren
vorgekommen, daß Katholiken im fernen Oberschwaben nach der
Kapelle z. h. Kreuz bei Belsenberg geforscht haben. Der Aberglau—
ben glaubt noch immer, daß große Schäze dort vergraben seien, wie
denn auch schon oft und viel in früheren Zeiten danach gegraben
worden ist. Mehreie deutliche Spuren weisen darauf hin, daß Ge—

wölbe unter der Kapelle sind. Sonst ist aber keine Spur eines Ge
baudes in seiner Nahe.

Fragt man nun schließlich, ob die Kapelle oder die gegenwär
tige Kirche nach dem allem wohl der Ort des alten heidnischen Hei
ligthums gewesen seien, so giebt es hierüber freilich nur Vermuthun—
gen. Doch scheint die Eigenthümlichkeit des Orts, das hohe Alter
thum auf das bei der Kapelle Alles hinweist, die große Heiligkeit,
die ihr beigelegt wurde, eher für sie zu entscheiden. Nicht unbedeu
tend ist auch hiefür wieder der Name Belsenberg. Deutet er nicht
deutlich auf ein Heiligthum am Berg oder auf dem Berg? das je
tzige Dorf liegt jaganz im Thal, woher diese Hinweisung auf den
Baal am Berg oder zu Berg, als wenn die Capelle darüber ge
meint ist?

Doch wir wollen hieruber nichts entscheiden, wir bescheiden uns
mit dieser ganzen Darstellung auf einen Punkt hingeführt zu haben,
der uns verschiedene Aussichten in die fruheren Gänge der Geschichte
des Christenthums in unserer Kochergegend eroffnete. Möchten Kun
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digere ein Weiteres sowohl über den vorliegenden Gegenstand, als
uber anderes Aehnliche in unseren Gegenden aufdecken, damit vor
der spaten Nachwelt nach und nach der dichte Schleier sich lüfte,
der noch besonders über der Geschichte der Verbreitung des Chri
stenthums in dieser Gegend liegt, das doch allein wie überallhin, so

auch in unsere Gegend wahrhaftiges Licht und bleibenden Segen ge
bracht hat.

2) Denkmale der Kirche zu Weikersheim.

Schon im XIII. Jahrhundert befand sich ausserhalb der Stadt
mauer zu Weikersheim eine Pfarrkirche, aber sie wurde i. J. 1414
abgebrochen, und an ihre Stelle eine Kapelle gebaut. Im Jahr
1419, wurde die jetzige Stadikirche zubauen angefangen. Die Ko
sten des Baus bestritt Conrad von Weinsberq, der Reichserb
kammerer mit seiner Gemahlin Anna geb. von Hohenlohe; er
besaß schon seit dem Jahr 1403 die Herrschaft Weikersheim pfand
weise. Die Zeit des Kirchenbaus ist auf dem linken Pfeiler neben
dem Haupteingang der Kirche auf folgende Weise verewiqt:

Anno dni MCCCCCXVIIII feria scda post Vrbani incept
hoc ops in horè (honorem) sanguinis X (Christi) et
Georgii mr. (martyris).

1) Das interessanteste Denkmal befindet sich linker Hand hinter
dem Pfeiler am Haupteingang der Kirche aussen ander Wand. Es
stellt den Stifter der Kirche mit seiner Gattin, sowie einem Sohn
und einer Tochter dar. Zur Linken knieet Conrad von Weinsberg;
er hat eine Helmkappe auf dem Kopf und einen Ringkragen an.
Eine Brunne (Ringpanzer) geht uüber Arme und Fuße bis zum
Knöchel. Ein Wappenrock ist nicht wahrzunehmen. Hinter ihm knieet

sein Sohn Philipp der Aeltere mit unbedecktem Haupt und gefalte
ten Händen. Seine Armatur ist fast dieselbe, wie die des Vaters,
nur geht uber seine Rüstung noch ein Wappenrock mit sogenannten
fliegenden Aermeln, die am Ellenbogen durchschlizt sind, so daß der
Arm herausragt. Er hat wie der Vater ein Schwerdt am Gurt
hangen. Conrads Gemahlin ist mit einem faltigen bis uber die Füße
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reichenden Gewande angethan, und hat den Kopf bis auf das Ant
liz verhüllt, hinter ihr knieet ihre Tochter Elisabeth, ganz gleich

gürkleidet wie die Mutter. Eine Hafte, ähnlich unsern jetzigen Steck
nadeln (Brochen) halt bei Mutter und Tochter uüber der Brust das
Gewand zusammen. Conrad und Anna halten auf ihren ausge
breiteten Händen ein Bild der Kirche, wie fie damals gewesen.

Mitten inne zwischen beiden Figuren, sehen wir links das weinsberg'
sche, rechts das hohenloh'sche Wappenschild. Die ganze recht ge
lungen zu nennende Darstellung umgiebt ein weder ganz runder noch
spitzer Bogen, eigentlich eine Guirlande von Reben mit Trauben be
hängt. Schade, daß dieses schone Denkmal wegen seiner ungunsti
gen Aufstellung an der Aussenseite der Kirche dem zerstörenden Ein
fluß der Witterung und rohen Menschenhänden zu sehr ausgesezt ist.

Nur ein kleines Schuzdach wurde hinreichen, um es einiger

Maßen zu schuzen, daß es nicht vollends verwittert und zuGrunde
geht *).

2) Innerhalb der Kirche links vom Haupteingang ist ein in die
Wand eingelassener Stein (oblongum). Cin Ritter in Rustung,
ehmals bemalt und reich vergoldet. Ein wenig verzierter Platten
harnisch deckt ihn von der Brust bis zu den Füßen. Auf dem Kopf
tragt er einen zurückgeschlagenen Helm. Wie viel bisser wäre es,

wenn der Helmsturz herabgelassen waäre, denn jezt sieht man nur
noch ein halbes Gesicht, auch die rechte Hand ist verstümmelt, aber

die Linke hält noch kräfigden Griff des Schwerdtes. Die Ritter
figur steht jemit mit einem Fuß auf einem Lowen; beide Löwen ste
hen sich gegeneinander, und haben einen gemeinschaftlichen Kopf,
wie wir es sonst nirgends finden. In jeder Ecke des Denkmals
sind Wappen angebracht: oben rechts die zwei rothen aufrecht ste—

hend von hinten sich gegen einander kehrenden Löwen von Rech—

berg im blauen Feld, links der (helfenftein'sche) Elephant im rothen
Feld, unten rechts 3 Hirschhörner auf rothem Feld (veringisch- nel
lenburgisch- wirtenbergisch?) links 2 uber dem Schild ins Kreuz ge

*) Der kundige Atterthumssreund Hauptmann v. Dürrich, sowie der
geniale Maler Dr. Fellner in Stuttgart, haben vor der Hand durch
getreue Abdildung dieses schne Denkmal der Nachwelt gerettet, und
hboffentlich wird ein thätiges Mitglied unsers Vereins in einer schon
langst verheissenen Schrift mit dieser Adbildung die kilterthumsfreunde
im wirtemberg. Franken bald erfreuen.



legten Balken e). Die Umschrift des Steins, so viel noch lesbar ist,
lautet: A di HCCCC. — jare als an unser lieben

Frawen taäag als sie geboren war starb Wilhelm
von hohen Rechberg ritter dem Got genedig.
Die Jahreszahl ist theilweise abgeschlagen; dem Raum und den

stehen gebliebenen Spuren nach muß noch eine Zahl fehlen v).
Dieses Denkmal soll aus einer Kapelle, vielleicht aus der oben ge
nannten Kirchhofskapelle in die Pfarrkirche versezt worden sein **).

3) An einem Pfeiler der Kirche vor dem Altar befindet sich
auch ein Denkmal, das sich auf die Familie Conrads von Weins—
berg bezieht: es ist ein Basrelief von seltener Kunst, eine Art Ge—

dachtnißtafel für ein fruh verstorbenes Kind aus der weinsberg'schen
Familie, „von Erden poussirt.“ Mitten auf der Tasel in mehr als
halberhabener Arbeit erblicken wir ein Kind fast in ganzer Größe mit
blosem Kopf, und vollen rothen Wangen. Es ist mit einem Rock
lein von Zeug mit goldenen Blumen bekleidet. Mit seinen blosen
Füßen steht es auf einer offenen Schriftrolle, welche also ) lautet:

Da man zalt MCOCOXXXVII jar starb her
heinrich herzog zu sachssen derhochgeboren Frauen

*) Tas sind also die Wappen von Vater, Mutter und den beiden Groß
müttern. Nach Hübner aber hatte Heinrich v. Hohenrechberg, der Sohn
Wilbelms C. UX. Sofie Grasin v. Veringen, zur Gemahlin eine Agnes
v. Helfenstein und auch einen Sohn Wilhelm. Red.

**) Der fruhere Diakenus Getler hat die Zahl mit III. ergänzt. Im
Stadtbuch, wo die sammtlichen Denkmale beschrieben sind, ist es unge
wiß gelassen, ob der Vater oder der Sohn gemeint sei, weilen beide Her
ren von Rechberg, so in der Mitte des funfzebenten Séeculi unserWei
kersdeim inne gehabt, (1449 baben Kraft und Albrecht v. Hohenlohe ihr
W. um 21,000 fl. an Wilhelm v. R. verpfändet Wib. 8, 81) einerlei
Nomen geführt und Wildelm geheissen.“

***) Im Jahr 1483 hatte dieser Wilhelm von Hohenrechberg zu Weilkers—
dbeim eine Stiftung gemacht, in Folge welcher alle Samstag eine Messe
gehalten und das salve Regina gesungen werden mußte. Wib. ,
180. Das ist wodl derselbe Wilhelm v. Rechberg, dessen Denkmal wir
vor uns baben. Also müßte die fehlende Zahl auf dem Stein nicht mitIII. (wo noch keine Rechberge da waren), sondern etwa mit Cerganzt
werden. Wilbelm v. Rechberg konnte dann der nemliche sein, der i. J.
1489 einen paäbstlich en Legaten ermordete. Ueber ihn siehe unsers treff
lichen Gustav Schwabes Romanze in „Neckarseite d. schwad. Alp S.
224 — 26.

HVol. Wibei IV., 100.
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elssen herzogin zu sachssen vnd Fraw tzu winsperg
svn vf Donerstag vor sant bartolmeystage. Des
fselen got barmherzig sey?).
Ueber dem Kinde ist ein reiches weit vorspringendes gothisches

Ornament von kunstreicher Arbeit. An den 4 Ecken der Tafel be
finden sich oben rechts das Wappen von Weinsberq (3 goldne sil
berne Schilde auf rothem Feld), oben links das Wappen von Sach
sen (3 rothe Adler auf schwarzem Feld), unten rechts das hohenloh'
sche (2 goldne Leoparden auf hochrothem Feld), links das leiningen'
sche Wappen (der Reif einer Krone auf schwarzem Feld). UNeber je
dem Wappen befindet sich ein hübsches gothisches Ornament ahnlich

demjenigen, das sich uber dem Haupte des Kindes befindet. Die
Wappen, sowie die Hauptfigur sind gemalt, die Ornamente haben

eine hellgraue Steinfarbe, was sich dem bunten Colorit der Wap
pen und der Figur des Kindes gegenüber sehr gut ausnimmt. Der
Farbenauftrag stammt aus neuerer Zeit, aber ist zuverlaßig nur Wie
derauffrischung fruherer verblichener Farben.

Da die Gedenktafel aus Thon geformt ist, so ware sie schon

darum etwas Seltenes in seiner Art. Betrachten wir die reiche Or
namentik am Ganzen, so darf sie mit allem Recht unter die schön

sten Denkmale der Plastik des XV. Jahrhunderts gezählt werden.

4) Rechts vom Hauptgang steht ein prachtiges Monument, wel—

ches Graf Wolfganq von Hohenlohe noch zu seinen Lebzeiten 1603

für sich und seine Familie setzen ließ. Es ist sammt dem Deckel von
braunem Marmor, auf dem von qleichem Stoff en rélief 5 offene

Helme, und unter diesen das hohenloh'sche Doppelwappen. Das
Monument ist ungefahr 15 Schuh lang, 7 breit und 7 hoch; der

Deckel ruht auf 12 Marmorsäulen. Es hat folgende Inschrift mit
goldenen Buchstaben:

Diß Monument ist von dem Hoch vnd Wol
gebornen H. H. Wolfgang, Grafen von Ho—

henlohe vnd Herr zu Langenburg für Ihre Gna
den, Dero Angehörige und Posterität Leichname603 angefangen worden.

GottGenade vns Allen.
*) Das Stadtbuch sagt über die Person, welche das Denkmal vorstellt:
„ist eines Herzogs von Sachsen und seiner Gemahlin Elsbeth, einer

Tochter des Conrad von Weinsberg, Söhnlein, Heinrich genannt, so

in seiner zarten Kindheit allhier gesorben und begraben worden. GS.
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Auf dem Deckel ist Folgendes zu lesen:

Da man zalt Fünfzehnhundert Jar
Vierzig vnd Sechs geboren war
Der Hoch vnd Wolgeborne Herr
Graf Wolf von Hohenlohe, welcher
zur Hoch vnd Wolgebornen Frau
Magdalena Gräafin von Nassau
Anno sechs vnd siebenzig

Verheyrath hat hochlöblich
Gezeugt sechs Herrn in Ehe-Stand
Deren vier Kriegsobristen genannt,
Auch acht Fraulein Grafin zart
Ein Preiß Hohenlohisch Stammes Art,
Hat Gottseelig weißlich regiert
gemehrt die Grafschaft vnd geziert

inß drei vnd vierzig Jar, dabey
geführt Kirchen vnd Schul-Gebäu.
Sechzehn hundert zehen alhie
den acht vnd zwanzigsten Martii,
seines Alters vier vnd sechzig Jar
Versezet in die Himmlisch Schaar.

Ich weiß, daß mein Erlöser lebt; vnd er wird mich hernach
aus der Erden aufwecken.

Und werde darnach mit dieser meiner Haut umgeben werden,
vnd werde in meinem Fleisch Gott sehen.

Denselben werde ich mir sehen, vnd meine Augen werden ihn
schauen, vnd kein Fremder. Hiob Cap. 19 ).

O. Sch.
nach Mittheilungen des Hrn. Decan Wayer in W.

Wibel 1, 26. GElisabeth von Weinsberg hatte den Herzog Erich v. Sach
senlauenburg geheirathet und lebte spaater als Wittwe in Weikersheim.

5) Auf einer esonders eingefügten Tafel stehen die Reime, jedoch nur
auf der rechten Hälfte der Platte — die Bibelstelle durchlaufend.
Siehe auch Wibel 4, 206.

——
7 *
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3) Einige altdeutsche Antiquitäten.
Von Dr. H. W. Bensen.

In der Gegend von Wildenthierbach und Oberstetten
breitet sich eine nicht unbeträchtliche Fläche aus, von dem Volke „die
Heft“ (Höft, Häft ?) genannt. Dort will man noch Spuren eines
uralten Gebäudes nachweisen, um das noch seit Menschengedenken
gewaltige, uralte Eichen standen. Nach der Volkssaqe wohnte dort
ein adeliches Fräulein, welches die Heft den Ortschaften Thierbach,
Wermuthshausen und Oberstetten überließ und sich in ein Kloster
zurückzog. Das Wichtigste aber ist, daß auf diese Heft die Volks—
sage den Hexentanzplaz für die Umgegend versetzt, was fast
immer auf einen heidnischen Opferplaz hindeutet. Jede Ergänzung
dieser Volkssage und was sich sonst aus Flur- und Salbüchern,
Pfarrbeschreibungen über die Heft auftreiben läßt, wäre mir sehr er«

wunscht. Die urkundliche Rechtschreibung des Wortes „Heft“ ist zu
beachten. Stammt es von „heften,“ „verheften“ d. h. „einverleiben“
s. v. a. „Cinverleibtes Land?“ Was Bundschuh im geograph.
Lexicon II., S. 485 erwähnt, ist mir bekannt. Er erwähnt dieser
Wüstung, die er „Heffe“ nennt, als eines 1200 Tagwerk großen, 9
Orten gemeinschaftlichen Hutwasens. Bei Wermuthshausen wird
erzahlt, daß jeder Einsasse 3 Cichenstämmchen auf den Gemeindewa
sen sezen mußte.

Bei Blumweiler, ohnfern Spielbach und Schmerbach befin
det sich auf einer Trift (zum Theil jezt Wiese und Ackerland) eine

Stelle, welche „die Hundskirche“ genannt wird; das ist eine stock
werktiefe inden Felsen gehauene Vertiefung, unten weiter als oben,
so daß gewissermassen Steinsize in derselben sich befinden, vom leben—

digen Felsen überdacht. Gegen Süden erblickt man den Anfang ei—

nes Gangs im Felsen gehauen, der nicht horizontal, sondern sogleich

in die Tiefe führt, wie es scheint. Cine ziemlich sichtbare Oeffnung
von 3 bis 40 Breite soll nach der Aussage der altesten Männer
in Blumweiler zu einem Gangin die Tiefe führen, welchen sie selbst

in jungen Jahren an 30 Schritt weit verfolgt haben wollen, bis
ihnen ein Schrecken ankam. Diese Felsenöffnung scheint mit einem
gewaltigen, zugchauenen Felsblock verschlossen gewesen zu sein, der jezt

nicht weit davon aufrecht steht. Nach der Volkssage liegt da unten
der „schwarze Hund“ auf dem Schaz. Dieses Alles deutet auf einen
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der alideutschen Opferpläze, wo einst der Frau Hell auch schwarze
Hunde geopfert wurden, wie v. Panzer in seinen Beitragen zur
deutschen Mythologie mehrere beschreibt. Doch ist die untere
Felsenöffnung, d. h.das Loch, womit der Gang zu beginnen scheint,
zugeschüttet. Nach der Aussage zweier alter Manner geschah es, da
mit die Dorfbuben nicht mehr aus Vorwiz hinuntersteigen könnten.—
Thatsache ist es nun, daß ein ganzer Bezirk umher „zur Hundskirche“—
genannt wird, und daß die Bauern in der Nähe keine geringe Scheu
vor dem unheimlichen Ort haben. — Es kommt nun darauf an,
iig zugeschüttete Oeffnung, welche zu dem Gang führen soll, wieder—st In unmbersuchen. Wenn die oben von
ihm gegebene Erzählung richtig ist, somuß er zulezt zu einer Grab
kammer fuhren, in deren Nischen Aschenkrüge und Lampen c. stehen,
wenn sie nicht schon früher geplundert ist. Vor wenigen Jahren erst
hat man bei Randsacker, ohnfern Würzburg, Gang und Grabge
wölbe der Art aufgefunden. —



IV.
Zur Topographie und Statistik.

1) Die Ortsnamen.

Von mehrfachem Interesse sind die Ortonamen, einmal weil je
der Denkende sich gedrungen fuhlt, nach der Bedeutung, nach der
Entstehung solcher Namen zu fragen, und ferner weil ihr Sinn gar
vielfache Notizen über Einzelnheiten aus der Localgeschichte an die

Hand gibt.
So deutet nicht selten der Rame eines Ortes aus antiquarische

Merkwurdigkeiten, z. B.Pfahl auf das Vorbeiziehen des großen rö
mischen Pfahls, der sogen. Teufelsmauer (Pfahlbach bei Oehringen).
Andere Namen erhalten das Andenken an Thiere, welche früher in
der Gegend hausten, z. B. Wiesensteig, an den Wisont, das Elenn
thier; Biberach, Bibersfeld — vielleicht anden Biber, andere wie—

der an Aurochsen, Wölfe, Bären, Falken u. a.m. Sehr häufig
deutet der Name eines Ortes die ehemalige Beschaffenheit des Bo
dens an, oder die Art und Weise, wie derselbe cultivirt worden ist,
so z. B. die Ortsnamen mit Moor, Moos, Ried (sumpfige Gegend)
Rohr (Ort wo Schilf wächst), Wang (ein Wiesenseld), Wag (eine
Wasserfläche, ein See oder ein aufgestauter Fluß) u. dal. mehr; oder
Worte mit — Reut, Greut, Rod (ausgereutetes, gerodetes Land,
namlich spater inder Regel, als die Umgegend, oder Waldland im
Gegensaz zu offenem Felde); ferner Zusammensezungen mit Brand,
Schwand, Gschwend u. dgl. (d. h. Land, welches durch Feuer ge
lichtet und urbar gemacht worden ist). Wieder andere Namen er
halten das Andenken, daß hier Wald gewesen (hard, loh), oder auch,
daß bestimmte Baumarten dagestanden, z. B. Eichen, Buchen, Lin
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den, Espen [Aspach)j, Ahorn [Ohrn], Tanne, Nußbaum u. dgl.
mehr. In andern Ortsnamen hat sich die Erinnerung erhalten an
gewisse Culturen, welche da vom Menschen zuerst oder vorzugsweise
betrieben worden sind c., an die Bestimmung des Orts zum Acker
bau oder zur Jagd, oder für bestimmte Gewerbe (z. B. Ziegelei, Koh
lenbrennerei, Muhlen u. dal. mehr). Für die Geschichte noch wich
tiger sind Namen, welche an Cultusstätten häufig noch aus der Zeit
des Heidenthums, oder doch aus den ältesten Zeiten des Christen
ithums erinnern — (Heiligenbronn z. B.), oder an alte Begräbniß
plaze (z. B. Schelmenäcker, nicht selten genannt) und Aehnliches.
Am wichtigsten aber werden uns Namen seyn müssen, welche auf die
Nationalität der ältesten Ansiedler hinweisen, daß z. B. slavische
Winden oder die von Karz dem Großen bis in unsere Gegend ver
pflanzten Sachsen einen Ort (z. B. Ober- und Niederwinden Win
dischbuch, Windischenhof, Reutsachsen, Sachsenflur) gegrundet haben.

Wohl zu beachten ist, daß, wenn die ursprungliche Bedeutung
eines Ortsnamens ergründet werden soll, nicht die heutzutaqg ge—

brauchliche Form ohne weiteres darf zuGrund gelegt werden. Es
sind mit unsern Ortsnamen ausserordentlich viele Veränderungen vor
gegaugen, indem mehr und mehr Zusammenziehungen, Umlautungen
u. dal. im Munde des Volkes vorgenommen wurden, wozu dann
noch viele orthografische Willkürlichkeiten besonders der neueren und
neusten Zeit lommen *). Wenn einmal die ursprüngliche Bedeutunq
eines Namens unbekannt geworden war,so bildete sie keine Schranke
mehr gegen diese Willkür; zum Glück gestalteten sich die Verwand—
lungen jedoch in der Regel nach gewissen Sprachregeln, so daß der
Kenner die Urform wieder aufzufinden vermag, auch wo nicht etwa
alte Urkunden dieselbe erhalten haben.

Leider befahigt uns weder eine tiefere historische Sprachkenntniß,
noch auch genauere Bekanntschaft mit den altesten urkundlichen Wort
formen zu der Aufgabe, die Ortsnamen des frankischen Wirtembergs
zu erklären. Um jedoch für Andere einen Anstoß zu“ geben, um ei
nen Anfang wenigstens zumachen, wollen wir eine Anzahl von Orts
namen aufführen, welche durch Zusammensezung zmit Eigennamen
(der Eigenthümer, der Bewohner u. s. w.) entstanden sind. Mö—
gen bessere Kenner die Fehler verbessen und das begonnene Werk
fortsezen.

*) So hat erst ein Pfarrer des vorigen Jahrhunderts, hauptsächlich durch
die Schule, die Schreibart GEdelfingen durchgesezt, statt des alten Oettel
siugen.
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Wir beschränken uns um so mehr auf deutsche Namen, weil in

unserem Bezirke weder von keltischen noch von slavischen Sprachre
sten viel zu finden sein wird. Selbst bei Mistlau, des Bensen von
dem flavischem Mjssto Ortischaft ableitet, läßt sich ohne Zwang
an (Mistelowa hieß es einst) Mistel-Au denken. — Was die
Nachweisung der Namen betrifft; so standen uns nur die Verzeich—
nisse alemannischer Namen bei Goldast und Neugart zu Gebot; doch
wird die Verschiedenheit von den frankischen Formen nicht groß sein.

1) au (Aue des —). Bachenau— Bacho. Bardenau — Bardo.
Wittau — Witto. 2) bach (der Ort am Bache des —). Adelbach
— Adalo. Billingsbach — Billung. Rupertsbach— Rupert. Uhl
bach — Ullo— Ulrich. Im Weinsberger Thale z. B. Heimbach —
Heimo. Rappach — Rado, Rapoto. Schwabach — Swab, Swa
bo. Waldbach — Waldo. Wilsbach — Wilo, Willold. 3) berg.
Rechenberg — Reccho. Rudolfsberg — Rudolf. Schrotsberg —
Schrotto. Seibotenberg — Siboto. Trögelsberg — Trogilo. 4)
buch und 5) bruck, z. B.Wolfenbrück, Wolfsbuch — Wolf, wo aber
ebenso gut der Thiername, als der Mannsname Wolf zu Grund lie
gen kann. 6) bronn. Ebertsbronn einst Eberhardobronn. Gera
bronn — Gerhards- auch Gerhiltebronn. Kreßbronn — Cresso.
Rückertsbronn — Rugger. Sandelsbronn — Sandolf. 7) bühl
(Hügel). Emertsbuhl — Emrit, Emmert. Happhuhl — Appo, Happo.
8) busch. Hahnenbusch — Haino. 94) burg. Reinsbürg (aus
Reginsbürg) — Reginzo. 9h) burg. Waldenburg — Waldo, wahr
scheinlicher aber: die Burg im Wald. 10) dorf. Arnsdorf — Arno.
Brunzendorf — Pronzo. Eutendorf — Udo u. Oedendorf — Odo.
Geildorf — Geilo. Liebesdorf — Libo, Libes. Rudelsdorf — Ruodi,
Rudolf. Sindeldorf — Sindolt. Wolpertsdorf — Wolpold, einst
Wolpoldesdorf. 11) eck (Bergecke). Bruneck—Bruno. Werdeck —
Werdo. 124) feld. Gamesfeld — Camo. 12) felden (bei den Fel
dern des —). Bernsfelden — Berno, Bern. Weldingsfelden —
Welding. 13) fels. Leofels — Leo. 14) furt Adolzfurt, einst Adel
hartsfurt — Adelhart. 15) garten. Baumgarten, einst Bongarten—
Bono. 16) hagen. Amlishagen, einst Amelungshagen — Amelung.
Hertlingshagen, einst Hertwigshagen — Hertwig. Rüggershagen—
Rugger. 17) halden. Billingshalden — Billung. Dietenhalden —
Dietone. Konhalden — Cono, Cuno. Oßhalden — Ozo. Rail
halde — Raheil. 18) hard (Wald). Meinhard — Meino. Sitten
hard — Sito. 19) hausen (bei den Häusern des —). Adolzhausen
— Adalolt. Engelhardshausen — Cugelhard. Ettenhausen — Etto.
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Gaugshausen — Gaugo. Gottwolshausen, einst Gottwaltshausen —
Gottwald. Geroldshausen — Gerold. Herbsthausen, einst Herwigs
hausen — Herwiq. Herbershausen — Heribert. Hermuthausen —Ha
rimuot. Hilgartohausen — Hiltigard. Horschhausen — Horseo.
Lampoldshausen — Lampold. Leuckershausen — Liudger. Oggers
hausen — Oiker. Rappoldehausen — Rapholt. Rengershausen —
Renger, Reingerus. Rüggershausen — Rugager. Sichertshausen—
Sicger, Siccart. Simprechtshausen — Simprecht. Wallhausen —
Wallo. Volkershausen — Folcger, Volchard. Wolpertshausen, einst
Wolprechtshausen— Wolprecht. Wermuthhausen, einst Wermbrechts
hausen — Werinpert. Zaisenhausen — Zeizo. 20) heim (der Ort
wo — daheim isth. Elpersheim— Ellpret oder Alpere, Elpere? Igers
heim — Jgimar? Ingershein — Ingiram? Gundelsheim— Gun
dolf. Crailshein — Cralo. Markelsbeim, einst Markolfesheim —
Marculf. Munckhein — Muninc. Oedheim — Odo. Weiklersheim
— Wichard, oder Wighardesheimn — Wighard. 21) hof. Gerberts
hof — Gerbert. Gerhof — Gero. Hezelhof — Hecelo. Hu—
genhof — Hugo. Markertshof — Markwart. Rupphof — Rubo.
Weipertshof — Wipert. 22) hofen (bei den Höfen des —; Dativ
pluralis). Archshosen — Autgart (nach Bensen). Dietenhofen —
Dieto. Frikenhofen — Friccho. Ilshofen, einst Ulleshofen — Ullo.
Geifertshofen, einst Geiselbrechtshosfen — Gisalbret. Ruppertshofen
Rupert. Seifertshofen — Seifrid. Waldmannshofen — Waldman.
23) holz. Löcherholz (die Löcher im Familien-Name). Maätzholz
— Mecco. Wickersholz — Wickart. 24) horn (Bergqspitze). Buch
horn — Buccho. 25) hub. Wäldershub — Wualdo, Waldram?
26) ingen (dieß ist der Dativ pturalis eines nomen patronymicum
auf inc, inq, wodurch der Nachkomme oder sonst ein Angehoriger
dissen bezeichnet wird, welchen der Name benennt. Also: der Ort,
wo die Nachkommen oder Angehörigen (besonders die eigenen Leute)
des N. N. sind); z. B. Cdelfingen einst Oettelfingen — Otholf
Enslingen — Ensilo. Geislingen — Giso, Gisilo. Ingelfingen —
Ingolf. 27) kirchen. Geilenkirchen — Geila, Gilena, auch Geiselnlirchen
— Gisela. 28) klingen. Wittmarsklingen einst Witigersklingen —
Witiger. 20) kreut (Gereut). Wolfskreut — Wolfo. 30) kappel
(Kapelle). Marienkappel. 31) mad. Dinglensmad — Dingolt. 32) mühle.
Heinzenmühle — Heinz, Heinrich. Sixenmühle — Sirt. 33) münster.
Altenmunster? — Alto oder von alt. 34) reut. Alexanders —reut

35) ried. Ottenried — Otto. 36) rod. Atzenroth — Azzo, Ozo.
Euchenrod — Eucharius, wenn nicht von Eichen. Eisenhutsrod —
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Eisenhut, ein Geschlechtsname. 37) ruhe (wo N. ruht). Friedrichs
ruhe. Ludwigsruhe. 38) see. Appensee — Appo. 39) sidel (An
siedlung). Landsidel — Lando (einst Landsidlio). 40) sölden (Haus).
Woilfsölden — Wolf. 41) statt edie Stätte). Funkstatt — Fucco

oder ein Geschlechtsname. Assumstatt und Aßmanstatt — Asoman.

Lüllstatt— Lullo. 42) stegen (beim Steg—). Büchenstegen— Buccho.

43) stein. Bachenftein — Bacho. Bartenstein — Bardo. Loöwen

stein — Leo. Morstein— Moro, 44) stetten (bei der Stätte). Len
kerstetten — Lenger, Lantger. 45) thal. Friedrichsthal. Hessenthal—
Hesso. 46) wald. Eitelwald — Ytel, Eitel. Gantenwald — Ganto.
47) weiler. Connenweiler — Conon. Bernhardsweiler — Bernhard.
Bovenzenweiler einst Bonifaciusweiler — Bonifacius. Eckardsweiler
— Eccard. Etzlinaweiler — Hecilo, Etzel. Leupoldsweiler — Leupold.

Wittenweiler — Wito. Winzenweiler — Winizo. 48) wies, wiesen.

Bowiesen — Bovo. Braunoldswiesen — Brunolf. 49) zell. Bruder
harts ist abgekürzt aus Bruder-HartmannsZelle. 50) zimmern (bei
den Holzhäusern) — Lorenzzimmern.

Bisweilen scheinen Menschennamen kurzweg zu Ortsnamen ge
worden zu seyn, z. B. Hilpert, was auch ein altdeutscher Manns—

name ist. In andern Fällen sind Menschennamen mit Localnamen

zusammengesetzt, z. B.an dem Sall-bach liegen — Meinhardsall —
Meinart. Manqoldsall — Mangqold. Orendelsall — Orendel (der
Name eines Einsiedlers da). Bei Löschen-hirschbach laßt sich an die

Ritterfamilie der Losche denken. H. Bauer.

2) Eine Ortsbestimmung zur Oehringer
Stiftungsurkunde.

In dieser Stiftungsurkunde von 1037 zeugt ein Hugo de
Uregineka, dessen Sitz schon an verschiedenen Punkten Frankens

und Schwabens ist gesucht worden. Ich hielt (Würtb. Jahrb. 1847,
II., p. 175) den Mann fur einen Tübinger und dazu würde passen

eine Notiz des Pfarrers Bossert zu Entringen, daß in diesem Orte
ehedem eine Burg Kraneck gestanden seyn soll.

Diese Angabe ermangelt jedoch einer naheren Begründung.
Dagegen hat folgende durch Vermittlung eines gefälligen



— 109—
Freundes *) von Hrn. Pfarrer Moser in Breitenholz erhaltene Mit
theilung alle Beglaubiqung.

Bei Breitenholz finden sich noch auf der Spize eines Hügels
Spuren von einer Burg Minneck, Mennegg, Megenegge (im ten sec.).
Der ziemlich steile Abhang dieses Burghügels nun, bis zu einem

naturlichen Absatze heißt „Granäcker“ (Lagerbuch), oder nach der
Volksaussprache richtiger: „Kranecker“. An Aecker darf man dabei
gar nicht denken. Es war bis 1766 eine Oede. Damals wurden
einige Stücke „in Granäcker“ urbar gemacht, bald aber blieben sie

wieder ugebaut liegen und das Ganze dient jezt als Schafwaide.
Dem gen. Hrnu. Pfarrer erscheint es als nicht unwahrscheinlich,

daß die Spize des bezeichneten Hügels einst der Kranecker Berg
geheißen, auf welchem späterhin die Burq Minneck erbaut worden —
eine Ansicht, der wir unsern Beifall schenken müßen. Damit aber

offnet sich zugleich die Möglichkeit, daß in weit älterer Zeit schon

einmal eine Burg auf dieser Stelle gestanden, welche den Namen
Kranecke oder Creginecke * *e) getragen. Die Lage des Plazes ist

für eine Burg sehr einladend, wie schon der noch jezt gebräuchliche
Nebenname „Luginsgäu“ bezeugt.

Diese Localität paßt sehr wohl zu einer urkundlichen Notiz,
s. Kindlinger, Münstersche Beitrage III., 72 fl.

Die Grafen von Kappenberg hatten durch eine Tochter der Beatrir
von Schweinfurt, einer von den Erbtöchtern des Herzogs Otto von
Echwaben, in dieser Provinz ansehnliche Güter geerbt und überließen
spater dem Herzoge Friedrich die beiden Schlösser Kreinecke und Hil
derodehusen — Hildrizhausen sammt 2000 Huben. Das muß also

in der oben bezeichneten Gegend gewesen seyn.

Zusleich deutet diese Notiz an, warum in der Familie Hugos —

den wir noch immer fur einen Tübinger Grafen halten — die Be
nennung von Cregineka nicht wiederkehrt. Es war diese Burg auf
irgend eine Weise aus lihrem Besiz gekommen, möglicherweise gerade
gegen Tubingen vertauscht worden.

Bemerkt sey gelegentlich, daß die Grafen von Tuübingen ihr
Pfalzgrafenthum nicht von Gottftied von Calw ererbten (Würtb.
Jahrb. J. c), welcher ja Comes pal. Rheni gewesen ist, sondern daß
sie die schwäbische Pfalzgrafenwürde der aussterbenden Grafen von
DillingenWörth überkamen. H. B.
s) Es sei ihm hier freundlich gedankt.
*) Aehnlich wie aus Megenegge — Minneck geworden ist.

—



V.
Necensionen und Bücher

Anzeigen.

Beiträge zur Geschichte und Genealogie der
Herrn von Aschhausen, Bebenburg, Bielriet,
Klingenfels, Limburg, Langenburg und

Ravenstein.
Von H. Bauer — in den Württemb. Jahrbüchern 1848, J.

Was bisher vom Oberbibliothekar Dr. Stalin in seiner Wurtb.
Geschichte, sowie von Fromm in der Beschreibung des Oberamts
Gerabronn als ausgemachte Sache angenommen wurde, daß das
Geschlecht Wolframs von Bebenburg, des Stifters von Schönthal,
noch bis ins Ende des XV. Jahrhunderts fortgeblüht habe —
eine Ansicht, welche sich auf Schönthaler Urkunden, besonders auf
das Seelbuch (wohl noch aus dem XIV. oder XV. Jahrhundert *)
stuzt — sucht der Verfasser dieser Abhandlung auf muhsamem Wege,
aber auf scharfsinnige Weise zu widerlegen. Nach der bigherigen
Ansicht wäre Wolftam II. des Stistens Sohn, der mit seinem Bruder
Dietrich (Probst zu Ansbach noch im Jahr 1189) urkundlich vom
Jahr 1171— 1178 erscheint, der Fortpflanzer des Geschlechts ge
worden. Wann er zum lezten Mal vorkommt, wissen wir aus keiner

x) Ju seiner jezigen Gestalt ist das Obleybuch erst im 18. Jahrhundert
abg esch lossenworden, s. Wibel, 4, 30. Gerade die Jahrszahl 1317 zeigt,
daß die angeblichen Posteri aufgenommen worden sind aus Veranlaffung
der in Schönthal vorliegenden Schenkungsurkunde von 1847; diese Auf
nahme ins Obleybuch kann aber weit später erst erfolgt sein. H. B.
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Utkun—de anzugeben, aber er könnte wohl bis in das lezte Jahrzehent
des XII. gelebt haben. Wäie dieß der Fall, so würde
der Sprung von ihm bis auf den im Jahr 1250 vorkommenden
Engelhard von Bebenburgq kei; so großer sein — höchstens
fehlt noch ein Glied um die Geschlechtsreihe zu vermitteln. Ein Sohn,
höchstens Enkel Engelhards von Bebenburq wäre dann jener Edle
dieses Namens, der im Jahr 1287 beim Kauf Bielriets zeugite. An
ihn reiht sich füqlich x) der mit seiner Gattin Sophie von Rechberg
im Schönihaler Seelbuch ums Jahr 1347 genannte Rudolph
von Bebenburg, und sein Sohn Engelhard machte dann den Ueber—

ganq **) auf jene Herren Wilhelm und Rudolph von Bebenburg,
welche im Jahr 1415 den Verband mit Schkönthal lösten, in welchem
sie „durch ihre Altvordern seligen“ bisher mit dem Kloster gestanden.

Das Alles verwirft dier Verfasser als urhistorisch, besonders,
weil der Stifter Wolfram und seine Söhne homines liberæ condi-
tionis (Cdelherren) gewesen, die spateren Herren von Bebenbura aber
dem Stande der Ministerialen, der Milites (gewöhnliche Edelleute)
angehörten. Ersteres ist zwar erwiesen, wie denn Wolframs Enkelin,
Agnes, in ihrer Verbindung mit dem Edelherrn Berenger von Ra—

venstein ausdrücklich eine Frau seines Standes (ejusdem conditionis
et nohilitatis) genannt wird, ob qleich deren Mutter Sophie,
Wolframs J. einzige Tochter, es nicht für zu gering gehalten hatte, »xs)
den Ritter Friedrich von Bielriet zum Gemahl zu wählen. Das
Leztere aber scheint uns weniger wichtig zu sein, denn wir wissen ja
aus der Geschichte, daß manche edle Geschlechter im Lauf der Zeit
herabgekommen, während andere geringe zu höherem Ansehen gelangten,
überhaupt, wie man im XIII. Jahrhundert keine so scharfe Unter
scheidung mehr zwischen den Hochedlen und Edlen machte (was ja
der Verfasser selbst Heft II. S. 32 Anmerk. andeutet »av,

—
*) Sogar mit Sicherheit!
2*) Es sind Neffen von ihm.
xs*8) Weit gefehlt. Die Herren von Bielriet sind Denasten und heissen im

Comburger Stiftungsbuch sogarpreclare ingenuitatis W. urt. Bd.
J., 895. Vrgl. df.Zeitschrift II., 80.

va4*) Loco eit. sage ich nur, daß man den niedern Adel damals angefan—
gen dabe, Pominus et nobilis zu nennen. Senst aber wurde
der Unterschied zwischen Dynasten und ritterlichen Ministerialen noch
immer festgehalten, unb ohne die bestimmteste Rachweisung durfen wir
kein unmerkliches Ineinander-Verftießen dieser zwei Stände damals
schon annehmen. Die spätern Herrn von Bebenburg gehörten ganz
zum gewoöhnlichsten Reichsministe rialenStande; wie sehr aber seibst
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Ein wichtigerer Grund, daß die alten Herren von Bebenburg

und die spateren zwei verschiedene Geschlechter gewesen, liegt darin,
daß Wolfram II. der einzige (72) Sohn des Stifters mit 1178 ganz aus
der Geschichte verschwindet, auf was aber der Verfasser gar keine

Bedeutung *) leqt, und daß mit Sophie, der einzigen Tochter des
Stifters, die Güter des Bebenburg'schen Hauses, sich auf Fremde
vererbten, wenigstens die Güter im Jagsssthal. Auf mühsamem Wege
hat dieß der Verfasser aus Urkunden des Klosters Schönthal nach—

gewiesen. Sophie heirathete einen Herrn von Bielriet, mit dem sie
eine Tochter Agnes, aber keinen Sohn Heinrich, Bischof von
Würzburg, zeugte, — denn Bibelriet ist nicht zu verwechseln mit
Bielriet! **) Agnes heirathete den Edelherrn Berenger von Raven
stein (auch bei Ballenbera liegt ein Ort Ravenstein 5) und diese
beiden zeugten eine Sophie, welche von ihrer Mutter (eigentlich Groß
und Urgroßmutter her) Güter bei Bieringen im Jagsthal ihrem
Gemahl Heinrich von Langenburg zugebracht hat, bei deren Verkauf
ans Kloster der Consens seiner Schwiegermutter Agnes von Bielriet
nothwendig ist. Ist es dem Verfasser mühsam gewesen, solcher Ge

die hochstangesebenen alten Kaiserlichen Hofministerialen-Geschlechter,
welche allerdinas allmählig den Donasten sich gleichgestellt haben, noch
im sec. XIII. in der staatsrechtlichen Geltung dem alten Freihderrn
stande nachstehen, das mag ein Beispiel lebren.—Der Dynafte Rein—

bard von Hanaau hatte Adeldeid, die reiche Tochter des vielqeltenden
Kaiserl. Kämmerers Ulrich von Mincenberg gehbeirathet; um aber seine
Kinder durch diese — Misßbeirath nicht irgendwie in Schaden kommen
zu lassen, erwirkte er von Kaiser Rudelph 1273 ein Privilegium, wodurch
dieser die Adeldeid und ibre Kinder edelte (reddimus et donamus
nohbiles); und ausdrucklich wird die Zustimmung der Lurfürsten ein—

geholt zu dieser Kaiferl. Vergaünttigung, wesche Adelheidin — non
nohilem sed à patre ministeriasem genitam — et pueros
redditit et doravit nobhileset ingenuos ac ab omni servi-
tute ministeérialium liberavit — gratia speciali. Vech bestanden
damals allerlei Vorrechte und Ebren ingenuitatis et üheri partaus
und rar noch nicht vergessen eine gewisse Servitus ministerialium.

*) Ich lege Bedeutung darauf, daß ein Dynaengeschlecht von Beb.
vollig verschwindet und mebrfache Besizungen desselden in den Händen
anderer Geschlechter erscheinen, bei welchen auch sonst noch eine Ver
wandtschaft indicirt ist.

*x) Ganz gewiß; aber in jener Schreibung der späteren Ueberlieferung
finde ich eben einen Irrthum. Jener Bischof Heinrich wird ja von B.
und Bebenburg genannt.

*a28) So viel ich weiß, nur ein Rabenftein, d. h. der Ort des früheren
Dochgerichtes.
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stal: nachzuweisen, daß diese Guter Bebenburg'sches Erbgut gewesen

(es konme «ber auch Ravenstein'sches Allod x) gewesen sein) —
so hatte er esnoch mühsamer, *do) nachzuweisen, wohin die üubrigen

Bebenburger Guter gekommen. Mußte der Verfasser im Lezteren
schon kombiniren, so beruhen seine Ansichten über die Beerburg an
die Schenken von Limburg sowie an die Herren von Klingenfels auf
puren Hypothesen, **) in Folge deren der Verfasser freilich auf
manche interessante historische Bemerkungen geleitet wird.

Noch ein Wort auf die Bemerkung des Verfassers in Beziehung
auf die Gattin Wolframs des Stifters, die gegen den Herausgeber
der Schönthaler Chronik gerichtet ist, der den Chronisten nachge
schrieben, daß dieselbe eine von Berlichingen gewesen. Gegen dieß
nur so viel: Mit eben dem Rechte, mit welchem der Verfasser der
Abhandlung die GattinWolframs Eine von Aschhausen nennt, nennen
die Chroniken sie Eine von Berlichingen. Führt der Verfasser für seine

Behauptung an, daß die Bebenburger Besizungen im Jaqsthal auf
eine Beerburg hindeuten, so nehmen wir dasselbe für unsre Ansicht
in Anspruch — sie können so gut berlichingen'sches als aschhauser
Allod gewesen sein! Daruber werden wir seiner Zeit in einer beson
deren Abhandlung Rede geben! Ist Wolframs Gemahlin nur deß
weqen für Eine von Aschhausen zu halten, weil sie gleich hohen
Standes gewesen, so bemerken wir, daß auch bhohe Herren mit
Hasenfleisch vor lieb nehmen, wenn sie kein Hochwild pret erjagen

konnen. Am schwächsten ist jener Grund, daß Wolframs J. Sohn
von jenem Dietrich von Aschhausen seinen Namen erhalten!

O. Sch.) Wenn Berenger, was kaum zu bezweifeln ist, von Ravenstein bei Geis
lingen stammte?7?

*8) Leider feblen eben directe urkundliche Nachrichten, da bleibt nur ubrig,
andere Indicien aufzuspuren und zu combiniren.)
Freilich — wie auch die obigen Ergebnifse; aber doch aus Folgerungen,

von beurkundeten Thatsachen. Die Schenken von Limburg z. B. sind
späterhin Besizer von Bielriet.

Nach der obigen Erörterung über das Standesverhaltniß derDyna
sten zu den ritterlichen Ministerialen wird es keiner Ausführung mehr
bedurfen, warum ich der edlen Jagdpraxis zum Troz an eine Ver
schwagerung mit den ritterlichen Herrn von Berlichingen nicht glauben
kann, und um so weniger, weil in dieser noch heute blühenden Familie
keine Tochter damals schon so bedeutende Besizungen würde einem
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Fremden zugebrach‘ haben. Dagegen ist von mir nachgewiesen worden,
daß es Dyjasten von Aschhausen gab (vgl. Abth. II.; c.), welche
damals ausgestorben sind, der lezte Sprößling Conrad von Aschhausen
wahrscheinlich beerbt von den Herrn von Dürne; eine andere Linie
von den Herrn von Bebenburg. Daß übrigens das Uebergehen
eines Vornamens aus einer Familie auf die andere in jener Zeit oft
kein zu verachtendes freilich unfergeordnetes — Critérium ist, gehört
doch zu den bekannten Dingen. Ein hohes Gewicht lege ich hier so

wenig darauf, daß ich ebenso bereit bin, an die beurkundete Edel—

familie deRosseriet-Rossach anzuknüpfen.

Das genealogische Resultat des crit. Aufsazed ist folgendes
(hypothetische) Schema:

Wolfram JL. von Bebenburg 1140— 1162,
heir.? Eine von Aschhausen oder Rossach————————

Wolfram II. Diietrich Sophie
von Bebenburg v.Bebenbura 1171 —1194, heir. Friedrich v.1171- 1178. con. wircb. prep. onolsb. Bitlriet— 1198.

Heinrich Agnes
v. Bilrietu. Bebenburg v. Bilriet 1214-1224.
Bischof zu Würzburg heir. Berenger von

* 1197. Ravenstein 12214 -16.
——— —

Sophie ? Agnes ?vielleicht eine dritte Tochter —

heir. Heinrich heir. Walther J. heir. Conrad v. Klingenfels
v. Langenburg 1222. v. Limburg. aus d. Krautheimer Edelfamilie.

Bebenburg selbst ist nach Aussterben des Mannsstammes an
das Reich zurückgefallen und mit einer Reichsministerialenfamilie
besezt worden.

H. B



VI.
Chronik des Vereins.

Möchten wir den Mitgliedern unsers Vereins eine Jeremiade
auftischen, wir könnten füglich den Bericht des Jahrs 1850 mit einer
solchen eroffnen.

Wohl sind die Jahre des Sturms 1848 und 1849 fur die
Pflege der Wissenschaften nicht förderlich gewesen, aber doch ist un
mittelbar nach ihnen verhaltnißmäßig eine weit größere Lethargie in
wissenschafilichem Streben eingetreten, als je der Fall gewesen. Wir
betrachten dieß als eine der traurigen Nachwehen der aufgereqten
verhängnißvollen Zeit, die jezt erst eintreten. Ueber den vielen Ver
einen, die nach und nach von selbst zu Grabe gehen, haben auch die
wissenschaftlichen Vereine bei Manchen ibren Credit verloren, und
von Vereins-Versammlungen kann kaum eine Rede mehr seyn, denn
während man in den genannten Jahren über denselben, wenn auch
nicht Essen und Trinken, doch oft den Lebensberuf, ja Gott und
Kirche vergessen, so heißt es jezt bei Versammlungen, wenn je eine
zu Stande kommt, tres faciunt collegium — und man hat die
Ehre, den leeren Bänken die Jahresberichte und gelehrten Abhand
lungen vorzutragen.

Wegen dieser Gleichqültigkeit und Flauheit ist es auch bisher zu
keiner zweiten Generalversammlung des Vereins gekommen, wie es
die Statuten vorschreiben. Doch wird die Zusicherung gegeben, daß
eine solche noch im Laufe dieses Jahrs Statt finden soll, da die
Verhältnisse des Vereins das Zusammentreten wenigstens eines Theils
der Mitglieder längst erheischen. Cine definitive Regelung derselben
ist nöthig geworden, namentlich ist eine neue Wahl des Ausschusses
vorzunehmen.

Durch Abberufung des bisherigen Vereins-Vorstands Herrn
Fromm als Oberamtmann nach Calw ist die Stelle eiens Vorstando
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seit dem 9. Mai 1850 erledigt worden. Referent hat als der bei

Gründung des Vereins erwählte Stellvertreter des Vorstands die

Leitung der Vereins-Angelegenheiten indie Hand genommen, und

nun ein Jahr provisorisch die Stelle eines Vorstands bekleidet.

Schon früher wurde der vom Verein erwählte Sekretär Herr
Gleiß seinem Wirkungskreis entzogen, und Herr Stadtschultheiß

Heim von Kirchberg besorgte provisorisch das Sekretariat. Auch

Hr. Heim hat mit dem Wegzug des Vorstands seine Stelle aufgeqgeben.

Im Einverständniß mit den constituirenden Mitgliedern des Vereins
ist nun dieselbe seit 1880 Herrn Diakonus Bauer von Aalen über—

tragen worden, der, weun auch dem Vereine ferne gerückt, dennoch

mit allem Eifer bisher der Vereins-Angelegenheiten sich angenommen

hat. Da Herr Rath Albrecht von Oehringen, Redakteur des

Vereins, wegen sich haufender Berufsgeschäfte die Redaktion längst

niedergelegt, so hat sich Ref. (für Heft III. und V.) mit Diakonus
Bauer (für Heft II. und IV.) in die Redaktion getheilt, aber so,

daß beide immer im Einverständniß mit Rath Albrecht handeln, als

coustituirendem Mitglied des Vereins.

Durch den Austritt Herrn Assessgrs Bühler von Oehringen
ist die Stelle eines Kassiers erledigt worden. Schon der frühere
Vorstand hat dieselbe vorsorglich übernommen; Ref. verkostet'jeztdas
Angenebme dieses Amts, und hat es biosher keinem Zweiten über
tragen, weil bei keinem Amt sich mehr das Sprüchwort bewährt:
keine Würde ohne Bürde, als bei dem eines Kassiers, nament
lich unsers Vereins. Noch sind Ausstände von der Gründung des

Vereins her einzukassieren; und es geziemt sich doch wohl nicht für
cinen wissenschaftlichen Verein in Pressersmanier die Beiträqge seiner

Mitglieder zu betreiben, bei denen wir jedoch immer noch hoffen, daß

eigenes Interesse fur die Wissenschaft sie zur Abtragung ihrer Ver
bindlichkeit, janoch mehr zu immer eifrigerer Wirksamkeit auch fur
die eigentlichen historischen Aufgaben bewegen wird. Bis jezt läßt
sich aus dem Gesagten ermessen, daß sich die ökonomische Lage des

Vereins immer noch nicht so glanzend gestaltet hat, wie in dem

Jahresberichtvom April 1849 wohl mehr aufHoffnung“ausgesprochen
worden. Ref. muß vielmehr erkläaten: Nur wenn die Einzahlung
der Beiträge pünktlicher eingehalten wird, und die resp. Mitqlieder,
welche bis jezt noch zahlreich genug sind, dauernd an dem Vereine
festhalten, nur dann wird die gegebene Zusage, jahrlich ein wenigstens
8 Bogen starkes Jahresheft mit — 2 Bildern zu liefern, ihre Er
fullung finden können.
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Um die Vereins-Mitglieder zu überzeugen, wie zu jeder Zeit

zweckmäßig und haushälterisch mit den Geldern der Vereinskasse ver
fahren worden, so lassen wir den ersten summarischen Rechenschafts
Bericht folgen, wie er aus den von dem früheren Vorstand mit aller
Punktlichkeit und Treue geführten Rechnungen zusammengestellt

worden 1) Summarischer Bericht
der Rechnung vom 21. Januar 1847 bis zum

U“. Mai 1850.
II. Einnahmen:

Jahresbeitrage der ordentlichen Mitglieder.
Beiträge aus Schulfonds, sowie Erlös von verkauften

J. und II. Heften
Beitrag vom statist. topog. Bureau in Stuttgart

Summa der Einnahmen bis 9. Mai 1850

1I1 Ausgaben:
vom Jahr 1817-1850:

Druckkosten fur die Siatuttte
Fur das Diplom
Druckkosten fur das J. Heft der Zeitschrift.

für das II.Heft
Fur die LithographiedesJ. Hefts

Füur eine gefertigteZeichun
Fur Porto. Auslagen und Bötenlöhne.
Für Briefcoupersee
Für Schreibmaterial
Für Packmaterial
Verpackungskoste .
Auslage des Vorstands auf einer Reise nach Crailsheim
fur den Verein

Bei der Künzelsauer Versammlung dem Rathsdiener.
Transport der Vereinsrecxistratur sammt Kasse

0606

Abschlauß: Einnahme
Ausgabe
AktivRest

.
134
33

73

9
5

&
Sil

33

kr.

24

36

12
24

255 368

52
12
10
38
54
12
26
3

42
58

2

31
30

20
33
20
16

welchen Kassenvorraih Ref. beim Abgang des früheren Vorstands
ubernommen, und später in Verrechnung bringen wird

ro 1847
Jahresbeiträge sammt Eintrittsgeldern
Beitrage ausSchulfondd

pro 1848i
Fur Abschriften *
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2) Ueber den Stand derMitglieder des Vereins

haben ir zu berichien:
Zur Zeit der erichts-Erstattung zum zweiten Heft (29. April

1849) betrugdie Zahl der ordentlichen — Beitrag leistenden—Mit
glieder — 96. —Bazu3 Chrenmitqlieder — 99.— Von diesen
hat der Verein 18 Miiglieder verloren: 5 durch Wegzug, 5 durch
Austritt aus erheblichen Grunden, 8 durc den Tod. Unter den
letzteren habenwir besonders den Verlust desehrwürdigenHrn.
Pfarrers Th. Weis von Schmerlenbach(bei Aschaffenburg), sowie
des edlen Freiherrn Carlv Adelsheim, Redierungsraths zu
Mannheim,zu beklagen. WVon dem ersteren ird unsre Zeitschrift in
spateren Heften Zeugniß geben, wie er noch im hohen Greisenalter
eifrig für fränkische Geschichte gesammelt undgeschrieben;des andern
wird schon das folgende Heft als eines der ersten Förderer des
Vereins und Geschichtsfreunds ehrende Erwahnung thun.

Zum Ersaz hatder ereinin lezter Zeit wieder 18 neue Mit
glieder gewonnen. Außerdem sind noch 16 Ehrenmitglieder zu den
früheren gewahltworden. Der Personal-Stand ist dermalen folgender:

1. Ehren Mitglieder:
Ihre Durchlauchten, di Herren

Fürst G eorg zu Löw enstein-Werthei m,
Fürst Friedrich Carl Josef zuHohenlohe-Waldenburg,
Fürst Hugo und
Fürst Felixzu Hohenlohe-Oehringen,
Friedrich Wiihelm Alexander Ferdinand, Graf von Wirtemberg.

Die Herren:
v. Aufseß, Hans, Freiherr,k. bKamerer zu Afseß.
v. Bayer, Direkiordesbadischen Alterthumsverems zu Baden-Baden.
Baur, großh. hessischer Archivarzu Hessendarmstadt,
Bensen, Dr., k.OberlehrerzuRothenbürg a. d. T.
BoöhmerDr. „iadtbibliothekaru Frankfart,
Contzen, Dr., Professor der Geschichte zu Wurzburg,
Höfler, Dr.,k. b. Archivar zuBamberg,
v. Kausler; k. w. Staatsarchivar zuStuttgart,
Krieg von Hochfelden, Oberst und Adjutaut S. k. H. des Groß

herzogs von Baden,
v. Laßberg, Joseph, Freiherr,Kämmerer,und Matheserritter, Ne

stor der schwabischen und fränkischen Ritterschaft, auf der alten
Meersburg am Bodensee,

Mone, Dr., Direktor des badischen Landezarchivs zu Karlsruhe,
Reyg Dr. Jur. und Professor, Miglied der würt. Stande

ammer,
v. Stählin, Professor, Oberstudienrath und Oberbibliothekar zu

Stwitqart,
Wilhelmi, Dekanzu Sinsheim, irektor der Alterthumsgesellschaft

daselbst, und Ehrenmitglied aller historischen und antiquarischen
Vereine. J

19 M.
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II. Constituirende Mitglieder:
Albrech t, Rath und Archivar des Gesammthauses Hohenlohe,
Banuer, H. Biakonus zu Aalen, prov. Sekretär des Vereins,
Fromm, Ober amtmann zuCalSchonhuth, O.Pfarrer zu Wachbach, prov. Vorstand des Vereins.

4 M.
III. Ordentliche Mitglieder:

Die Herren:
v. Adelsheim, C. J., Freiherr,k.w.Major a. D. zu Mergentheim,
v. Alberti, Rechtsconsulent zu Kunzelsau,
Baumann, Buchdruckerei-Inhaber zuOehringen,
v. Bauer, Direktordes k. Gerichtshofs in Ellwangen,
Berg, Dr. Med, OberamtsarztundRath zu Kirchberg,
Beucrhein, Präzeptor iu Kirchberg,
v. Biberstein, Pfarrer zu Belsenberg,
Bosch, Stadtpfarrer zu Kirchberg,
Braun, Stadipfarrer zu Niedernhall,
Brogniart, Domänenrath zu Bartenstein,
Brorbeck,Pfarrer zuReinsbronn,
BurgerPfarrer zu bersteinach,
Bürger, Pfarrer zu Alißhaqen,
v. Craiisheim, Adolf, Freiherr auf Küchelhof bei Kunzelsau,
Cellarius, StadtpflegerzuOehringen,
Cleß, Pfarrer in Sontheim a. d. Brenz,
Cläs, Benefiziat zu Siadt Lauda in Baden,
Danquard, Pfarrer, d. Z. zu Krautheim in Baden,
Diettrrich, Postsekretär inMergentheim,
Dietzsch,Stadtpfarter in Oehringen,
Dreher; Stadtschultheiß in Creglingen,
Engel, Präazeptor in Kirchberg,
Ebert, Cantor in Wachbach,
Eichhorn, Apotheker zu Krautheim in Baden,
Elling er, Rechtsconsulent zu Mergentheim,
v. Eyb, Eduard, Freiherrt, k. w. Revierförster zu Dorzbach,
Faber, Dr. Med,, Oberamtsaizt in Schorndorf,
Fortenb ach, Domänenrath zu Weikersheim,
G antz, Forsimeister in Oehringen,
Geist,Pfarrer und Schulinspeltor zu Laudenbach,
Gleiß, DomanialAssessor in Oehringen,
v, Gra ff, Stadtschultheiß in Neuenstein,
Grochopf, Pfarrer in Steinkirchen,
Goller, Pfarrer in Untermünkheim,
ager, Stadtschultheißin Hall,
ammer, Rechtspraktikant zuOehringen,
elffer ich,Diakonus zu Hall,
ochstetter, Oberamtmann in Gaildorf,

Hochstetter, DomanialAssessor in Kirchberg,
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och stetter, Pfarrer i Freudenbach,ocken meier,Oberamtsgerichts-Akuar in Neresheim,Söring, Dr. Med. und Oberamts-Wundarzt zu Mergentheim,qufmann, Architekt in Mergentheim,Kehrer, Domänenrath inKirchberg,Kern, Pfarrer in Stuppach,Klumpp,Dr. und Hofrath zu Stuttgart,

Koch,Kaufmann in Oehringen,Knoll, Professor in Mergentheim,König, Rentaämtmann in Mergentheim,
Krauß, Dr. Med., HoftathundOberamtsarzt zu Mergentheim,Logner,Dekan zu Ämrichshaufsen,Leffer, Gefallverwalterzu VDöttingen,
Ludwig, Pfarrer zu Waldmannshofen,Mangoldt,Hofrath in Oehringen,Märklin, Domanigl-Assessor zu Bartenstein,Mayer, Dekan in Weikersheim,
Mauch, Oberrentamtmann in aildortf,
Mayer, Pfarrer in Triensbach,Merz, Dr. tadtpfarrer inHall,Mittler, Diakonus in Creglingen,
Mutschler, Pfarrer in Schmerbach,Mühlr, Stadtpfarrer in Langenburg,
v. Müller, John, Baron, zu Kochersteinsfeld,
Ostten, Pfarrerin Zeilitzheim in Bayern,
v. Pfiter,Oberamtsrichteraußer Dieust zu Mergentheim,Rieqel,Pfarrer zu Braunsbach,
Röser, Dr. Med, Hofrath zu Bartenstein,Roser, Pfarrer in Eipersheim,Rösch,Dr.Med., Oberamtsarzt in Gaildorf,
Runkel, Apotheket inKünzelsan,Seeger, Lehrer zu Wachbach,
Schüster, Domänenrathzu Langenburg,
Schauder, Pfarrer inRoth,
Schauppmai«éer, Oberrentamtsgefällverwalter in Gaildorf,Schliz,Moriz, Jur. Cand. in fitzingen,Schöpfer, Obcramtmann in Künzelsau,
Sucro, Apotheker inKirchberg,Welsch, Pfarrer in Ruppertshofen,
Weinland, Pfarrer inBrettheim,Witt, Pfarrer inBächlingen,Winkelmann, Apothekerin Oehringen,“
Wöllhaf,Kameralverwalter in Ellwangen,Wullen, Pfarrer inVichberg.

87 M.
Hiezu kommennoch

s Atuen pym stauist. torogr Bureau zu Stuttgatt 1 Altie vonder Capitelsbibliothek Amrichshausen, 1 Allie von der fürstlichen Bib
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liothek zu Kirchberg, 3 Aktien von den Schulen: Wachbach, Marlach,
Waldmannshofen.
Im Ganzen 106 Mitglieder, und 97 Altien.

3) Thätigkeit des Vereins.
Diese bestan bisher in den rbeiten einzelner Mitglieder zum

Zwecke der Herausgabe unsrer jahrlich ineinem Heft erscheinenden
historischen Zeitschrift.Leider haben sich bisher nur wenige Mitglieder
an diesen Arbeiten betheiligt, ob es gleich nicht an Kräften fur den
Anbau' der vaterlandischen Geschichte in unsrem Verein fehlt. Und
doch ist die einHauptzweckbeiGründung unsers Vereins gewesen,
daß ein jedes Mitglied nach seinenKräftenein Scherflein voñ seinem

Wisen beitrage und wennes auh nur in intetessanten historischen
Noitzen von kleinere Umfang bestehen sollte, die füt unste Zeitschrift
sich eignen. icht alle Friunde der Geschichte baben Lust und ähig—
keit, große Aphandlungen mit einem gelehrten Apparatezu liefern —
auch kleinereBeiträge sind uns willkommen, und geben dann ein
schönes Zeugniß von der vielseitigen Thätigkeit unsrer resp. MitgliederfürdieZwecke desVereins. So wurde dann auch jene Mannig—
faltigkeitin unsrer Zeitschrif gefördert,welche um so mehr das Inte—
resse eines großeren Leferkreises gewinnen könnte.

Jedoch, ob sich gleich nach Verhaltniß immer nochzu wenige
Mitglieder an den Arbeiten für die Zeitschrift de Vereins betheiligt,
so ist dech dieHerausgabe derselbennie in Stocken gerathen, denn
wohl 6 Mitglieder haben immer reichlich die Zeitschrift mit ihren
Beitragen versorgt.Wenn wir doch min der Herausgabe derJahres—
hefte in Rückstand gekommen sind, so war nicht diemangelnde Thä—
tigkeit jener Mitgliede Schuld daran, sondern das Unzureichende der
paraten finanzielle Mittel, die oft kaum hinreichten, um die Druck
kosten eines Jahresheftsin geringer Ausstattung mit Sicherheit zu
decken. Wir werden übrigens streben, das Versäumte redlich nachzu—

holen, denn noch im Laufe des Sommers sol das ahresheft pro
183 1erscheinen, welches sich bereits unter der Presse befindet. Sofort
soll immer in den ersten Monaten eines neuen Jaährs der laufende
Jahrgang ausgegeben werden, um denverehrlichen Mitgliedern den
Gruß des Vereins zu bringen, und ein kraftige Lebenszeichen zugeben,daß er noch estehe, bluhe,wachse, und gedeihe. Denn das
jei kund und zu wissen, unsern Freunden, aber auch uusern Verklei
nerern, daß der histrsche Verein für daswüritember—
gische Franken keine Eintagsfliege seyn will, sondern ein fester
Bund deutscher Manner und Vaterlandsfreunde, die ich vereint
haben, zu sammeln und u forschen, zunächst freilich für die Geschichte
der Marken, innerhalb deren siewandeln, eben damit aber zugleich
für die des ganzen deutschen Vaterlandes, das leider nur in der
Geschichte noch groß und einig ist. Es ist ein Verecin, der dauern
wird, wenn auch der eine oderder andere noch sich treulos von ihm
wenden sollte! Denn auch Wenige, wenn sie begeistert fur ihre Sache
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sind, konnen ein Banner festhalten, daß es nicht untersinlt und zu

Schanden wird.

4) Verbindung mit andern Vereinen.
Eine weitere Thatigkejt des Vereins bestandin dem lebhaften

Verkehr, der in dem letzten Jahre wie mit den historischen Vereinen im
Suden und Norden Veutschlands,so mit denen der Schweiz ange

knüpft worden. Wir halten dieß für einen Hauptzweck der Vereine,

daß sie, die kleineren wie die größeren, mit kinander in Verbindung
treten, und sichgegenseitig die Hand reichen zum Anbau der vater
landischen Geschichte; denn nurmit vereinten Kräften kann etwas

Gedeib liches geschehen. Wir freuen uns, berichten zu konnen, daß

wihtige Vereine in allen Himmelsgegenden den Handschlag unsers

erst werdenden, und mit geringen Mitteln ausgestatteten Vereines

freundlich angenommen haben. Die auswartigen Vereme, mit denen

wir seit dem Jahr 1850 in Verkehr und Schriftenaustaufch getreten,

sind folgende:
L. Historischer Verein für das Großherzogthum Hessen zu Darmstadt.

LII. Alterthumsverein für das Großherzogthum Baden zu Baden.

III. Verein zur Erforschung der rheinischen Geschichte und Alter
thümer zu Mainz.

IV. Historischer Verein der Oberpfalz und von Regensburg zu

Regensburg.

V. Historischer Verein für Schwaben und Neuburg zu Augsburg.

VI. Das Tirol'sche Ferdinandeum zu Insbruk.

VII. Voigtlandischer alterthumsforschender Verein zu Hohenleuben.

VIII. Verein für Meklenburgische Landeskunde und Geschichte zu

Schwerin.
IX. Historischer Verein inOberfranken zuBamber.
X. Historischer Verein der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Un

terwalden und Zug zu Luzern.

XI. Historischer Filialverein zuNeuburg a. d. Donau.

XII. Hennebergischer alterthumsforschender Verein in Meiningen.

XIII. Historischer Verein von und für Oberbayern zu Munchen.

XIV. Gesellschaft zur Erforschung der vaterlandischen Denkmale

der Vorzeit zu Sinsheim.

XV. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften in Görlitz.

XVIL. Die antiquarische Gesellschaft zu Zurich.

XVII. Verein für hamburgische Geschichte.

XVIII. Geschichts u. Alterthumsforschende Gesellschaft desOster
landes zu Altenburg.

XIX. Verein fur (Kur) hessische Geschichte und Landeskunde.



— 123—
Rechnen wir zu diesen Vereinen diejenigen, mit welchen wir

schon früher in Verbindung getreten, namlich:
XX. Historischer Verein von Mittelfranken zu Ansbach;
XXI. Historischer Verein von Unterfranlen und Aschaffenburg

zu Würzburg;
XXII. Wurttembergischer Verein für Alterthumskunde zu Stuttgart;
XXIII. Verein für Kunst und Alterthum zu Ulm;
XXIV. Alterthumsverein im Zabergäu;
XXV. Verein für Vaterlandskunde zu Stuttgart; —

so stehen wir bereits mit 25 theils inlandischen, theils auswartigen
Vereinen in freundlichem Verkehr und Schriftenaustausch.

In Folge dieser Verbindung mit den genannten historischen
Vereinen sind uns schon werthvolle Geschenke anBüchern und Ku—
pfetwerken zugekommen, welche nun

5) Die Bibliothek des Vereins
bilden.

Wir haben erhalten:
Von dem Verein J.:

1) Archiv für hessische Geschichte und Alterthumskunde, Bd. IV. -VI.,
M Urkundenbuch des Klosters Arnsburg, 3 Bdec.,
3) Neue Beitrage zut Geschichte Philipps des Großmüthigen,

herausg. von E. Duller,) Regesten zur Landes und Ortsgeschichte,
5) Periodische Blatter,
6) Chronik des Vereius.

Von dem Verein ILI.:
Schriften der Alterthums-und Geschichts-Vereine zu Baden und
Doaueschingen, L. bis IV. Jahrgang nebst 3 Heften Bilder—
afeln.

Bon dem Verein LII.:
1) eitschrift des Vereins für rheinische Geschichte unAlterthümer,
IJ. Bdo 1—-3 Heft,

2) Abbildungen vonÄlterthümern des Mainzer Museums, J. Grab
stein des Blussus.

Von dem Verein IV.:
Verhandlungen — neue Folge, J.-V. Band. Zwei Bände
enthaltendie Geschichtedes Regensburger Doms mit vielen
Bildern.

Von dem Verein V.:
Combinirter Jahresbericht für 1847/18 und 1849/50.

Von dem Verein VI.:
1)Neue Zeitschrift des Ferdinandeums fur Tirol und Vorarlberg,
I. bis XII. Bd.,

2) Statuten.
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Von dem Verein VII.:

1) Jahresberichte 18., 14., 16. 17., 18., 19., 20. 21., 22., 23., 24,
2) Plendisteria e. c. desc. Adler.

Von dem Verein VIII.:
1) Jahrbücher,J.— XV. Bd., 2de. Register,
2) Meklenburgisch Urkunden, 3 Bde.,
3) Andeutungen über di Grabalterthümer Meklenburgs,
4) Instruktionen für Aufgrabungen,
5) Erster Bericht uüberdas Antiquarium zu Schwerin,
6) Chr. Lud. Lislows Leben von Lisch,
7) Berichtigung u. s. w. von Lisch,
8) Statuten des Mellenburgischen Vereins,
9) Graf Heinrich 24. v.Reußzu Köstriz und Herzog Carl Leopold

von Meklenburg Schwerin, herausg. von Lisch.

Von dem Verein IX.:
Frauken, Schwaben und Bayern. Eine Rede von Dr. C. Höfler.

Von dem Verein X.:
Der Geschichtsfreund, VI. Bd.

Von dem Verein XI.:
Collektaneenblatt fur die Geschichte Bayerns, XIV. u. XV. Jahrg.

Von dem Verein XII.:
1) Beiträge zur Geschichte des Alterthums, II. IV., V. Bd.,
2) Hennebergisches Urkundenbuch, 2 Bde.,
3) Die Ahnherrinnen deutscher Regentenfamilien aus dem Hause

Henneberq,
4) Programmezur 10., 13., 14., 15. Jahresfestfeier des Henne

berg. Vereins,
5) Statuten.

Von dem Verein XIII.:
1) Oberbayerisches Archiv fur vaterländische Geschichte, XI. Bd.,

1. und 2. Heft,
2) Zwolfter Jahresbericht.

Von dem Verein XIV.:
1. bis 13. Jahresbericht.

Von dem Verein XV.:
Neues Lausitzisches Magazin, XXVII. Bd., 1., 2., 3. Heft.

Von dem Verein XVI.:
Sechster Jahresbericht und:
Mitiheilungen der antiquarischen Gesellschaft zuZürch, Heft 15., 1851.

Von dem Verein XVII.:
seiner Zeitschrift II. Bands 1.—4. Heft u. III. Bands 1.—3. Hest.

Von dem Verein XVIII.:
1) Mittheilungen desselben, III. Band, 1., 2. Heft,

Jahresoberichte 1847— 1849,
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3) Ueber die heidnischen Opferplätzeund Ringwalle vonDr. Back,
4) vgy gzrericht des Vereins zur Verbreitung guter Volksschriften,

7., 8., 9.Hefi,
5) Ueber den Unterschiedhder Stande,
6) DieHerbstversammlungder pomolog. Gesellschaft zuAltenburg, 1848.

Von dem Verein XIX.:
seiner Zeitschrift BandJ.— V. und Supplementbände J. — IV.,

Von dem Verein XX.:
Jahresberichte, 15., 16., 17., 18.

Von dem Verein XXI.:
Archiv, X. Bd., h., 2., 3. Heft.

Von dem Verein XXII.:
1) Von seinen lunstvollen Jahresheften 3—5, nebst

dem3. und 4 Jahresbericht,
2) Die Heidengräberbei Lupfen,
3) Schriften des würtemb. Alterthumsvereins, J. Heft 1850.

Von dem Verein XXIII.:
Verhandlungen des Vereins für Kunst und Alterthum. 6. Bericht

mit hHeft Illustrationen, fol. 7. Bericht 1850.
Von dem Verein XXIV.: —

Jahresbericht, 2., 3., 4.
Von Privaten sind der Vereinsbibliothek folgende Werke als

Geschenke zugekommen:
Von HerrnDr. Böhmer, unserem verehrten Ehrenmitgliede, die
Prachtausgabe stines Werks:
Die Regesten des Kaiserreichs von 1198— 1254. Neu bearbeitet.

Stuütigart 1849.
Von Herrn Professor Contzen:
Die Geschichtsschreiber der achsischen Kaiserzeit, von M. Th.

Contzen. Regensburg 1837.
Von dem Freiherrn von Stillfried-Rattonitz, k. pr. ViceOber

ceremonienmeister:
1) Die Burggrafen vonNurnberg im XIII. Jahrhundert, von

R. Freiherr von Stillfried-Raftonitz. Gorlitz 1844,
2) Der gräflich fürstlich königliche Stamm der Hoheuzollern, von

Th. Marck. Hechingen 18149.
3) Geschichte derehmal. BergfesteHohentwiel.3. Aufl.Tuttlingen 1812.

Von O. F. H. Schönhuth, dem Verfasser:
1) Chronik'des Klosters Reichenau im Bodensee. Constanz 1834,
2) Ritterburgen des Höhgaus. onstanz 1833,
M Bergbüchlein von Hohentwiel. Tuttlingen 1840,
5) Geschichte Wurttembergs und des Hohenloher Landes im Zeit—

alter deReformation 1835,
6) Conrad Widerhold, der treue Commandant von Hehentwiel.

2. Auflage. Tuttlingen 1844,
7) Krautheimund seine Umgebungen. Mergentheim 1846,
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8) Chronik der eymaliqen Deutschordensstadt Mergentheim, 2.Aufl. 1850,
9) Crezun und seine Umacebungen. Mergentheim 1846,
10) Ehronik des Kloster Schoönthal Mergentheim 1850,
11) Mergentheims Umaebungen. 1845,
12) Das miitler Jagsithal. 1844,
13) Monatrosen, Blatter fur Belehrungu. Unterhaltung. 5 Jahrgänge,
14) Das Nibelungenlied nach derLaßberqg'schen Handschrift mit

Worterbuch und Cinleituna. Heilbronn 1840,
15) Das Ordensbuch der Ritter vom' deutschen Hanse S.Marien zu

Jerusalem, nach der ältestek Urkunde herausgegeben. Heilb. 1846,
16) Gutenbergs Archiv oder Sammlung für Kunde deutscher

Vorzeit in allen Beziehungen. Nr. J.IV.,
17) Comurger Chronik von · Widemann, nach der Handschrift her

aueben, samtBeschreibung der Comburger Denkmale,i) In Vahhee dithnat ven Hers Sacho, neu heraus—
gegeben mit, Bemerkungen. 1846,

19) Geschichtedes Ritte Götzvon Berlichingen,
20) Wilhehm ell, eine Geschicht der Vorzeit. 18833,
21) Herzoq Upich auf Hohentwiel. Wahrheit und Dichtung. 1834,
28) Graf Huhhri von Calw. 1812,
23) Der Ciausner bei der Steinkapelle 1813,
24) Die Jungfrauim Wappen, eine Sage der Vorzeit. 1843.

Endlich von Helfk Bauer in Aalen:
Wibel, hohenlohesche Kirchengeschichte. Tom. II.Codex diplomaticus.Soilie aber diese, bis jetzt aus etwa 150 Nummern bestehende

Bibliothek durch Zusendungen von den mit uns verbündeten errinen,
so wie durch Gaben einzelner Mitglieder in nächster Zrit einen stär—
keren Zuwachs erhalten, so wird in den folgenden Jahresheften ein
fötmlicher Catalog mit genauerer Inhalsanzeige eines jeden Werks
gegeben werden, damit jedes Mitglied die ihm convenirenden Werke
zu seiner Benützung answählen und entlehnen kann. VorderHandist eine Cirkulalion einzelner interessanter Schriften und Bilderwerke
eingeleitet, wobei wir nur die dringende Bitte an die verehrlichen
Mitgliedetdes Vereins richten, es möchten absonderlich die Bilder—
werke möglichst geschont werden.

Es liegt in dem Zwecke des Vereins daß di Sammlungen
desselben nicht als todtes Capital in dem Lokal des Einzelnn liegen
bleiben, sondern daß sie Nutzen tragen für alle und jede Mitalieder
des Vereins, für die entfernten wie für die nahen, für den blosen
Freund der Geschichte, so wie für den Geschichtsforscher. Mögen sich
daher nur recht vielean den Unterzeichneten wenden: er ist zu jeder
Stunde bereit,denWünschen Aller,soweit es moöglich ist, durch Zu—
sendungvon Schriften derVereinsbib iiothel nach K raften zu entsprechen.

Wirschließen diesenJahresbericht, indemwir noch unsrem früheren
Vorstande,H.Oberamtmann Frommin Calw, so wie H. Stadtschult
heiß Heim, prov. Sekretär, für ihre eifrigeund kreu Mühwaltung in
ihremAmte im Namendes ganzen Vereins den innigsten Dank ausdrücken.
Wachbach, 9. Mai 1831. Ottunar Schönhuth.—
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